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1 ANLASS UND ERFORDERN IS DER PLANUNG 
 
Im Bereich des 1992 beschlossenen Bebauungsplanes VEP-7.7-003 "Spitzkrug-Multi-Center" (SMC) in 
Frankfurt (Oder) auf einer brachliegenden, als Gewerbegebiet festgesetzten Fläche, beabsichtigt die 
�0�F�'�R�Q�D�O�G�¶�V���'�H�X�W�V�F�K�O�D�Q�G���/�/�&��als Vorhabenträger die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Er-
richtung einer gastronomischen Einrichtung mit Drive-In zu schaffen. Innerhalb der derzeitigen Festset-
zungen des Vorhaben- und Erschließungsplanung ist eine Umsetzung des beabsichtigten Vorhabens 
nicht möglich. Für die Herstellung von Baurecht wird mit einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
der derzeitige Vorhaben- und Erschließungsplan im Geltungsbereich dieser Planung geändert. Zur Um-
setzung von Planung und Erschließung wird ein Durchführungsvertrag zwischen dem Vorhabenträger 
und der Stadt Frankfurt (Oder) geschlossen. 
 
Der Vorhabenträger plant die Errichtung eines �0�F�'�R�Q�D�O�G�¶�V���5�H�V�W�D�X�U�D�Q�W�V zwischen dem Getränkemarkt 
und der Tankstelle an der Berliner Chaussee. Der Gastraum umfasst 148 m² und ermöglicht 110 Gast-
plätze innen. Auf einer Außenterrasse entstehen 80 Sitzplätze außen (Planung Neubau McDonalds-
Restaurant: Kehrbach Planwerk GmbH & Co. KG, Elsenstraße 112, 12435 Berlin). 
 
Der Standort soll als Gewerbegebiet festgesetzt werden.  
Die Planziele aus dem Bebauungsplan von 1992 mit einer Nutzung als mehrgeschossige Bürobauten 
mit Tiefgarage sind inzwischen unrealistisch und überholt. Seit Erstellung der damaligen planungsrecht-
lichen Grundlage hat sich kein Interessent für eine derartige Bebauung gefunden. 
Mit der aktuell geplanten baulichen Entwicklung des Standortes wird die bisher nur temporär für Außen-
veranstaltungen genutzte Fläche aufgewertet. 
 
Der Vorhabenträger will die Synergieeffekte am großen Einzelhandels- und Gewerbestandort Spitzkrug 
nutzen. Alternativstandorte für sein Vorhaben sind im unmittelbaren Umfeld nicht verfügbar. Das hier 
umzusetzende Vorhaben zielt auf gastronomische Versorgung ab. Diese Nutzung hat keine Relevanz 
für das Stadtzentrum und ist dort bereits ausreichend vorhanden. 
 
Das VBP-Verfahren soll gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunig-
ten Verfahren durchgeführt werden, da in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 
der Baunutzungsverordnung von insgesamt weniger als 20 000 Quadratmetern nicht überschritten wird. 
Durch die Aufstellung wird der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende 
Zulässigkeitsmaßstab nicht wesentlich verändert und es werden konkrete Festsetzungen zur zulässigen 
baulichen Nutzungen nach § 9 Absatz 2a BauGB getroffen. 
Die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, 
wird nicht vorbereitet oder begründet. 
Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 
genannten Schutzgüter und keine Anhaltspunkte dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 
oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zu beachten sind. 
 
 
2 BESTAND UND BESCHREIBUNG DES PLANGEBIET ES 
 
2.1 Abgrenzung ( Vorhaben bereich)  
Das Vorhabengebiet mit einer Fläche von rund 0,54 ha liegt im Norden der Stadt Frankfurt (Oder) süd-
östlich des Ortsteiles Kliestow an der Berliner Chaussee (Bundesstraße B 5). 
Im Osten liegt der neugebaute Getränkemarkt am Spitzkrugring. Im Süd-Westen verläuft parallel zum 
SMC die Parkplatz-Zufahrtsstraße Spitzkrugring. Im Westen grenzt der Geltungsbereich an die Zufahrt 
der Tankstelle und im Norden verläuft die Berliner Chaussee. Nördlich der Berliner Chaussee befinden 
sich gemäß Flächennutzungsplan der Stadt (FNP) gewerbliche und gemischte Bauflächen. Die Flächen 
entsprechen nach der Art ihrer Nutzung einem Gewerbegebiet. 
Der Vorhabenbereich umfasst die Gewerbegebietsfläche mit dem Baufenster für das Restaurant, die 
notwendigen Kfz-Stellplätze, Niederschlagswasserversickerungsflächen und umgrenzende Grünflächen 
für Kompensations- und Gestaltungsmaßnahmen.  
Zum Geltungsbereich des VBP gehören die Flurstücke 937, 939, 969, 978, 980 der Flur 116 der Gemar-
kung Frankfurt (Oder). 
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2.2 Topografie  
Die Brachfläche mit einem schwachen, niederen Bewuchs ist mit einer durchschnittlichen Höhe von ca. 
53,5 m über DHHN nahezu eben. 
 
2.3 Grundstücks - und Gebäudenutzung  
Der Bereich südlich der Berliner Chaussee wurde vor Errichtung des heutigen Spitzkrug-Multi-Centers 
als große Gärtnerei mit Gewächshäusern genutzt. Mit Umsetzung des Bebauungsplans SMC wurden 
die gärtnerischen Nutzungen vollständig geräumt und die Flächen für gewerbliche Nutzungen vorberei-
tet. 
Der Vorhabenbereich wurde temporär als Festplatz für kleinere Veranstaltungen genutzt (Zirkus, Hüpf-
burgen und ähnliches). 
Am nordöstlichen Rand des Vorhabenbereichs, parallel zur Berliner Chaussee verläuft eine Trinkwas-
serleitung der Frankfurter Wasser und Abwasser Gesellschaft (FWA) und eine 20 kV Kabeltrasse. 
 
2.4 Eigentum  
Eigentümer der Fläche ist gegenwärtig die REAL Projektbau GmbH, Kaßbergstraße 26, 09112 Chem-
nitz. Der Eigentümer der o.g. Grundstücke, die nicht bereits dem Vorhabenträger oder der Stadt Frank-
furt (Oder) gehören, ist mit dem Bauvorhaben einverstanden. 
 
2.5 Räumliche Struktur und bauliche Anlagen  
Der Standort ist aktuell unbebaut und hat damit keine erkennbare städtebauliche Struktur. 
 
2.6 Verkehrserschließung  
Der Standort ist verkehrstechnisch sehr gut erschlossen. 
 
Die Fläche ist an den Spitzkrugring und die Berliner Chaussee / Bundestraßen B 5 (Ortsdurchfahrt Ab-
schnitt 40 in Richtung Müncheberg, Berlin) und darüber an die B 112 (Richtung Lebus, Kietz/Küstrin, 
nach Norden) und die B 112n (Verbindung nach Süden zur Autobahn A 12) angebunden. Die Berliner 
Chaussee führt in ihren Verlängerungen als Kieler Straße und als Goepelstraße zum Stadtzentrum. 
 
Sichere Fußgängerüberwege an der Berliner Chaussee befinden sich an der Einmündung der Lebuser 
Chaussee und an der Bushaltestelle Ortseingang Kliestow. 
Für die Bundesstraße verwaltet der Landesbetrieb Straßenwesen, Dezernat Planung Ost, Dienststelle 
Frankfurt (Oder) die Straßenbaulast. 
 
Der Standort liegt nahe dem begleitenden Radweg entlang der Berliner Chaussee. Ausgebaute Rad-
wegeverbindung bestehen aus dem SMC in die angrenzenden Stadtgebiete. 
 
Die ÖPNV-Erschließung ist über Bushaltestellen an der Berliner Chaussee und im Gewerbegebiet SMC 
in zumutbarer Entfernung gesichert. Eine sichere Fußwegeverbindung besteht insbesondere vom nörd-
lichen Vorplatz des SMC über einen befestigten Weg in diesen Bereich des Spitzkrugringes. 
 
Ableitend aus der Beteiligung des Landesamtes für Bauen und Verkehr für die Nachbarvorhaben sind 
für die Verkehrsbereiche Straßen, übriger ÖPNV, Eisenbahn/Schienenpersonennahverkehr, ziviler Luft-
verkehr (Flugplätze), Binnenschifffahrt, Landeswasserstraßen und Häfen keine Informationen zu Pla-
nungen, die das Vorhaben betreffen können, zu erwarten. Widersprüche der Planungsabsicht zu den 
Zielen, Grundsätzen und sonstigen Erfordernissen der Landesverkehrsplanung sind nicht erkennbar. 
 
2.7 Technische Infrastruktur  
Technische Medien sind partiell in der Berliner Chaussee und im Spitzkrugring vorhanden (Trinkwasser, 
Strom, Straßenbeleuchtung). 
Es liegen lediglich Trinkwasseranlagen der FWA mbH im Grundstücksbereich an. 
Die Regenentwässerung erfolgt gegenwärtig vorwiegend über Rückhaltung und Versickerung am ge-
samten unbebauten Streifen der Bauflächen entlang der Berliner Chaussee. Es steht keine öffentliche 
Regenwasserableitung (FWA mbH) zur Verfügung. Die geplanten Grünflächen auf dem Standort lassen 
das Anlegen von Versickerungsanlagen zu. Der Standort ist altlastenfrei, sodass eine Versickerung statt-
finden kann. 
Innerhalb der nördlichen Geltungsbereichsgrenze besteht eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit 
(Geh- und Fahrrechte, Leitungsrechte) für die Trinkwasserleitung der Frankfurter Wasser und 
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Abwassergesellschaft mbH (FWA). Im nördlichen Bereich verlaufen Elektroleitungen, für die keine 
Dienstbarkeiten bestehen. 
Im Vorhabenbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Telekom. 
 
2.8 Natur und L andschaft  
2.8.1 planungsrechtliche Hinweise  
Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren aufgestellt, von einer Umweltprüfung wird daher 
abgesehen. 
Auch im vereinfachten Verfahren müssen die umweltrelevanten Belange ermittelt und bewertet werden, 
um in die Abwägung einbezogen werden zu können. Sie sind in der Planbegründung zu erläutern. 
 
Im beschleunigten Verfahren für die B-Pläne der Innenentwicklung kann zusätzlich die Eingriffsregelung 
entfallen. Eingriffe, die von der Aufstellung eines solchen B-Planes ausgehen, gelten als vor der plane-
rischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Die zu erwartenden Eingriffe sind somit nicht mehr aus-
gleichspflichtig. 
 
2.8.2 Angaben Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts  
» bisherige Entwicklung des Standortes 
Die Fläche wurde historisch als große Gärtnerei sehr intensiv mit Gewächshäusern genutzt, Freilandan-
bau war in diesem Bereich nicht vorhanden. Aufgrund einer speziellen Kultur waren einige Flächen der 
Gewächshäuser und große Teile der sonstigen Flächen vollständig versiegelt (Straßen, Wege, Lager-
flächen). 
Mit Umsetzung des Bebauungsplans wurden die gärtnerischen Nutzungen vollständig geräumt, das Ge-
lände wurde eingeebnet und mit unterschiedlichsten Bodenarten verfüllt. 
Aus dem Baugrundgutachten ist erkennbar, dass keine Oberbodenandeckung erfolgte, da die Flächen 
für eine gewerbliche Nutzung mit dem Rückbau vorbereitet wurden. 
Die derzeitige Flächennutzung stellt sich als Festplatz für kleinere Veranstaltungen dar (Zirkus, Hüpfbur-
gen, Monstercars und Ähnliches). 
 
Durch den bereits genehmigten Bebauungsplan besteht auf der Fläche Baurecht für ein Gewerbegebiet 
mit einer Grundflächenzahl 0,8, weiterhin für Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ein-
schließlich Stellplätzen mit Dachbegrünung und ein Teil Grünflächen. 
 
» Fläche und Boden 
Die Topographie des Standortes ist nahezu waagerecht mit lokalen Vertiefungen (Unebenheiten im Pla-
num oder Setzungen nach Auffüllung). 
Gemäß Baugrundgutachten bestehen die oberen Bodenschichten aus Auffüllungen, überwiegend locker 
geschichtet, und bestehen aus Sanden bis sandigen Lehmen, die Auffüllungen sind oft mit Beton- und 
Ziegelresten durchsetzt, Oberboden wurde nur in geringen Mengen festgestellt. 
 
Die offensichtlich anstehenden Bodenarten sind Decksande, Geschiebesande und -kiese bis lehmige 
Bodenarten, in den sandigen Bereichen besteht teilweise ein gutes Potenzial zur Versickerung des an-
fallenden Niederschlagswassers, die sich unterhalb der Auffüllungen befinden. 
 
Seltene Böden oder wertvolle Böden (Böden besonderer Funktionsausprägung gem. HVE 2009) werden 
durch das Vorhaben nicht berührt. 
 
Die Böden sind durch die ehemalige und rezente Nutzung in der Bodenart und im Gefüge stark gestört 
und haben eine rein anthropogene Struktur. 
Insbesondere bei den lehmigen Anteilen besteht eine hohe Verdichtungsgefahr mit irreversiblen Schä-
digungen der Bodenstruktur. 
 
Die potentielle Erosionsgefahr ist in Abhängigkeit von der Neigung der Fläche und der Bodenart unter-
schiedlich hoch. 
Die aktuelle Erosionsgefahr ist aufgrund der vorhandenen Bodenbedeckung gering. 
 
Im Fachinformationssystem Boden sind folgende Angaben zum Standort enthalten: 
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Tabelle: biotoptypenbezogene Darstellung der Vorbelastungen der Böden   
Code Bezeichnung  Vorbelastungen  
OAFR Festwiese auf oberbodenlosen stark verdichteten 

Flächen mit lückiger Vegetation ruderaler Gras- 
und Staudenfluren 

fehlender Oberboden, hohe Ver-
dichtung, lückige Vegetationsde-
cke, Bauschuttreste 

 
Weitgehend unbelastete Böden mit voller Wirkung der Bodenfunktionen sind im Gebiet des Vorhabens 
nicht vorhanden. 
 
Die Leistungsfähigkeit der Böden ist gegenüber der Leistungsfähigkeit ungestörter typischer Böden der 
Region durch die vorlaufende gärtnerische und bauliche Nutzung, den erfolgten Rückbau mit Auffüllung 
des Geländes und die rezente regelmäßige Nutzung durch Befahrung, Errichtung von temporären Bau-
werken einschließlich regelmäßiger Pflege erheblich reduziert. 
 
2022 wurde eine Baugrunduntersuchung durchgeführt (Borchert Ingenieure GmbH & Co. KG, Essen - 
Baugrundgutachten 10040-g1 vom 09.05.2022), die die Angaben aus den hier genutzten Quellen bestä-
tigt. 
 
Die Leistungsfähigkeit für die Schutzgüter Fläche und Boden wird wie folgt eingeschätzt:  
sehr hoch - hoch - mittel - gering - sehr gering 
 
» Wasserhaushalt 
Oberflächengewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 
Im Zusammenhang mit der Baugrunduntersuchung wurde in den erbohrten Tiefen kein Grund- oder 
Schichtenwasser gefunden, sodass die Wasserführung unterhalb der Betrachtungsgrenze (Bohrungen 
sind überwiegend 5,0 m tief) zu erwarten ist. 
 
Gemäß der Hydrogeologischen Karte der DDR im Maßstab 1: 50.000, Landesamt für Geowissenschaf-
ten und Rohstoffe Brandenburg ergeben sich folgende Daten: 

�± das Grundwasser ist gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen relativ geschützt 

�± die Teufenlage des obersten Grundwasserleiters liegt bei 5-10 m 

�± die Teufenlage des obersten geschützten Grundwasserleiters liegt bei tiefer als 60 m 

�± die Grundwasserfließrichtung ist Ost-Nord-Ost mit einer Geschwindigkeit von ca. ein bis 5 m pro 
Tag 

�± der gesamte Bereich ist durch unterirdischen Bergbau (stillgelegt) geprägt. 
 
Die oben genannte Karte (Stand 1984) weist außerdem auf Grundwassergefährdungen durch Agro- 
Chemie und Bauwesen hin (Hinweis auf die ehemalige Gärtnerei). 
 
Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser kann im Plangebiet im Bereich der unbefestigten 
Flächen vollständig versickern, die Sickerfähigkeit ist jedoch teilweise gering (vgl. Bodengutachten). 
Das Plangebiet hat gegenwärtig keine Vorflut. 
 
Es ist mit einer beeinträchtigten Grundwasserneubildung zu rechnen, insbesondere bezüglich der Qua-
lität des Grundwassers durch die Passage der Niederschläge durch die festgestellte Auffüllungsschicht 
ist damit zu rechnen, weil die belebte Oberbodenschicht überwiegend fehlt. 
 
Der Wasserhaushalt ist durch eine standorttypische Grundwasserneubildung mit geringer Gefährdung 
des Grundwassers geprägt, anfallendes Niederschlagswasser kann in Abhängigkeit von den Bodenver-
hältnissen relativ naturnah im Wasserkreislauf zirkulieren. 
 
Die Leistungsfähigkeit wird wie folgt eingeschätzt: sehr hoch - hoch - mittel - gering - sehr gering 
 
» Standortklima 
Im Plangebiet dominiert die Beeinflussung des Standortklimas durch die großflächigen Parkplatzanla-
gen, die nur teilweise mit Bäumen überschirmt sind, sodass hier mit einem Standortklima zu rechnen ist, 
dass mit Innenstädten vergleichbar ist. 
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Flächen mit Bedeutung für die Kaltluftbildung und den Kaltluftabfluss sind nicht vorhanden. 
Die Fläche ist gegenüber der Hauptwindrichtung (West - West-Süd-West) relativ windoffen und nicht 
durch Bebauung oder Gehölzbestände geschützt. 
Aufgrund der lückigen Vegetationsdecke und der intensiven Pflege der Fläche im Zusammenhang mit 
der Verdichtung durch Befahrung und sonstige Nutzung ist nur eine sehr geringe Evapotranspirations-
leistung zu erwarten. 
 
Die Luftqualität ist durch die umliegenden überwiegend gewerblichen Nutzungen und den Straßenver-
kehr geprägt. 
 
Das Standortklima und die Lufthygiene sind gegenwärtig bereits durch die gewerblichen Nutzungen im 
Umfeld geprägt. 
 
Die Leistungsfähigkeit wird wie folgt eingeschätzt: sehr hoch - hoch - mittel - gering - sehr gering 
 
» Biologische Vielfalt, Tiere und Pflanzen 
Die Fläche wird gegenwärtig als Festplatz genutzt und regelmäßig gemäht. Gemäß Angaben im Bau-
grundgutachten ist auf der Fläche kein Oberboden vorhanden. 
 
Die Fläche ist durch Trittrasengesellschaften charakterisiert, die durch die regelmäßige Pflege und die 
im Jahr mehrmaligen Nutzungen erheblich beeinträchtigt und lückig sind. 
Das anstehende stark gemischte und standortfremde Bodensubstrat fördert eine Ruderalisierung der 
Pflanzengemeinschaften. 
 
Für die Fauna hat das Gebiet aufgrund der regelmäßigen und oft erheblichen Störungen (Zirkusbetrieb, 
Hüpfburgen, MonsterCars u.ä.) keinerlei Bedeutung als Lebensraum, Strukturelemente fehlen völlig. 
 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die gegenwärtig vorhandenen Biotoptypen: 
 
Code Bezeichnung  Fläche  Proz.  
OAFR Festwiese auf oberbodenlosen stark verdichteten Flächen 

mit lückiger Vegetation ruderaler Gras- und Staudenfluren 
5.346 m² 100,00% 

 Gesamtfläche  5.346 m²  
 
Geschützte Biotoptypen sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
 
Aufgrund der gegenwärtigen zulässigen Flächennutzung als Festplatz, die mehrfach im Jahr stattfindet, 
und der regelmäßigen Pflege der Fläche und der völligen Strukturfreiheit hat der gesamte Bereich für 
die Fauna aufgrund der erheblichen regelmäßigen Störungen nahezu keine Bedeutung. 
Das Vorkommen besonders geschützter und/oder streng geschützter Arten kann insbesondere aufgrund 
der häufigen Störungen durch intensive Nutzungen (Zirkus, Hüpfburgen u.  Ä.) ausgeschlossen werden. 
Es liegen auch keine Kenntnisse über spezielle Artenvorkommen im Plangebiet vor. 
 
Die potentiell natürliche Vegetation ist nach aktuellen Unterlagen (Hoffmann, Pommer: Potentiell natür-
liche Vegetation in Berlin und Brandenburg, Potsdam, 2005) G20 �± Hainrispengras-Winterlinden-Hain-
buchenwald. 
 
Im Plangebiet ist gegenwärtig kein Baumbestand vorhanden. 
 
Nördlich des Plangebiets befindet sich eine Alleepflanzung aus Eschen, die ca. 15-20 Jahre alt ist. 
 
Aufgrund des bereits lange Zeit geltenden Baurechts und der regelmäßigen Nutzung hat die Fläche im 
Grün-Verbundsystem der Stadt und als Trittsteinbiotop keine Bedeutung. 
 
Die biologische Vielfalt, Fauna und Flora sind im Bereich des Plangebiets gegenüber einem naturnahen 
Zustand sehr stark gestört, natürliche Bodenverhältnisse sind nicht vorhanden. 
 
Die Leistungsfähigkeit wird wie folgt eingeschätzt: sehr hoch - hoch - mittel - gering - sehr gering. 
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» Orts- und Landschaftsbild 
Das Orts- und Landschaftsbild ist gegenwärtig durch die südlich der Baufläche bereits realisierte ge-
werbliche Nutzung, dominiert durch großflächige Parkplätze, mit Bäumen überschirmt, gekennzeichnet. 
Nördlich grenzt die Bundesstraße B5 mit gewerblichen Nutzungen und Wohnnutzungen an. 
An der Bundesstraße gibt es eine Allee. 
 
Das Orts- und Landschaftsbild ist damit durch bauliche Nutzungen und im Bereich der Grünflächen über-
wiegend durch von Bäumen überschirmte Flächen gekennzeichnet. Dieses Ortsbild ist für den Bereich 
üblich und sollte auch im Änderungsgebiet entsprechend entwickelt werden. 
 
2.8.3 Angaben zu naturschutzrechtlichen Schutzgebieten  
Im Bereich des Änderungsgebiets befinden sich keine Schutzgebiete, Schutzgebiete Grenzen in einer 
Entfernung von 1 km und mehr an das Plangebiet, sodass direkte Auswirkungen durch die geplante 
Änderung nicht zu erwarten sind. 
 
Abb.: Lage der Schutzgebiete im Bezug zum Vorhabengebiet 

 
 
im Abstand von 1 km 
Schutzgebietstyp  Special Protection Area (Vogelschutzgebiet) (SPA) 
Gebietsname  Mittlere Oderniederung 
Gebietsnummer  DE 3453-422 
 
Schutzgebietstyp  Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) 
Gebietsname  Oderwiesen nördlich Frankfurt 
Gebietsnummer  DE 3653-302 
 
Schutzgebietstyp  Naturschutzgebiet (NSG) 
Gebietsname  Odertal Frankfurt-Lebus mit Pontischen Hängen 
Gebietsnummer  3553-506 
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2.8.4 spezielle artenschutzrechtliche Prüfung  
Aufgrund des aktuellen Zustands und der regelmäßigen Nutzung der Fläche sind keine Lebensräume 
von geschützten Arten zu erwarten. Aus gleichem Grund wird auf eine Relevanzprüfung verzichtet. 
 
Eine benachbarte vergleichbar ausgestattete Fläche wurde 2016 aufgrund der Biotopstruktur und auf-
grund der wiederholten Hinweise der Naturschutzverbände auf Vorkommen von Eidechsen untersucht, 
es konnten keine Vorkommen festgestellt werden. Am Standort fehlen für derartige Vorkommen folgende 
notwendige Standortqualitäten: 

�± Deckung und Schutz bietende Strukturen, 

�± Grabfähigkeit des Substrates 

�± langfristig ungestörte Bereiche aufgrund der Reviertreue der Tiere 

�± blütenreiche Gras- und Staudenfluren mit einer stabilen Insektenfauna als wichtige Nahrungs-
quelle. 

 
Weiterhin sind aufgrund von Hinweisen der Naturschutzverbände potenziell Vorkommen von Hauben-
lerchen zu vermuten. Durch die Brutbiologie �± Bodenbrüter �± und die Brutzeit (Anfang April bis Ende 
Juni) ist aufgrund der im Jahresverlauf mehrfachen Nutzung und damit erheblichen Störung der Fläche 
in diesem Zeitraum kein Brutgeschehen möglich. Trotzdem besteht die Möglichkeit eines Brutversuchs 
kurz vor Baubeginn. 
 
2.8.5 Angaben zur voraussichtlichen Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des  Naturhaus-

halts  
» Fläche, Boden und Wasserhaushalt 
Mit dem Vorhaben kommt es zu keinem zusätzlichen Flächenverbrauch, da die Fläche bereits als Bau-
gebiet in einem Bebauungsplan festgesetzt ist. 
In der Überlagerung der Flächen wurde festgestellt, dass der Versiegelungsgrad gegenüber dem Aus-
gangszustand um ca. 4,44 % (237 m²) minimal zunimmt, diese Beeinträchtigungen sollen durch Baum-
pflanzungen kompensiert werden. 
 
Die im Plangebiet vorhandenen Böden sind bereits anthropogen stark verändert, insbesondere durch 
die Vornutzung als intensive Gärtnerei mit einem hohen Anteil Gewächshäusern und durch die Über-
schüttung der Fläche zur Geländekorrektur sind am Standort keine naturnahen Böden zu erwarten. 
 
Mit dem Bebauungsplan wird festgesetzt, dass das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser voll-
ständig auf dem Grundstück versickert wird, sodass auch bezüglich des Wasserhaushalts keine Beein-
trächtigungen gegenüber der bisherigen Leistungsfähigkeit zu erwarten sind. 
 
» Standortklima und Luftqualität 
Das Standortklima ist bereits durch das großflächige Gewerbe und die vorhandenen Verkehrsflächen 
geprägt, sodass für das Standortklima keine weiteren Beeinflussungen zu erwarten sind. 
 
Die geplante Nutzung als Gastronomie wirkt sich gegenüber dem Ausgangszustand nicht auf die Luft-
qualität und die Gesundheit des Menschen aus. Durch die geplanten Freisitze hat eine hohe Luftqualität 
eine besondere Bedeutung für die geplante Nutzung, sodass auch daraus ein möglichst hoher Vegeta-
tionsanteil, insbesondere ein hoher Anteil an für die Luftqualität sehr positiv wirkenden Bäumen, resul-
tiert. 
 
» Orts- und Landschaftsbild 
Die Baugebietsflächen werden analog der Gestaltung des gegenwärtigen Bebauungsplans gestaltet, 
sodass das Orts- und Landschaftsbild entsprechend den Vorgaben und dem bereits vorhandenen Be-
stand sehr typisch weiterentwickelt wird. 
 
» Biologische Vielfalt, Tiere und Pflanzen, Artenschutz 
Die biologische Vielfalt ist am Standort gegenwärtig aufgrund der vorhandenen Trittrasen-Gesellschaf-
ten, die noch dazu relativ häufig in Nutzung genommen werden, sehr gering, für Tiere und Pflanzen hat 
die Fläche daher eine sehr geringe Bedeutung, die sich im Zuge der Bepflanzung der Flächen nach 
Realisierung des geplanten Vorhabens verbessern wird. 
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» baubedingte Beeinträchtigungen 
Die baubedingten Beeinträchtigungen sind nur kurzfristig und damit nicht erheblich, zumal sich die Bau-
flächen in einem genehmigten Gewerbegebiet befinden und die möglichen Emissionen gesetzlich gere-
gelt sind. 
Technische Unfälle/Havarien und daraus resultierende Umweltbelastungen sind nicht Gegenstand der 
Betrachtungen eines Bebauungsplans, derartige Belange sind gesetzlich gesondert geregelt. 
 
» anlagebedingte Beeinträchtigungen 
Die Fläche ist bereits als Gewerbegebiet festgesetzt, sodass keine zusätzliche Flächeninanspruch-
nahme für die geplante Nutzung als Beeinträchtigung des Schutzgutes Fläche zu werten ist. 
Anlagebedingt ist mit einer geringen Zunahme der bisher zulässigen Versiegelung zu rechnen, wenn die 
Grundflächenzahl vollständig ausgeschöpft wird. Die zu erwartenden Beeinträchtigungen für den Boden 
sind damit zu kompensieren. 
Wasserhaushalt und Standortklima werden gegenüber den gegenwärtig zulässigen Nutzungen nicht er-
heblich beeinträchtigt. 
Weitere anlagebedingte Beeinträchtigungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennbar. 
 
» Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 
Gegenüber den bisher zulässigen Nutzungen sind mit der Planänderung keine betriebsbedingten Be-
einträchtigungen ableitbar. 
 
2.9 Altlasten  
Die Flurstücke 937, 939, 969, 978 und 980 auf der Flur 116 sind nicht im Altlastenkataster des Landes 
Brandenburg (ALKATonline) vermerkt. Kontaminationen des Bodens können auf Grund der temporären 
gewerblichen Nutzung nicht vollständig ausgeschlossen werden.  
Gemäß § 31 Abs. 1 S. 1 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) sind die 
nach § 4 Abs. 3 und 6 Bundes-Bodenschutzgesetz (BbodSchG) genannten Personen verpflichtet, bei 
Vorliegen konkreter Anhaltspunkte einer schädlichen Bodenveränderung die zuständige Behörde zu in-
formieren. Konkrete Anhaltspunkte sind Geruch, Konsistenz oder Farbe des Bodens. 
 
2.10 Nutzungseinschränkungen  
Baudenkmale : 
Baudenkmalpflegerische Belange sind derzeit nicht berührt 
 
Bodendenkmale:  
Im Bereich des Vorhabens sind keine Bodendenkmale bekannt. Da im Planungsbereich bei Erdeingriffen 
Bodendenkmale entdeckt werden können, sind die entsprechenden Festlegungen im Gesetz über den 
Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg - Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz 
(BbgDSchG) in der aktuellen Fassung zu beachten. 
 
Fernwärmesatzung:  
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich der Fernwärmesatzung der Stadt (siehe auch Absatz ���������Ä�:�l�U��
�P�H�Y�H�U�V�R�U�J�X�Q�J�³) 
 
Kampfmittel : Die Munitionsfreiheitsbescheinigung für das Plangebiet liegt vor. 
 
Immissionsschutz:  
Gemäß § 50 BImSchG (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-Immissionsschutzgesetz) sind 
bei raumbedeutsamen Planungen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehen Flächen einander so zu-
zuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen so weit wie möglich vermieden werden. 
Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung) in Verbindung mit § 
3c UVPG ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben nach Einschätzung 
der zuständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 
UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären.  
Die dem geplanten Vorhaben am nächsten gelegene, schutzbedürftige Nutzung befindet sich in einer 
Entfernung von ca. 80 m nördlich des Plangebietes. Dort befindet sich zwischen Gewerbebetrieben, in 
einer nach FNP gemischten Baufläche das Wohngebäude Berliner Chaussee 90, das entsprechend der 
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Stellungnahme des Landesamtes für Umwelt zu den Nachbarvorhaben der maßgebliche Immissionsort 
ist. In der Stellungnahme fordert das Landesamt für Umwelt, nachvollziehbar darzulegen, dass mit Re-
alisierung der Planung keine Verschlechterung der Immissionssituation an den maßgeblichen Immissi-
onsorten eintritt. 
 
Der Vorhabenträger hat darum im Vorfeld des Entwurfs zum VBP eine Untersuchung der zu erwartenden 
Geräuschimmissionen im Zusammenhang mit dem Betrieb des geplanten Vorhabens beauftragt (Schall-
technisches Prognosegutachten vom 31.03.2022; Graner + Partner Ingenieure GmbH, Lichtenweg 15-
17, 51465 Bergisch Gladbach) 
Im vorliegenden Schalltechnischen Prognosegutachten wurden die zu erwartenden Geräuschimmissio-
nen untersucht, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des geplanten McDonald's-Restaurants südlich 
der Berliner Chaussee in Frankfurt a. d. Oder entstehen. 
Das Restaurant soll innerhalb des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "VEP-7.7-003" der Stadt 
Frankfurt a. d. Oder realisiert werden und befindet sich hier innerhalb eines Gewerbegebietes. Das Um-
feld des geplanten McDonald's-Restaurants ist überwiegend gewerblich geprägt. Die nächsten schutz-
bedürftigen Wohnnutzungen befinden sich in nördlicher Richtung auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite der Berliner Chaussee. 
 
Nach Prüfung der Planung und des schalltechnischen Prognosegutachtens durch das Landesamt für 
Umwelt, Abteilung Technischer Umweltschutz, wurde die Einordnung einer 100 m langen, 2,30 m hohen 
Schallschutzwand entlang der Berliner Chaussee (B 5) als Maßnahme zum Schutz vor Lärm für die auf 
der Nordseite der B 5 liegenden Funktionen erforderlich. Diese ist Teil der Festsetzungen in der Plan-
zeichnung. Die Kostenträgerschaft liegt gemäß § 3 Ziff. 3 des städtebaulichen Vertrages vollumfänglich 
beim Vorhabenträger. Das Schalltechnische Prognosegutachten wurde entsprechend überarbeitet 
(Schalltechnisches Prognosegutachten vom 26.02.2024; Graner + Partner Ingenieure GmbH, Lichten-
weg 15-17, 51465 Bergisch Gladbach). 
 
Stellungnahme Landesamt für Umwelt, Abteilung Technischer Umweltschutz 2 vom 12.10.2023 zum 
Immissionsschutz: 
�ÄLaut der gutachterlichen Stellungnahme sind die im Rahmen des erstellten schalltechnischen Progno-
segutachtens angesetzten Schallemissionen als auf der sicheren Seite liegend zu bezeichnen. Ferner 
wird davon ausgegangen, dass die prognostizierten Beurteilungspegel im späteren Betrieb bei tatsäch-
liche�Q���0�H�V�V�X�Q�J�H�Q���Ä�L�Q���G�H�U���5�H�J�H�O���H�K�H�U�³���X�Q�W�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�� 
Die Bedenken bezüglich der verhaltensbezogenen Geräusche im Regelbetrieb (Rufen und Schreien) 
sind laut Gutachterseite in der Maximalpegelbetrachtung enthalten. Sofern sichergestellt wird, dass es 
tatsächlich bei kurzzeitige Geräuschspitzen im Ausnahmefall bleibt, kann dieser Sichtweise gefolgt wer-
den. 
Bezüglich der lautstarken Autoradiomusik handelt es sich aus Sicht der Gutachterseite nicht um Ge-
räuschemissionen, welche im Zusammenhang mit dem bestimmungsgemäßen Betrieb des beantragten 
Schnellrestaurants stattfinden. Entsprechende Zuschläge sind jedoch in den Berechnungsansätzen des 
Parkplatzes nach den Vorgaben der Bayerischen Parkplatzlärmstudie bereits berücksichtigt. Eine Be-
rücksichtigung solcher Zuschläge ist bei den vorliegenden Unterlagen aber nicht zu erkennen. Jedoch 
geht das LfU davon aus, dass auch hier die Maximalpegelbetrachtung gemeint ist. 
Die Möglichkeit einer Schallschutzwandverlängerung wurde von der Gutachterseite aufgegriffen. Sofern 
die bisher angesetzte Schallschutzwand um ca. 12 m in westlicher Richtung (Außensitzbereich) verlän-
gert wird, kommen laut den ergänzenden Berechnungen Beurteilungspegel an beiden Immissionspunk-
ten von ca. 38 dB(A) in der Nacht zu Stande. Sofern die auf der Dachfläche vorgesehenen haustechni-
schen Anlagen einen Gesamt-Schallleistungspegel von 75 dB(A) �± Reduzierung um 5 dB(A) �± nicht 
überschreiten, kommen Beurteilungspegel für beide Immissionspunkte von aufgerundet 37 dB(A) in der 
Nacht zu Stande. Unter Berücksichtigung dieser beiden weiteren Minderungsmaßnahmen kann laut Gut-
achterseite das Irrelevanzkriterium etwas deutlicher eingehalten werden (Unterschreitung der Immissi-
onsrichtwerte um ca. 8 dB(A)). 
 
Fazit: Den gutachterlichen Ausführungen kann gefolgt werden. Sofern das geplante Vorhaben mit den 
berücksichtigten Minderungsmaßnahmen realisiert wird, ist eine Einhaltung der Irrelevanz gemäß Nr. 
3.2.1 TA Lärm relativ gesichert möglich. Die haustechnischen Anlagen sollten so ausgeführt werden, 
dass die Hauptemissionsausrichtung nicht direkt auf zu betrachtende Immissionsorte weist. Der Grund-
konflikt kann mit den angezeigten Minderungsmaßnahmen gelöst werden. 
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Weitere Anmerkungen: Die Thematik der Nutzung von Tongeräten und informationshaltigem, verhal-
tensbezogenem Lärm sind besonders im sensiblen Nachtzeitraum relevant. Um Beschwerdesituationen 
zu vermeiden, ist auf der nachgeordneten Planungsebene (Genehmigungsplanung) die Thematik zu 
berücksichtigen.�³ 
 
Die Schallschutzwand wird zeichnerisch und textlich festgesetzt. Außerdem werden bauordnungsrecht-
liche Festsetzungen zur Gestaltung getroffen. 
 
 
3 VORBEREITENDE BAULEI TPLANUNG UND ÜBERGEO RDNETE PLANUNGEN 
 
3.1 Ziele der Raumordnung und Landesplanung, sowie der Regionalplanung  
Stellungnahme Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, Gemeinsame Landesplanungsabtei-
lung Potsdam vom 29.03.2023: Die Planungsabsicht ist an die Ziele der Raumordnung angepasst.  
Die Stadt Frankfurt (Oder) befindet sich gemäß dem Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-
Branden-burg (LEP HR) im Weiteren Metropolenraum (Ziel 1.1) und nimmt hier die Funktion eines Ober-
zentrums wahr (Ziel 3.5 LEP HR). 
Für den Geltungsbereich des o. g. VBP sind in der Festlegungskarte des LEP HR keine flächenbezoge-
nen Festsetzungen (i. S. v. beachtenspflichtigen Zielen) getroffen worden. 
Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wird festgestellt, dass Ziele der Raumordnung dem einge-
reichten Planentwurf (VBP-32-���������Ä�*�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H���%�H�U�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�³�����G�H�U�]�H�L�W���Q�L�F�K�W��entgegenstehen. 
 
Stellungnahme Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree, Regionale Planungsstelle vom 
12.04.2023: Das Vorhaben befindet sich in Einklang mit den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung. 
 
3.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan  
Im Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt ist das Gebiet als gewerbliche Baufläche dargestellt. Die Pla-
nung sieht auf einer Fläche von ca. 5.351 m² (0,54 ha) die Entwicklung eines Gewerbegebiets für die 
Errichtung einer gastronomischen Einrichtung vor.  
 
Die Fläche ist kleiner als 1 ha und die Darstellungstiefe des FNP beträgt 1 ha. Aufgrund der Flächen-
größe und da keine Änderung der planungsrechtlichen Nutzungsart erfolgt ist keine Anpassung des Flä-
chennutzungsplanes erforderlich. 
 
3.3 Überörtliche Fachplanun gen und sonstige bestehende Pla nungen  
Die vorhandene Fläche liegt im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplanes VEP-7.7-003 
Spitzkrug-Multi-Center, beschlossen 1992. 
Der VBP-32-004 �Ä�*�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H���%�H�U�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�³ wird den VEP-7.7-003 Spitzkrug-Multi-Center in Teil-
flächen überlagern und ersetzen. 
 
 
4 ZIELE UND ZWECK DES VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLANES  
 
Zur Schaffung von Planungsrecht für eine Gastronomie auf der im Vorhaben- und Erschließungsplan 
(VEP-7.7-003 Spitzkrug-Multi-Center) festgesetzten Gewerbefläche (für Büro- und Verwaltungsnutzung) 
ist die Durchführung eines Bauleitplanungsverfahrens für einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
(VBP) erforderlich. 
 
Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan hat das Ziel, die planungsrechtlichen Grundlagen zur Errich-
tung eines Restaurants mit Drive-in zu schaffen. 
Das Planungsverfahren soll dafür die geordnete städtebauliche und freiräumliche Entwicklung des Stan-
dortes mit einer zum VEP-7.7-003 Spitzkrug-Multi-Center teilräumlich abweichenden Entwicklungsab-
sicht sichern. 
 
Für den Standort werden notwendige Kfz-Stellflächen auf eigenem Grundstück eingerichtet. Es werden 
die Voraussetzungen für die Niederschlagswasserverbringung geklärt. 
 
Die Ziele des beschlossenen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Frankfurt (Oder) sind 
für eine gastronomische Einrichtung ohne Relevanz. 
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Die Entwicklung des Standortes ist mit den angrenzenden Nutzungen abzustimmen. 
Für die Entwicklung des SMC, für die städtebauliche Einbindung des Restaurants in das Ortsbild und 
der Stadt Frankfurt (Oder) sind verbindliche Vorgaben für die Bebauung der Fläche zu treffen. 
Die baulichen Anlagen, die Verkehrsflächen, die Erschließungsmaßnahmen und die Grünflächen und 
Bepflanzungen sind in einem Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) konkret darzustellen und zu er-
klären. Die Aufstellung des Vorhaben- und Erschließungsplanes erfolgt auf der Grundlage des Bauge-
setzbuches (§ 12 BauGB). Der Geltungsbereich des VEP umfasst die Fläche des Geltungsbereiches 
des VBP-32-004. 
 
 
5 STÄDTEBAULICHES KONZEPT  
 
Eine architektonische und städtebauliche Einordnung in den Gewerbe- und Einzelhandelsstandort SMC 
ist geplant. Die geplante Baukörperanordnung und die Lage der Pkw-Stellplätze ermöglichen einen 
durchgehenden Grünstreifen zur Berliner Chaussee, die Pflanzung von Büschen und Bäumen am Ge-
bäude und auf den Randflächen. Zwischen geplantem Restaurant, benachbarten Getränkemarkt und 
Tankstelle bleiben Sichtachsen und Blickbeziehungen von der Berliner Chaussee zum SMC mit der 
Glaspyramide erhalten. 
 
Die städtebauliche Einordnung des Baukörpers geht von der erforderlichen äußeren Erschließung und 
den Vorgaben aus der Standortsituation aus. Der Neubau soll den Charakter des SMC wahren und 
aufwerten, die städtebaulichen Räume an der Berliner Chaussee und am Spitzkrugring ergänzen. Die 
Erschließung des Marktes erfolgt von der bestehenden Parkplatz- und Tankstellenzufahrt zwischen SMC 
und zur Berliner Chaussee. 
Aus den vorgesehenen planungsrechtlichen Festsetzungen, wie der eingeschossigen Bebauung, den 
engen Baugrenzen, dem rechteckigen Baufenster und wenigen bauordnungsrechtlichen Vorgaben re-
sultiert eine kompakte Gebäudegeometrie. 
 
Der Standortvorteil für das Restaurant resultiert aus seiner hervorragenden verkehrlichen Anbindung an 
die Stadt, an die Ortsteile Kliestow und Booßen, an das Umland und aus dem Synergieeffekt mit dem 
Ergänzungsstandort SMC / Spitzkrugring. Mit seiner guten innerörtlichen und regionalen Erreichbarkeit 
trägt das SMC mit dem vorgesehenen Restaurant maßgeblich zur regionalen Ausstrahlung und somit 
zur Zentralität des Oberzentrums Frankfurt (Oder) bei. 
 
5.1 Bebauung  und  Nutzung  
Geplant ist der eingeschossige Neubau eines Restaurants mit ca. 148 m² Gastraumfläche, 110 Innen-
gastplätzen, 80 Plätzen auf einer Terrasse und 38 Pkw-Stellplätzen parallel zum Spitzkrugring.  
Die Gebäude haben Grundflächen von 585 m² (Restaurant) und 55 m² (Nebengebäude). Um die Ge-
bäude befinden sich Gehwege und eine Terrasse. Diese Flächen sind gepflastert und haben eine Größe 
von 83 m². Der Parkplatz und die Fahrbahn werden asphaltiert und sind 2.818 m² groß. 
Die übrigen Flächen von 1.616 m² verbleiben als Vegetationsflächen und werden zur Versickerung des 
anfallenden Regenwassers genutzt. 
Mit der geplanten Bebauung und den befestigten Flächen wird eine Überbauung des Grundstückes von 
69 Prozent erreicht. Mit der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,69 (Berechnung durch Vermessungsbüro 
Möhring, Frankfurt (Oder) vom 15.11.2023) wird die festgesetzte GRZ von 0,70 nicht überschritten. 
 
Es ist eine moderne Architektur mit klarem kubischem Baukörper in Anlehnung an die in der Nachbar-
schaft neu errichteten Gebäude und passend zum Areal des SMC vorgesehen. 
Alleinstellungsmerkmal ist die Drive-in-Funktion, wodurch sich das Restaurant vom McDonalds-Restau-
rant im Stadtzentrum unterscheidet. Die Bestellung, die Bezahlung und die Entgegennahme der Speisen 
kann damit auch vom Fahrzeug aus erfolgen. 
Durch die Lage zum Einkaufszentrum SMC kann das Vorhaben an dessen regionaler und überregionaler 
Anziehungskraft partizipieren und Synergieeffekte erzeugen. 
 
Die durchgängigen Öffnungszeiten (24 Stunden/7 Tage die Woche) sind seitens des Vorhabenträgers 
aus wirtschaftlichen Gründen notwendig. 
Das Schalltechnische Prognosegutachten vom 07.09.2023 nebst Ergänzung vom 27.09.2023 weist die 
deutliche Unterschreitung und damit Einhaltung der TA- Lärm für die benachbarten Immissionsstandorte 
im gesamten Tag- und Nachtzeitraum aus. Die Planung der Lärmschutzwand erfolgte vor allem für den 
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Nachtzeitraum. Die abschließende Prüfung durch das Landesamt für Umwelt Potsdam liegt mit Datum 
v. 12.10.2023 bereits vor. Das Angebotskonzept Gastronomie ist nicht den Öffnungszeiten des Handels 
angepasst, sondern bezieht auch Verbraucher mit Schichtdienst, Berufspendler etc. ein. Weitere in der 
Nähe befindliche gewerbliche Nutzungen sind die Brauerei "Frankfurter Brauhaus" mit 24 h Betrieb so-
wie die gegenüberliegende SB-Waschanlage ohne zeitliche Betriebsbeschränkung. Die eventuelle 
Schließung der beiden Tankstellen um 22.00 entspricht dem bundesweiten Trend und basiert, unabhän-
gig von der Betriebsgenehmigung, auf der Wirtschaftlichkeit. Die Öffnung der Tankstellen mit 5:00 Uhr 
erfolgt in der Nachtzeit. 
 
Alternativenprüfung:  
Im Zuge des Erfordernisses einer Schallschutzwand wurde eine Alternativenprüfung vom Vorhabenträ-
ger veranlasst (Kehrbach Planwerk GmbH & Co. KG vom 26.01.2024).  
In der alternativen Gebäude- und Anlagenlösung wurde das Gebäude um 180° gedreht und die Bestell-
zufahrt auf die südliche Seite verlegt. Auf dieser Grundlage wurde eine Stellungnahme zur Schallaus-
breitung (Graner + Partner Ingenieure GmbH vom 29.01.2024) eingeholt und die Probleme der internen 
Verkehrsführung sowie der äußeren Anbindung aufgezeigt. Es wird mit der alternativen Variante keine 
Minimierung der Schallemissionen erreicht. 
Die Umsetzung der Variante ist praktisch und genehmigungsseitig nicht möglich. Sie ist darüber hinaus 
immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsfähig. 
Im Ergebnis der Prüfung bleiben die nordöstliche Umfahrung, die Lage der Zufahrt und die Lage der 
Bestell- und Abholschalter auf der Nordseite erforderlich. 
 
Abb.: Alternativenprüfung mit Anmerkungen (Kehrbach Planwerk GmbH & Co. KG vom 26.01.2024) 

 
 
Schallschutzwand:  
Aus schallschutzgründen ist die Einordnung einer 100 m langen, 2,30 m hohen Schallschutzwand ent-
lang der Berliner Chaussee erforderlich. Sie wird aus den Materialien Holz, Stahl, Beton und Glas be-
stehen, wobei ein Mindestanteil von 40 % transparenter Elemente festgesetzt wird (transparente Schei-
ben: ca. 50 m; geschlossene Wandflächen: ca. 50 m) 
Eine Begrünung ist auf Grund der Vorschriften der FWA für das bestehende Leitungsrecht nicht möglich, 
da Pflanzungen im Leitungskorridor untersagt sind. Die Bepflanzung wird in der Grünordnungsplanung 
nicht gefordert, da Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, bzw. Kompensationsmaßnahmen bereits mit 
anderen Maßnahmen erfüllt sind. 
Es ist erforderlich, die Schallschutzwand teilweise aus transparenten Elementen mit Punktfundamenten 
auf der Südgrenze des Schutzstreifens (ca. 20 m) der vorhandenen Trinkwasserleitung GG DN400 zu 
errichten. Ein entsprechender Antrag wurde mit Datum vom 22.05.2023 vom Vorhabenträger an die 
FWA gestellt. 
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�Ä�*�H�P�l�‰���H�L�Q�J�H�W�U�D�J�H�Q�H�P���/�H�L�W�X�Q�J�V�U�H�F�K�W���G�•�U�I�H�Q���L�Q�Q�H�U�K�D�O�E���G�H�V���6�F�K�X�W�]�V�W�U�H�L�I�H�Q�V���N�H�L�Q�H���E�D�X�O�L�F�K�H�Q���R�G�H�U���V�R�Q�V��
tigen Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen, die den Bestand oder Betrieb beeinträchtigen oder 
gefährden könnten, vorgenommen werden. Dies würde einer Errichtung widersprechen. 
Die FWA mbH würde jedoch unter nachfolgender Bedingung einer Errichtung der Schallschutzwand 
innerhalb des Schutzstreifens im Einzelfall zustimmen: 
Durch den Grundstückseigentümer wird schriftlich gegenüber der FWA mbH bestätigt, dass, sofern Tief-
bauarbeiten an der Trinkwasserleitung den Rückbau/Neubau der Schallschutzwand incl. Fundamente 
erforderlich machen, die dafür anfallenden Kosten durch den Grundstückseigentümer getragen werden. 
Diese Verpflichtung muss bei einem Verkauf der Flurstücke 978 oder 980 Flur 116 im Kaufvertrag an 
�G�H�Q���(�U�Z�H�U�E�H�U���Z�H�L�W�H�U�J�H�J�H�E�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���³ 
Diese Bedingung der FWA wird sowohl vom Vorhabenträger wie auch vom Grundstückeigentümer ak-
zeptiert. Eine entsprechende formale Vereinbarung wurde mit der FWA getroffen. 
Die beidseitig unterzeichnete Vereinbarung muss vor Satzungsbeschluss vorliegen und wird dem Durch-
führungsvertrag als Anlage beigefügt. 
 
5.2 Verkehrse rschließung  
Der geplante Vorhabenstandort wird über die parallel zur Berliner Chaussee (B 5) verlaufende innere 
private Erschließungsstraße (Spitzkrugring) an das übergeordnete städtische Straßennetz, vorrangig an 
die Berliner Chaussee angebunden. Die Zufahrt für Kunden-Pkw, Fahrräder und Belieferungsverkehr 
erfolgt über den Spitzkrugring. 
 
Es werden keine zusätzlichen Fahrspuren in der äußeren Anbindung erforderlich. Eine starke Mehrbe-
lastung des Verkehrs ist nicht zu erwarten. Eventuelle Verkehrsregelungen sind durch die zuständigen 
Behörden vorzunehmen. 
Besuchern sowie Anlieferfahrzeugen stehen zusätzlich zur Zufahrt an der ARAL-Tankstelle die beiden 
Zufahrten "Spitzkrugring" zur Verfügung sodass nicht der gesamte Verkehr über die Zufahrt an der ARAL 
erfolgen wird. Erschließung und Andienung sind damit störungsfrei für umliegende Siedlungsbereiche 
�G�H�U���6�W�D�G�W���•�E�H�U���G�L�H���N�R�P�P�X�Q�D�O�H���6�W�U�D�‰�H���Ä�6�S�L�W�]�N�U�X�J�U�L�Q�J�³���]�X���E�H�Z�H�Ukstelligen. 
 
Der Verkehr aus dem Restaurant wird voraussichtlich keine Mehrbelastungen im Kfz-Verkehr auf der 
Berliner Chaussee erzeugen, da hier vorwiegend Synergieeffekte mit den vorhandenen Verkaufseinrich-
tungen genutzt werden. In den Nachtstunden bzw. nach Schließung des SMC sind erfahrungsgemäß 
zum einen sowohl die Besucherzahlen des Restaurants und zum anderen gleichzeitig auch die Fahr-
zeugfrequenzen auf der Berliner Chaussee entsprechend signifikant rückläufig, sodass keine Überlas-
tung der öffentlichen Verkehrswege zu befürchten ist.  
 
Der im Spitzkrugring zwischen Fahrbahn und Fußgängerweg vorhandene Sickerstreifen wird nicht be-
einträchtigt, da die Restaurantzufahrt an die Tankstellenzufahrt angebunden wird.  
 
Der Vorhabenstandort ist durch den ÖPNV gut zu erreichen. An der Berliner Chaussee befindet sich die 
�J�O�H�L�F�K�Q�D�P�L�J�H���+�D�O�W�H�V�W�H�O�O�H���Ä�%�H�U�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�������(�V���Y�H�U�N�H�K�U�H�Q���G�L�H���5�H�J�L�R�Q�D�O�E�X�V�O�L�Q�L�H�Q�����������X�Q�G�����������G�H�U���%�X�V��
verkehr Märkisch-Oderland GmbH. Die Querung der Berliner Chaussee ist an dieser Stelle für Fußgän-
ger nicht gefahrlos möglich. Das Einkaufszentrum SMC (Spitzkrug Multi Center) wird zudem über die 
Buslinien 981 und 987 der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) angefahren. Von der Halte-
stelle nördlich des SMC ist der geplante Markt fußläufig gut und sicher zu erreichen. 
 
In fußläufig akzeptabler Entfernung befinden sich nur wenige Wohnhäuser. Die Nahversorgung für die 
Wohnbereiche der Stadt und der Ortsteile funktioniert vorwiegend über die Fahrzeug-Nutzung. 
 
Die Innere Erschließung erfolgt über eine Stellplatzanlage mit Umfahrung für Anlieferfahrzeuge, Feuer-
wehr und 3-achsiges Müllfahrzeug. Von dieser Stellplatzfläche ist eine Drive-In-Fahrspur um die nord-
östlichen Gebäudeseite geführt. Der Fußgängerzugang befindet sich auf der südwestlichen Gebäude-
längsseite, sodass sich Fußgänger und Drive-In-Besteller nicht überschneiden. 
Der Drive-In-Bereich wird als Hauptlärmquelle vor allem nachts eingestuft. Eine Schallschutzwand ist 
geplant und festgesetzt. 
 
Es werden ausreichend Pkw-Kundenstellplätze auf dem Grundstück (entsprechend Stellplatzsatzung 
der Stadt Frankfurt (Oder)) geschaffen. Geplant sind 38 Pkw-Stellplätze sowie die notwendigen Fahr-
radabstellanlagen (12 Stellplätze). Außerdem sind 2 Ladesäulen für E-Autos vorgesehen. 
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Abb.: Sichtdreiecke und Schleppkurven 3-achsiges Müllfahrzeug; Ausschnitt VBP (PBP GmbH, Frankfurt (O.)) 

 
 
5.3 Technische Infrastruktur  
Trink - und Schmutz wasser : 
Die Anbindung an die in der Berliner Chaussee vorhandenen öffentliche Trink- und Schmutzwasseran-
lagen der FWA mbH ist, in Abhängigkeit der Anschlusswerte, grundsätzlich realisierbar. 
Für die Erschließung mit Schmutzwasser ist eine ca. 100 m lange Anschlussleitung (ab ca. Berliner 
Straße 99/100) zu errichten Hierfür ist die Einholung eines objektspezifischen Angebotes einer Baufirma 
erforderlich. Längere Realisierungszeiten sind einzuplanen. 
Das auf dem Grundstück anfallende fetthaltige Schmutzwasser wird über einen Fettabscheider NS 7 
gereinigt. Das gereinigte Schmutzwasser und das häusliche Abwasser werden gemeinsam in die 
Schmutzwasserkanalisation abgeleitet. Die Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH (FWA) 
hat in der östlichen Ecke des Grundstücks einen Hausanschlussschacht mit einer Sohle von 52,65 m 
NHN vorgeschlagen. Bei einer Fußbodenhöhe des Restaurants von OKFFB von 54,45 m NHN kann das 
anfallende Schmutzwasser ohne Hebeanlage in die Kanalisation der FWA abgeleitet werden. 
Entsprechende Anträge werden im Baugenehmigungsverfahren eingereicht. 
Im Bereich des Schutzstreifens der Trinkwasserversorgungsleitung (siehe in Planzeichnung eingetrage-
nes Leitungsrecht A) dürfen keine baulichen Anlagen errichtet, keine Baumpflanzungen und Geländere-
gulierungen vorgenommen werden. Über die folgenden Festsetzungen wird im Bereich des Leitungs-
rechtes eine Bebauung einschließlich Nebenanlagen grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
Niederschlagswasserverbringung:  
Regenwasser ist auf dem Grundstück zu versickern. 
Regenwasseranlagen der FWA mbH sind im direkten Umfeld des Standortes nicht vorhanden. Die Ein-
leitung von Niederschlags- sowie Drainagewasser in den Schmutzwasserkanal der FWA mbH wird nicht 
gestattet. Eine Einleitung in öffentliche Anlagen ist nicht möglich. Sämtliche Grundstücksentwässerungs-
anlagen sind generell im Trennsystem anzulegen. 
Im Rahmen der Planung wird die Grundflächenzahl für das Gewerbegebiet mit 0,70 vorgesehen, was in 
der Bilanz der verfügbaren Versickerungsflächen im Vergleich zur ursprünglich geplanten Nutzung im 
Bebauungsplan SMC positiv erscheint. 
Auf der Grundlage der o.g. Baugrunduntersuchung wurde für den Standort eine Voruntersuchung zur 
Entwässerung des Restaurants - Versickerung, Rückhaltung und Einleitung von Niederschlagswasser 
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(A-W-K Ingenieurgesellschaft mbH, Herr Harald Weiher, Borkumstraße 2, 13189 Berlin vom 28.10.2022) 
durchgeführt. Darin wird auszugsweise Folgendes festgestellt: 
�ÄDas Baugrundgutachten hat schlechte Randbedingungen für die Versickerung des Regenwassers fest-
gestellt. Unter der humosen Deckschicht und einer Auffüllung mit Beton- und Mauerwerksresten sowie 
Naturstein liegen zwischen sandigen Schichten verschieden starke Schichten Schluff. Erst in einer Tiefe 
von ca. 4,50 m unter Gelände werden wieder grob- und mittelsandige Schichten angetroffen. Trotzdem 
scheint die Versickerung des anfallenden Regenwassers mit hohem Aufwand möglich���³  
�ÄEine Regenwasserkanalisation bietet die FWA nicht an. Dieser Entwurf sieht vor, das anfallende Re-
genwasser vollständig zu versickern. Das auf den Flächen im Nord-Westen, Nord-Osten und Süd-Osten 
anfallende Regenwasser wird durch wasserdurchlässige Bordsteine in die Vegetationsflächen abgeleitet 
die in der Lage sind das anfallende Regenwasser vollständig aufzunehmen. Dazu werden in den Vege-
tationsflächen Mulden mit einer Gesamtfläche von 935 m² und einer Tiefe von 20 cm angelegt. 
Das auf den Dächern anfallende Regenwasser wird direkt einer Versickerungsanlage unter den Park-
plätzen zugeführt. Das Regenwasser der Parkfläche wird vor der Einleitung in die Sickeranlage gereinigt 
und dann ebenfalls der Sickeranlage zugeführt. Um das anfallende Regenwasser abzuleiten ist es er-
forderlich im Bereich der Sickeranlage die obere Lage Schluff zu durchstoßen, so dass die Sickeranlage 
direkt in die Schicht aus Mittelsand und Feinsand entwässern kann. Dazu ist die Sohle der Sickeranlage 
auf ca. 4,50 m unter Gelände anzulegen. 
In der 1. Variante wurde mit einer Sickerschachtanlage gerechnet. Die Kosten hierfür wurden auf 
�����������������¼���J�H�V�F�K�l�W�]�W�����$�O�V���������9�D�U�L�D�Q�W�H���Z�X�U�G�H���D�Q���6�W�H�O�O�H���G�H�U���6�L�F�N�H�U�V�F�K�l�F�K�W�H���H�L�Q�H���)�•�O�O�N�|�U�S�H�U�U�L�J�R�O�H���Y�R�Q���3�.��
betrachtet. Die Rigole wird ebenfalls unter den Parkplätzen geplant. Die Kosten für diese Rigole werden 
�D�X�I�������������������¼���J�H�V�F�K�l�W�]�W���³ 
 
Die Flächen für die Versickerungsmaßnahmen sind im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt. 
Regenwasser aus den angrenzenden öffentlichen und privaten Verkehrsflächen ist für den Geltungsbe-
reich nicht zu berücksichtigen. 
Es ist demnach die Versickerung des gesamten Niederschlagswasser vom Gebäude und von den Au-
ßenanlagen am Standort geplant. 
Die Ausführung der Versickerung erfolgt entsprechend den Ergebnissen der Baugrunduntersuchung im 
Baugrundgutachten durch Mulden und Rigolen, sodass eine Verbringung am Standort gesichert ist.  
Eine zusätzliche wasserdurchlässige Ausführung der befestigten Flächen würde dem Baugrundgutach-
ten widersprechen und Staunässe könnte nicht ausgeschlossen werden. 
Die fachliche Beurteilung erfolgte durch den Baugrundgutachter (Gutachten v. 09.05.22), welcher aus-
führt: "Nach längeren Niederschlägen können sich Stau- und Sickerwasserhorizonte ausbilden." Durch 
das gewählte Versickerungskonzept durch Mulden und Rigolen wird das anfallende Oberflächenwasser 
wie behördlich gefordert, vollständig versickert. 
Ein Entsprechender Antrag zur Regenwasserverbringung (Entwässerungsgesuch) ist gestellt.  
 
In der Planzeichnung des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) sind die Flächen für eine Nieder-
schlagswasserversickerung ausgewiesen, nicht jedoch die konkrete Ausführungsart oder die genaue 
Verortung. Die Dimensionierung dieser Flächen ermöglicht zum gegenwärtigen Planungsstand eine Nie-
derschlagswasserversickerung über die oben genannten Maßnahmen am Standort, der eine Bepflan-
zung mit Bäumen nicht entgegensteht. 
 
Für die Versickerung über Mulden mit Baumpflanzungen liegen ausreichend gesicherte Angaben vor, 
sodass eine fachgerechte Abwägung gemäß den Angaben in den Planungsunterlagen erfolgen kann. 
�'�D�V���D�N�W�X�H�O�O�H���Ä�3�U�R�E�O�H�P�³���O�L�H�J�W���D�O�V�R���G�D�U�L�Q�����G�D�V�V���G�L�H���5�H�J�H�O�Z�H�U�N�H���H�V���Q�R�F�K���Q�L�F�K�W���J�H�V�F�K�D�I�I�W���K�D�E�H�Q�����]�H�L�W�J�H�P�l�‰�H��
Konstruktionen von Versickerungsanlagen aufzunehmen. Dies sollte jedoch kein Hindernis dafür sein, 
innovative Lösungen von vornherein auszuschließen. 
Seit dem Jahr 2005 besteht an der Bundesstraße B5 zwischen dem SMC und der Ortslage Kliestow auf 
der Nordseite eine einseitige straßenbegleitenden Pflanzung, bei der Eschen direkt in die Versickerungs-
mulde gepflanzt wurden. Die Pflanzung und auch die Versicherungsleistung sind hervorragend, es sind 
keinerlei Ausfälle und keinerlei Schäden weder an der Straße noch am Radweg und auch keine Be-
schwerden von den Anliegern bekannt. 
Durch die Stadt wurde bereits in Nachbarbauvorhaben (z.B. VBP-32-003 Getränkemarkt) die Umsetzung 
dieser Entwässerungslösung genehmigt. 
Entsprechende Unterlagen zu den Versickerungsanlagen mit Baumpflanzungen liegen vom Land-
schaftsplanungsbüro (GALAG, Treplin - Verweis auf die Forschungsergebnisse des Umweltbundesamt 
zu dem o.g. Thema) vor. 
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Telekommunikation:  
Zur Versorgung des neu zu errichtenden Gebäudes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die Te-
lekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets 
erforderlich (Leitungszone in einer Breite von ca. 0,5 m). 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit den Baumaß-
nahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaß-
nahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH mindestens 6 Monate vor 
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Leitungszone in 
einer Breite von ca. 0,5 m für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 
�+�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���J�H�S�O�D�Q�W�H�U���%�D�X�P�S�I�O�D�Q�]�X�Q�J�H�Q���L�V�W���G�D�V���Ä�0�H�U�N�E�O�D�W�W���•�E�H�U���%�D�X�P�V�W�D�Q�G�R�U�W�H���X�Q�G���X�Q�W�H�U�L�U�G�L�V�F�K�H���9�H�U- 
�X�Q�G�� �(�Q�W�V�R�U�J�X�Q�J�V�D�Q�O�D�J�H�Q�³�� �G�H�U�� �)�R�U�V�F�K�X�Q�J�V-gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 
2013; siehe insbesondere Abschnitt 6, zu beachten. 
Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung 
der Telekommunikationslinien der Telekom nicht behindert werden. 
 
Wärmeversorgung : 
Eine Fernwärmeversorgung kann nach Auskunft des Leitungsträgers nicht erfolgen und ist nicht erfor-
derlich. Die Heizungsart ist elektrisch auf Grundlage einer Wärmepumpe. Zur Energieeffizienzsteigerung 
erfolgt die Installation einer Wärmerückgewinnung über die Lüftungsanlage. Die baurechtlichen Erfor-
dernisse aus dem erforderlichen Einsatz Erneuerbarer Energien - EEWärmeG werden in der Genehmi-
gungsplanung nachgewiesen. 
 
Elektroversorgung und Kommunikationsmedien:  
Der Standort ist mit Elektroversorgung und Kommunikationsmedien weitestgehend medientechnisch er-
schlossen. Die Erschließung ist mit der Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) abzustimmen. 
Es ist eine Photovoltaik-Dachanlage geplant. Photovoltaik-Dachanlagen gehören zum Ausstattungsstan-
dard bei MC-Donalds. 
 
5.4 Freiflächenplanung, naturschutzfachliche Maßnahmen  
5.4.1 Zielstellung  
Das Freiflächenkonzept des bereits bestehenden Gewerbegebiets besteht im Wesentlichen aus der Ein-
ordnung von meist mit Sträuchern unterpflanzten Baumpflanzungen im Bereich der Stellplatzanlagen 
und der Anlage von Grünflächen mit der Rasen- und Gehölzflächen. Dieses Gestaltungskonzept soll 
auch für diesen Änderungsbereich weitergeführt werden. 
 
Daraus resultiert eine möglichst mit Gehölzen unterpflanzte Baumpflanzung im Bereich der Kfz.-Stell-
plätze und eine intensive Begrünung der nicht überbaubaren Flächen. 
 
Die Baumpflanzungen dienen neben der städtebaulichen Gestaltungsqualität insbesondere dem Klima-
schutz und der Luftreinhaltung und werden textlich festgesetzt, die Grünflächen werden als Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nummer 25 a) 
und Abs. 6 Baugesetzbuch zeichnerisch festgesetzt. 
 
Die notwendige vollständige Niederschlagswasserversickerung soll teilweise innerhalb der festgesetzten 
Pflanzbindungen in Mulden und teilweise über Sickerschächte erfolgen, weiterhin gibt es ein Leitungs-
recht, sodass der Gehölzanteil innerhalb dieser Flächen voraussichtlich nur gering sein kann und ein 
relativ hoher Anteil an Rasenflächen im Bereich dieser Festsetzung zu erwarten ist (vergleiche Gestal-
tungskonzeption).  
 
Zur Unterstützung des Artenschutzes auch in innerstädtischen Bereichen wird hier festgesetzt, dass die 
Rasenflächen mit einem Anteil an gebietsheimischen Stauden aus Regio-Saatgut / Saatgutübertragung 
hergestellt werden, sodass auf den Rasenflächen eine Stärkung der Insektenpopulationen erfolgen 
kann. Dafür wird ein spezielles Mahd-Management notwendig. 
 
Naturschutzfachlich werden folgende Ziele formuliert:  

�± Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

�± Sicherung eines möglichst hohen Anteils an Vegetationsflächen, 

�± Reduzierung des Anteils befestigter Flächen auf das notwendige Maß, 
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�± vollständige Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet. 
 
5.4.2 Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts  
» Angaben zu anlagebedingten Beeinträchtigungen 
Wie bereits dargestellt verbleibt anlagebedingt gegenüber dem bisher genehmigten Bebauungsplan eine 
um 4,44 % erhöhte Versiegelung, die zur Erhaltung der leistungsfähige des Naturhaushalts kompensiert 
werden soll. 
 
Tabelle: Zusammenstellung der bisher genehmigten und geplanten Flächennutzung bezüglich der Anteile befes-
tigte Flächen und begrünte Flächen 
Bezeichnung  Fläche  Faktor  dav. begrünte  

Fläche  
dav. befestigte  

Fläche  
Bestand (gem. genehmigter B-Plan) 
festgesetzte Dachbegrünung 564 m² 0,5 282 m² 282 m² 
Industrie-, Gewerbe-, Handels- und 
Dienstleistungsflächen (in Betrieb), 
mit geringem Grünflächenanteil 3.426 m² 0,2 685 m² 2.741 m² 
Parkplätze, versiegelte Flächen: Na-
hezu versiegelt, Kopfsteinpflaster, 
Kleinpflaster 345 m² 0,1 35 m² 311 m² 
gärtnerisch gestaltete Freiflächen 
(außer Rasen- und Baumbestandsflä-
chen) 933 m² 0,9 840 m² 93 m² 
Straßen mit Asphalt- oder Betonde-
cken 78 m² 0 0 m² 78 m² 
Summe 5.346 m²  1.841 m² 3.505 m² 
     
Planung     
Neuanlage: Gewerbeflächen (GRZ 
0,7) 5.346 m² 0,3 1.604 m² 3.742 m² 
Summe 5.346 m²    
     
Differenz   -237 m² +237 m² 

 
Für den ursprünglichen Bebauungsplan wurde kein Grünordnungsplan gefertigt, sodass davon auszu-
gehen ist, dass die im Bebauungsplan dargestellten Maßnahmen für die Kompensation der Eingriffe 
hinreichend bemessen sind. Daher ist darauf zu achten, dass der ursprüngliche Anteil an Grünflächen 
realisiert wird. Entstehende Differenzen müssen ausgeglichen werden. 
Die Tabelle zeigt, dass bei voller Auslastung der Grundflächenzahl (ohne Überschreitung) mit einer 
Mehrversiegelung gegenüber der ursprünglichen Planung von ca. 237 m² zu rechnen ist. Diese Beein-
trächtigungen müssen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts kompensiert werden. 
 
Weiterhin besteht im Bereich des vorhandenen Bebauungsplans ein Gestaltungskonzept, nach dem 
Baumpflanzungen zwischen den Kfz-Stellplätzen einzuordnen sind, die durch Sträucher unterpflanzt 
werden. Dieses Gestaltungskonzept soll für die weiteren Baugebietsflächen analog durch Einordnung 
von Bäumen im Bereich von Stellplätzen und begleitend zu Verkehrsflächen übernommen werden. 
 
» Angaben zu Fläche, Boden und Wasserhaushalt 
Die Vorwerte der Böden sind durch die ehemalige bauliche Nutzung und die Rückbaumaßnahmen mit 
Verfüllung durch anthropogen gekennzeichnetes Material (mit Beton- und Ziegelresten durchsetzte Bö-
den, stark differierende Bodenarten) relativ gering. 
Hinzu kommt der relativ hohe Verdichtungsgrad der Böden durch die Nutzung als Festwiese, die bei 
dieser Nutzung regelmäßig mit Lkw befahren wird, temporäre Bauwerke oder sonstige den Boden über-
deckende Anlagen tragen weiterhin zu einem geringen Vorwert bei. 
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Aufgrund der tatsächlich geplanten baulichen Nutzung des Grundstücks (Gestaltungskonzeption) durch 
den Vorhabenträger kann sehr genau die zu erwartende Grundflächenzahl ermittelt werden. 
Mit dem Vorhaben kann die Grundflächenzahl auf 0,7 ohne Überschreitung begrenzt werden. 
 
Durch die vollflächige Festsetzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen (dazu gehören auch die mit Regio-Saatgut ergänzten Rasenflächen) auf den nicht über-
baubaren Grundstücksflächen und durch die textlichen Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen 
werden Vegetationsflächen in hoher Qualität festgesetzt, für die eine Oberbodenandeckung notwendig 
wird, sodass ein Potenzial für die Entwicklung von Böden mit einer relativen Naturnähe vorhanden ist. 
 
Die anlagebedingten und nutzungsbedingten Beeinträchtigungen sind mit dem geltenden Baurecht be-
reits vorgesehen. 
 
Für das Schutzgut Boden ist bei Realisierung des Vorhabens in durch den Oberbodenauftrag und die 
Reduzierung der Bodenverdichtung eine geringfügige Aufwertung gegenüber dem gegenwärtigen Be-
stand und auch gegenüber dem geltenden Baurecht zu erwarten. 
 
Die vorhandenen Beeinträchtigungen für die Grundwasserneubildung, die aus den Aufschüttungen am 
Standort herrühren, werden durch die geplante Begrünung und vollständige Versickerung des Nieder-
schlagswassers am Standort geringfügig aufgewertet. 
 
Aufgrund der fehlenden Vorflut ist es notwendig, das gesamte im Plangebiet anfallende Niederschlags-
wasser innerhalb des Plangebiets zu versickern. Das Potenzial besteht gemäß den Angaben Baugrund-
gutachten und muss gegebenenfalls über technische Anlagen (Sickerschächte und Mulden) abgesichert 
werden. 
 
Durch die geordnete Versickerung des Niederschlagswassers, die reduzierte Grundflächenzahl und die 
dann vorhandene Oberbodenschicht kann das Grundwasser besser als im gegenwärtigen Bestand ge-
schützt werden. Mengenmäßig sind keine Änderungen zu erwarten, da das Niederschlagswasser sehr 
gebietsnah analog dem Bestand zur Versickerung kommt. 
Verunreinigtes Niederschlagswasser darf generell nicht versickert werden, sodass durch die entspre-
chenden technischen Anlagen bzw. die Bodenpassage eine hohe Sicherheit für den Grundwasserschutz 
besteht. 
 
Havariefälle für die Bauzeit und die Betreibung der Anlage werden in der Bauleitplanung nicht betrachtet. 
Dafür gibt es gesonderte gesetzliche Regelungen. 
 
Wasserhaltungen oder temporäre oder dauerhafte Regulierungen des Grundwasserstandes werden mit 
dem Vorhaben nicht notwendig. 
 
Für das Schutzgut Wasser ist bei Realisierung des Vorhabens eine geringfügige Aufwertung gegenüber 
dem gegenwärtigen Bestand und auch gegenüber dem geltenden Baurecht zu erwarten. 
 
» Angaben zum Standortklima und zur Luftqualität 
Mit dem Vorhaben werden 8 Baumpflanzungen vorgesehen, sodass durch das Kronenvolumen das 
Standortklima entsprechend gemildert und auch die Feinstaubbelastung reduziert werden kann. Dies 
entspricht in etwa auch den Vorgaben aus dem alten Bebauungsplan. 
 
Weiterhin ermöglicht der bisher genehmigte Bebauungsplan eine Bebauung als Gewerbegebiet mit einer 
Grundflächenzahl von 0,8, sodass aus der Reduzierung der Grundflächenzahl und die Weiterführung 
der bisherigen Gestaltungskonventionen insbesondere zum Grün-Anteil für das Änderungsgebiet abzu-
leiten ist, dass diesbezüglich keine Beeinträchtigungen des Standortklimas zu erwarten sind. 
 
» Angaben zum Orts- und Landschaftsbild 
Mit den geplanten Festsetzungen wird die Gestaltungsqualität des vorhandenen Ortsbildes weiterge-
führt, so das keinerlei Beeinträchtigungen für das Orts- und Landschaftsbild zu erwarten sind. 
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5.4.3 naturschutzrechtliche Angaben (Schutzgebiete und Artenschutz)  
Naturschutzrechtliche Schutzgebiete werden durch die Planänderung nicht berührt, Auswirkungen auf 
die Schutzgebiete können aufgrund des großen Abstands von 1 km und mehr ausgeschlossen werden. 
 
Die Prüfung artenschutzrechtlicher Belange hat ergeben, dass aufgrund potenzieller Vorkommen der 
Haubenlerche oder anderer Bodenbrüter im Umfeld des Plangebiets und der potentiellen Eignung der 
Fläche Bruten zum Zeitpunkt des Baubeginns möglich wären. Aus diesem Grund wird eine Kontrolle der 
Fläche durch einen Fachgutachter festgesetzt, wenn der Baubeginn im Zeitraum März bis Juni liegt. Für 
den Fall eines Vorkommens kann der Baubetrieb erst nach Abschluss des Brutgeschehens im August 
beginnen. 
 
Für den Fall, dass der Baubeginn vor März bzw. nach August liegt, kann auf die Kontrolle der Fläche 
verzichtet werden. 
 
5.4.4 Angaben zur Grünordnung und den textlichen Festsetzungen  
Im Änderungsgebiet wird ein Gewerbegebiet mit einer Grundflächenzahl von 0,7 festgesetzt. Die Grund-
flächenzahl darf abweichend zur Baunutzungsverordnung nicht überschritten werden. 
 
Im Bereich des Gewerbegebiets sind Flächen mit Pflanzbindungen gekennzeichnet, die einen hohen 
Anteil der nicht überbaubaren Fläche einnehmen. Damit ist bereits zeichnerisch abgesichert, dass die 
Grundflächenzahl nicht überschritten werden kann. 
 
Die gegenüber dem bisher genehmigten Bebauungsplan um 237 m² reduzierte unversiegelte Fläche soll 
durch die Pflanzung von 8 mindestens klein- bzw. mittelkronigen Bäumen kompensiert werden, sodass 
insbesondere bezüglich der Vegetation die mit der bisherigen Planung gesicherte Menge an-nähernd 
erhalten bleibt und somit auch die vorgesehene Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. 
Die Baumpflanzungen erfolgen überwiegend in Entwässerungsmulden bzw. begleitend zu den Kfz-Stell-
plätzen, wie dies in den benachbarten Baugebieten ebenfalls der Fall ist. 
 
Textlich wird festgesetzt, wie die Flächen mit Pflanzbindungen herzustellen sind. Aufgrund der notwen-
digen Niederschlagsversickerung ist ein Gehölzanteil von 30-50 % möglich, sodass 30 % Gehölzflächen-
anteil mindestens festgesetzt wird. 
Die verbleiben Flächen können als Rasenflächen angelegt werden, hier sollen jedoch naturnahe Gras- 
und Staudenfluren entwickelt werden, sodass die Flächen für Insekten eine Bedeutung bekommen, der 
Blühaspekt fügt sich auch gut in die Freianlagen ein. Die Naturnähe kann durch Verwendung von Regio-
Saatgut hergestellt werden, alternativ ist eine Saatgutübertragung von entsprechend naturnah entwi-
ckelten Gras- und Staudenfluren möglich, geeignete Spenderflächen könne bei der unteren Naturschutz-
behörde angefragt werden. 
 
Weiterhin werden Baumpflanzungen festgesetzt, die zum einen der Kompensation der zu erwartenden 
Grünflächenverluste und zum anderen der Einhaltung der gestalterischen Vorgaben aus dem alten Be-
bauungsplan dienen, sie haben wichtige standortklimatische Funktionen und tragen zur Luftreinhaltung 
/ Feinstaubreduzierung bei. 
 
5.4.5 Vorgesehene grünordnerische Maßnahmen  
» G1 - Anlage von Vegetationsflächen 
Anlage von Gehölzflächen (u. a. mit landschaftstypischen, standortgerechten Gehölzen und gebietshei-
mischen Gehölzen) und Rasenflächen (Anteil Gehölzfläche mind. 30 v.H.) 
 
Die Gehölzflächen sollen so angelegt werden, dass sich innerhalb der Entwicklungspflege ein Kronen-
schluss der Sträucher bilden kann. Für die Pflanzung sind unterschiedliche Gehölzarten zu verwenden, 
um die Biodiversität am Standort weiter zu unterstützen, gleichzeitig wird das Landschaftsbild aufgewer-
tet. 
In Abhängigkeit von der Größe der zu pflanzenden Gehölze soll ca. ein Strauch/m² gepflanzt werden. 
Die Möglichkeiten einer Überpflanzung von Leitungen mit Sträuchern geringer Höhe sind mit dem Lei-
tungsträger abzustimmen. 
 
Um die Biodiversität im Bereich der Rasenflächen aufzuwerten, soll zu einem Flächenanteil von ca. 50% 
Regio-Saatgut eingemischt werden. Das Saatgut muss aus dem Produktionsraum 2, Ursprungsgebiet 
22 kommen. Alternativ besteht die Möglichkeit einer Saatgutübertragung von gut entwickelten, 
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artenreichen und mit einem hohen Anteil gebietsheimischer Arten bestandener Gras- und Staudenfluren. 
Die Spenderflächen sind mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
» G2 - Baumpflanzungen 
Baumpflanzung (HSt. 2xv 12-14 StU, mB), Kronenansatz ab 2,00 m, durchgehender Leittrieb, gleich-
mäßig ausgebildete Krone, klein- bis mittelkroniger Baum 
 
Die geplanten 8 Baumpflanzungen sollen im Bereich der geplanten unterirdischen Entwässerungsanla-
gen etabliert werden, sodass gegebenenfalls gesonderte Bauweisen zu beachten sind. Die Standorte 
sollen nicht unmittelbar auf der Sohle der Mulde eingeordnet werden, sondern einen etwas erhöhten 
Standort bekommen. Die Baumarten sind entsprechend den zu erwartenden Füllstandzeiten der Ent-
wässerungsmulden auszuwählen. 
 
In Anlehnung an die bereits vorhandene Gestaltung sollen die Bäume außerhalb von Entwässerungs-
mulden mit Gehölzen unterpflanzt werden, wenn zulässig auch im Bereich der Entwässerungsmulden. 
 
Abb.: Einordnungsvorschlag für die Baumpflanzungen 
 

 
 
5.4.6 Vorgesehene Maßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher  Verbote  
Aufgrund der Vermutung über Vorkommen der Haubenlerche im Umfeld des Plangebiets ist vor Baube-
ginn, wenn dieser im Zeitraum März - Juni liegt, die Fläche auf Brutplätze der Haubenlerche zu untersu-
chen, ggf. kann erst nach erfolgreichem Abschluss der Brut Anfang August mit der Baustelle begonnen 
werden. 
 
Das Vorkommen weiterer planungsrelevanter Arten kann am Standort aufgrund der Strukturarmut, der 
artenarmen Vegetation, der regelmäßigen Nutzung, der fehlenden Oberbodenschicht und der hohen 
Verdichtung ausgeschlossen werden. 
 
5.5 Sonstiges  
Brandschutz  
Zur Sicherung des Brandschutzes ist in der Genehmigungsplanung der Gastronomie Folgendes zu be-
rücksichtigen: 
- Bereitstellung der erforderlichen Löschwassermenge 
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- Gewährleistung der ungehinderten Anfahrtswege für Lösch- und Sonderfahrzeuge der Feuerwehr. 
Die Feuerwehrzufahrten und Aufstellflächen für Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge sind entspre-
chend der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr auszuführen. 

 
Gemäß Schreiben der FWA vom 17.11.2016 im Zusammenhang mit der Errichtung des benachbarten 
ALDI-Marktes, sind im Bereich des Vorhabens an der Berliner Chaussee die Hydranten mit Entnahme-
stellen Löschwasser H 2606, H 2608 in weniger als 200 m Entfernung vorhanden. 
Gemäß der Stellungnahme der FWA mbH vom �����������������������L�V�W���Ä�G�L�H���%�H�U�H�L�W�V�W�H�O�O�X�Q�J���Y�R�Q���/�|�V�F�K�Z�D�V�V�H�U���D�P��
Standort ist in einem Umfang von Q > 96 m3/h bei einem Restdruck von 1,5 bar in der Versorgungslei-
�W�X�Q�J���J�H�J�H�E�H�Q�����'�L�H���/�|�V�F�K�Z�D�V�V�H�U�E�H�U�H�L�W�V�W�H�L�O�X�Q�J���N�D�Q�Q���•�E�H�U���H�L�Q�H�Q���=�H�L�W�U�D�X�P���Y�R�Q�������6�W�X�Q�G�H�Q���H�U�I�R�O�J�H�Q���³ 
 
 
6 PLANINHALT 
 
6.1 Nutzung der Baugrundstücke  
6.1.1 Art der baulichen Nutzung  
Der Standort wird als Gewerbegebiet festgesetzt (§ 1 und § 8 BauNVO in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 
1 BauGB). 
 
Textfestsetzung a): 
Im Gewerbebiet sind zusätzlich zu den in Gewerbegebieten zulässigen Nutzungen gemäß § 8 Abs. 1 
und 2 BauNVO Einrichtungen mit der Zweckbestimmung Gastronomie zulässig (gemäß § 1 Abs.1 Nr. 9 
BauGB).  
Die Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 BauNVO sind nicht zulässig (gemäß § 9 Abs. 2a und 2b BauGB i.V.m. 
§ 1 Abs. 6 Nr.1 BauNVO). 
 
Begründung: 
Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich belästigenden Gewerbebe-
trieben. Das Vorhaben ist in der Nähe von Wohngebäuden geplant, die sich in einer gemischten Bauflä-
che mit vorhandenen Gewerbebetrieben nördlich der Berliner Chaussee befinden. Der Ausschluss der 
Ausnahmen bezweckt, die bestehenden Belastungen aus den vorhandenen Gewerbebetrieben nicht 
weiter zu erhöhen. 
Der Standort soll gegenwärtig für eine gastronomische Nutzung entwickelt werden. Es soll aber nicht 
ausgeschlossen werden, dass aufgrund zukünftiger Entwicklung eine Änderung in eine gewerbliche Nut-
zung durchgeführt werden kann.  
Durch die Festsetzung als Gewerbegebiet werden Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen. Damit wer-
den die Ziele des beschlossenen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes für die Stadt Frankfurt (Oder) 
berücksichtigt. Die Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung garantieren, dass keine zusätzliche 
Einzelhandelseinrichtung errichtet werden kann und keine negativen Auswirkungen auf die städtebauli-
che Entwicklung besonders hinsichtlich zentraler Versorgungsbereiche im Stadtzentrum entstehen. Der 
Entwicklungsschwerpunkt liegt dabei auf nicht erheblich belästigenden Gewerbebetrieben,  
Die getroffenen Einschränkungen zu den Ausnahmen sollen gegenseitige Beeinträchtigungen durch 
Emissionen vermeiden. Es besteht keine Vereinbarkeit dieser Nutzungen mit den angrenzenden ver-
kehrsintensiven Nutzungen wie Tankstelle, Getränkemarkt, SMC und Berliner Chaussee (B5).  
 
6.1.2 Maß der baulichen Nutzung  
Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Anzahl der Vollgeschosse 
und die Gebäudehöhe bestimmt. 
 
Planfestsetzung GRZ: Im Gewerbegebiet wird eine zulässige Grundflächenzahl von 0,7 festgesetzt. 
 
Begründung: 
Für das Gewerbegebiet ist abweichend von den Obergrenzen der BauNVO das Höchstmaß der Grund-
flächenzahl GRZ auf 0,70 festgesetzt. Das Heruntersetzten der Obergrenze der Grundflächenzahl soll 
einen Anteil an unversiegelten Grünflächen von ca. 30 Prozent innerhalb des Geltungsbereiches sichern, 
um den Baukörper und die notwendigen Verkehrsflächen in das städtebauliche Umfeld der Berliner 
Chaussee mit der einseitigen Baumreihe und des SMC zu integrieren. 
Mit der Festsetzung wird dem Ziel einer kompakten, flächensparenden Bebauung und den Kompensati-
onszielen aus der Grünordnungsplanung Rechnung getragen. Die Realisierung des geplanten Vorha-
bens wird mit dieser Einschränkung nicht beeinträchtigt. Gleichzeitig sind städtebauliche 
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Freiflächenmaßnahmen, Kompensationsmaßnahmen und die Maßnahmen der Niederschlagswasser-
verbringung am Standort umsetzbar. 
 
Textfestsetzung b): Eine Überschreitung der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) durch die in § 19 
Abs. 4 Satz 2 der BauNVO genannten Ausnahmen ist nicht zulässig. 
 
Begründung: 
Die festgesetzte GRZ berücksichtigt alle für das Vorhaben erforderliche Bauflächen, Flächen für Neben-
anlagen und Stellplätze sowie Pflanzflächen. Die Einschränkung der Überschreitungsmöglichkeit dient 
insbesondere der Umsetzung der Ziele der Grünordnung, der Entwässerungsplanung und dem Grund-
satz der schonenden Inanspruchnahme von Grund und Boden. Die Ermöglichung einer Grundflächen-
überschreitung wird aus der Notwendigkeit der privaten Erschließung für nicht erforderlich gehalten. Der 
Naturhaushalt wird nachhaltig geschont. Der Vorhaben- und Erschließungsplan zeigt, dass das geplante 
Vorhaben unter Einhaltung der Vorgaben des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ohne Überschrei-
tung der festgesetzten GRZ realisierbar ist. 
 
Planfestsetzung: Geschoßzahlen als Höchstmaß festgesetzt. 
 
Begründung: 
Die Zahl der Vollgeschosse wurde aus dem konkreten umzusetzenden Vorhaben abgeleitet und soll ein 
Geschoss nicht überschreiten. Für ein einzelstehendes Restaurant ist eine eingeschossige Bebauung 
und damit die Festsetzung eines Geschosses als Obergrenze angemessen. Mit dem Ausschluss weite-
rer Geschossebenen wird auch eine Erhöhung der Bruttogeschossfläche vermieden, für die keine adä-
quaten Stellplatzflächen zur Verfügung stehen. 
 
Planfestsetzung: Firsthöhe als Obergrenze festgesetzt. 
Überschreitung durch technischen Dachaufbauten um 2.50 m als Obergrenze festgesetzt. 
 
Begründung: 
Die Firsthöhe als Obergrenze und das Maß der Überschreitung dieser Höhe durch technische Dachauf-
bauten wurden aus dem konkreten umzusetzenden Vorhaben abgeleitet und soll bindet festgesetzt wer-
den, um dem Ziel der Integration des Gebäudes in das bebaute Umfeld nicht entgegenzuwirken. Die 
festgesetzte Firsthöhe kann damit um bis zu 2.50 m mit technisch erforderlichen Dachaufbauten (Lüf-
tungstechnik, Wärmetauscher, PV-Anlagen, Wärmepumpe etc.) überschritten werden. 
 
6.1.3 Bauweise, überbaubare Grundstü cksflächen  
Planfestsetzung offene Bauweise im Gewerbegebiet: 
 
Begründung: 
Die Bauweise wurde zur Sicherung eines einheitlichen Siedlungscharakters und zur Wahrung des Orts-
bildes mit offener Bauweise für die Gastronomie festgesetzt. Sie leitet sich aus der im ursprünglichen 
Bebauungsplan festgesetzten Reihung von Einzelgebäuden entlang der Berliner Chaussee mit Blickbe-
ziehungen zum SMC ab. Die städtebauliche Grundform des Baukörpers wird mit einem Baufenster, be-
stehend aus Baugrenzen, definiert. Das Baufenster ist rund 60 x 16 m groß. Damit ist ein Gebäude in 
offener Bauweise realisierbar. 
 
6.2 Verkehrsflächen, Geh -, Fahr- und Leitungsrechte  
 
6.2.1 Nebenanlagen und Stellplätze  
Planfestsetzung Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze: 
 
Begründung: 
Mit der Festsetzung werden die Lage und die Größe der Kundenstellplätze und der Bereich der Anliefe-
rung als Fläche definiert (Kennzeichnung mit Nr. 1). Die Festsetzung der Stellplatzflächen weist auf die 
Realisierung der notwendigen Stellplätze nach Brandenburgischer Bauordnung hin. Die Anzahl und 
Größe der Stellplatzanlage entspricht den Forderungen der Stellplatzsatzung der Stadt für gastronomi-
sche Einrichtungen. Der mit der Umgrenzung eingeschränkte Flächenverbrauch und die Begrünung des 
Parkplatzes entsprechen den Forderungen aus der Grünordnungsplanung. 
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Außerdem wird eine Fläche für Werbeanlagen mit einer Höhe von 15,00 m als Obergrenze festgesetzt 
(Kennzeichnung mit Nr. 2). Die Begrenzung der Fläche und der maximalen Höhe der Werbeanlagen auf 
dieser Fläche dienen dem Erhalt des Ortsbildes. 
 
6.2.2 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  
Planfestsetzung Geh- Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Versorgungsunternehmen: 
 
Begründung: 
An der nördlichen Längsseite des Geltungsbereichs entlang der Berliner Chaussee verläuft eine Trink-
wasserversorgungsleitung der FWA mbH und ein Stromtrasse der SWF. Hierfür wurde ein Leitungsrecht 
zugunsten der Versorgungsunternehmen mit einem 6 m breiten Schutzstreifen eingetragen, der für die 
Sicherung und den Betrieb, die Instandsetzung und die Erneuerung der Versorgungsleitung erforderlich 
ist. 
 
Textfestsetzung c): Auf der mit einem Leitungsrecht (A) zugunsten der Versorgungsunternehmen ge-
kennzeichneten Fläche sind baulichen Anlagen einschließlich Nebenanlagen sowie Baumpflanzungen 
und Geländeregulierungen nicht zulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 14, 22 und 23 BauNVO) 
 
Begründung: 
Da der gesamte Geltungsbereich als Gewerbegebiet festgesetzt ist, kann im Bereich des Leitungsrecht 
A eine Nebennutzung grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Da für diese Trinkwasserversor-
gungsleitung ein Schutzstreifen erforderlich ist, soll über diese Festsetzung eine Bebauung, Baumpflan-
zungen und Geländeregulierungen auf dieser gekennzeichneten Fläche grundsätzlich ausgeschlossen 
werden. Flache, 20 cm tiefe Versickerungsmulden sind jedoch zulässig. 
 
Festsetzung en der Grünordnung mi t Begründung  
 
6.3 Pflanz - und Erhaltungsbindungen  
Textfestsetzung d.1): Die Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen sollen einen Anteil an Laubgehölzen von mindestens 30 v. H. aufweisen, Baumpflanzungen sind im 
Bereich mit einem Leitungsrecht nicht zulässig. Die nicht mit Gehölzen zu bepflanzenden Flächen sind 
als artenreiche Gras- und Staudenfluren mit einem Anteil gebietsheimischer Arten von mindestens 50 % 
anzulegen und durch fachgerechte Pflege zu erhalten. (gemäß Baugesetzbuch § 9 Abs. 1 Nr. 25a) 
 
Begründung: 
Die Festsetzung dient der Sicherung eines Mindestanteils an Gehölzflächen auf den zu begrünenden 
Flächen. Auf den Flächen mit einem Leitungsrecht sind Baumpflanzungen nicht zulässig. 
Analog zu den bereits hergestellten Flächen im Bereich des bereits genehmigten Bebauungsplans wird 
die Verwendung von Ziergehölzen dadurch ermöglicht, dass keine Einschränkung für die Artenauswahl 
durch die Festsetzung besteht. Auf diese Art und Weise können die bereits vorhandenen Gestaltungs-
vorgaben auch auf dieser Fläche umgesetzt werden. Damit fügt sich das Ortsbild in die Umgebung ent-
sprechend ein.  
Gehölzpflanzungen haben eine hohe Bedeutung für die Förderung der Biodiversität der Region, ebenso 
klimatische Wirkungen und positive Wirkungen auf die sonstige Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts. 
Der Gehölzanteil soll auf die Gesamtsumme der zur Bepflanzung festgesetzten Flächen über die von 
den Gehölzen überschirmte Fläche ermittelt werden, sodass Teilflächen teilweise zu 100 % mit Gehöl-
zen bepflanzt werden können, andere Teilflächen hingegen mit einer gegebenenfalls geringeren Pflanz-
dichte. 
Die nicht mit Gehölzen zu bepflanzenden Flächenanteile sollen als artenreiche Gras- und Staudenfluren 
(bunte Wiese) angelegt werden, was insbesondere der Stärkung der Biodiversität des Baugebiets dienen 
soll. Die Anlage dieser Flächen kann durch zugelassenes Regio-Saatgut oder auch durch eine Saat-
gutübertragung von artenreichen Spenderflächen mit einem hohen Anteil gebietsheimische Arten aus 
der Region erfolgen, geeignete Spenderflächen können bei der unteren Naturschutzbehörde angefragt 
werden. Nur durch eine fachgerechte Pflege kann der gewünschte Blütenreichtum erhalten bleiben, er-
fahrungsgemäß ist eine 2-malige Mahd pro Jahr mit Entnahme des Mähguts, im Sommer nach der 
Hauptblüte und ab Oktober ausreichend. 
 
Textfestsetzung d.2): Im Bereich der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen wird die Pflanzung von 8 mindestens klein- bis mittelkronigen Bäumen in der Pflanzqua-
lität 12/14 cm Stammumfang festgesetzt. (gemäß Baugesetzbuch § 9 Abs. 1 Nr. 25a) 
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Begründung: 
Diese Festsetzung dient der Fortsetzung der Gestaltungskonventionen aus dem bereits genehmigten 
Bebauungsplan, wonach Stellplätze mit Baumpflanzungen zu begleiten sind. 
Weiterhin dienen die Bäume der Erhaltung der mit dem genehmigten Bebauungsplan vorgesehenen 
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und gleichen Beeinträchtigungen durch eine Mehrversiegelung 
aus. 
Die Baumpflanzungen haben weiterhin eine besondere klimatische Funktion, insbesondere im Hinblick 
auf die aktuelle Klimaprognose. Auch für die Luftreinhaltung haben Bäume eine hohe Bedeutung. 
Die Festsetzung der Pflanzqualität erfolgt aus naturschutzfachlichen und städtebaulichen Gründen, um 
die gewünschte Wirkung zeitnah erreichen zu können und ein einheitliches Pflanzbild, auch im Zusam-
menhang mit den benachbarten Baugebieten, zu erreichen. 
 
Textfestsetzung d.3): Bei einem Baubeginn im Zeitraum März bis Juni ist zur Vermeidung artenschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz die Fläche vorab auf Brutplätze 
der Haubenlerche zu untersuchen und für den Fall des Vorkommens derartiger Brutplätze der Baubeginn 
auf einen Zeitraum ab August zu verlegen, damit die Bruten erfolgreich abgeschlossen werden können. 
(gem. BauGB § 9 Abs. 1 Nr. 20) 
 
Begründung: 
Diese Maßnahme sichert für eine potenziell im Plangebiet brütende streng geschützte Art die Vermei-
dung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz. 
 
Beachtung von Verwaltungsvorschriften 
Erlass zur Verwendung gebietseigener Gehölze bei der Pflanzung in der freien Natur: 
Bei Pflanzungen gemäß textlicher Festsetzungen Nr. d.1 und d.2 sind ausschließlich Arten der in der 
Anlage 1 zum Gemeinsamen Erlass des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft und des Mi-
nisteriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz zur Sicherung gebietsheimischer Herkünfte 
bei der Pflanzung von Gehölzen in der freien Natur vom 2. September 2019 (ABl.I/20, [Nr. 8], S. 203) in 
Tabelle 1 enthaltenen Liste gebietsheimischer Gehölze Brandenburgs zu verwenden. 
 
6.4 Festsetzungen nach Landesrecht  
6.4.1 Örtliche Bauvorschrift  
Neben den planungsrechtlichen Festsetzungen sind die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen zu Wer-
beanlagen und der Gestaltung der Einfriedungen zur Durchsetzung der städtebaulichen Ziele und für 
eine positive Gestaltung des Ortsbildes erforderlich (§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 10 und § 87 
Abs. 9 BbgBO). 
 
Textfestsetzung e1): 
Werbeanlagen sind im Gewerbegebiet nur an der Stätte der Leistung zulässig. 
 
Begründung: 
Die Werbung soll auf das Restaurant verweisen, jedoch nicht den Verkehrsraum um die Berliner Chaus-
see (Bundesstraße 5), den Spitzkrugring und das SMC dominieren. Damit soll im Sichtfeld der Bundes-
straße die Außenwerbung auf das erforderliche Maß beschränkt werden. Es soll außerdem das bereits 
in der Bauordnung formulierte Ziel der Vermeidung einer "störenden Häufung" von Werbeanlagen un-
terstützt werden. Dies dient außerdem dazu, diesen Bereich des Stadteingangs, das Stadtbild allgemein 
und die verbleibenden Blickbeziehungen zum SMC im Besonderen nicht zu beeinträchtigen. Entspre-
chende Werbeanlagen sind am Gebäude und auf dem zugehörigen Grundstück, vorzugsweise auf den 
befestigten Flächen zulässig. Geltende Rechtsvorschriften sind dabei einzuhalten (z.B. Bundesfernstra-
ßengesetz). 
 
Textfestsetzung e2): 
Die Werbung an Gebäuden ist auf das Erdgeschoss beschränkt. Ausnahmsweise können Werbeanla-
gen auf dem Dach in Form von Firmenlogos zugelassen werden. 
Türen und Fenster sind von Werbeanlagen freizuhalten. Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem 
und laufendem Licht sind nicht zulässig. 
 
Begründung: 
Die Architekturelemente und die Gliederung des Baukörpers sollen durch die Werbeanlagen nicht ver-
deckt bzw. verändert werden. Diese Festsetzung zielt wiederum darauf, dass das Stadt- und 
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Architekturbild nicht beeinträchtigt werden darf. Da die Bebauung eingeschossig, soll der Leistung die-
nende Werbung (das Firmenlogo) auf dem Dach zulässig sein, wobei hier die Bauantragspflicht greift. 
Dabei darf diese Werbung wiederum den Verkehr auf der Berliner Chaussee (Bundesstraße 5) nicht 
beeinträchtigen (siehe oben). Blinkende Logos sowie großformatige Werbeflächen sollen insbesondere 
auf der Nordwest- und der Nordostseite des Baukörpers ausgeschlossen werden, da hier stets eine 
erhöhte Aufmerksamkeit der Fahrzeugführer verlangt wird. Aus verkehrsrechtlicher Sicht werden in die-
sem Bereich große Werbeflächen oder Displayanzeigen in Richtung Bundesstraße abgelehnt. Hier ist 
der Ablenkungseffekt für den Kraftfahrer erheblich. Es befindet sich in diesem Bereich eine Kreuzung, 
eine Bushaltestelle und diffuse Fußgängerquerungen. Der Kraftfahrer muss sich im nahen Kreuzungs-
bereich auf die Verkehrsteilnehmer und dem Verkehrsablauf konzentrieren. 
 
Textfestsetzung e.3): 
Für bauliche Anlagen sind ausschließlich Flach- und Pultdächer mit einer Dachneigung von maximal 10 
Grad zulässig. 
 
Begründung: 
Die Festsetzung zur Dachneigung entspricht dem Ziel, das Gastronomiegebäude in das bebaute Umfeld 
mit vorwiegend flach geneigten Dächern gestalterisch einzubinden. 
 
Textfestsetzung e.4): 
Für die bauliche Anlage Schallschutzwand sind mindestens 40% transparente, durchschaubare Ele-
mente zu verwenden. Als Materialien für die Schallschutzwand sind die Materialen Holz, Stahl, Beton 
und Glas zulässig. 
 
Begründung: 
Die gestalterische Festsetzung zur Schallschutzwand entspricht dem Ziel, diese optisch abschirmende 
bauliche Anlage im Bereich der Stadtzufahrt besser in das bebaute Umfeld einzubinden und Blickbezie-
hungen zu und von der gastronomischen Einrichtung zu ermöglichen. Es soll ein Mindestanteil von 40 
% transparenter Elemente festgesetzt werden, um noch entsprechenden Spielraum für bauliche Erfor-
dernisse zuzulassen. 
 
Textfestsetzung e.5): 
Im Gewerbegebiet sind als Einfriedungen für zu sichernde Flächen nur transparente Metallzaunsysteme 
bis max. 1,80 m Höhe (wie z.B. Maschendraht- und Schweißgitterzäune) zulässig.  
Einfriedungen sind für Kleintiere durchlässig zu gestalten.  
Durchgehende Sockel (aus Betonsteinelementen oder ähnlichen Materialien) sind nicht zulässig. 
 
Begründung: 
Die Festsetzung zu den Einfriedungen entspricht dem Ziel, den Gastronomiestandort in den Stadtorga-
nismus gestalterisch einzubinden. Geschlossene Einfriedungen wären entsprechend der Brandenburgi-
schen Bauordnung bis zu einer Höhe von 2,0 m zulässig. Die davon abweichende Festsetzung dient 
zum Erhalt der weiterreichenden offenen Sichtbeziehung zum architektonischen Zentrum des SMC 
(Glaspyramide) aus den öffentlichen Straßenräumen. Der Parkplatz wird in Richtung Berliner Chaussee 
ausreichend durch die Festsetzungen der Grünordnung zur Eingrünung optisch abgeschirmt. Einge-
zäunte Areale sollen außerdem für das Durchqueren bestimmter Tierarten transparent bleiben. Um die 
Durchkriechbarkeit der Zäune zu gewährleisten, ist auf die Herstellung eines durchgehenden Sockels 
(beispielsweise aus Betonsteinelementen) zu verzichten. 
 
6.4.2 Wasserrechtliche Festsetzungen  
Textfestsetzung f): Das anfallende nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser ist auf den Bau-
grundstücken, auf denen es anfällt, zu versickern, sofern sonstige Belange nicht entgegenstehen. 
 
Begründung: �,�P���$�E�V�D�W�]�������G�H�V���†���������G�H�V���%�U�D�Q�G�H�Q�E�X�U�J�L�V�F�K�H�Q���:�D�V�V�H�U�J�H�V�H�W�]�H�V���L�V�W���Y�H�U�P�H�U�N�W�����Ä�6�R�Z�H�L�W���H�L�Q�H��
Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen, 
ist Niederschlagswasser zu versickern. Die Gemeinden können im Einvernehmen mit der Wasserbe-
hörde durch Satzung vorsehen, dass Niederschlagswasser auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, 
versickert werden muss. Diese Verpflichtung kann auch als Festsetzung in einen Bebauungsplan auf-
genommen werden; in diesem Fall richtet sich das Verfahren nach den Vorschriften des Baugesetzbu-
ches, die Wasserbehörde ist zu b�H�W�H�L�O�L�J�H�Q���³ Mit der Festsetzung soll der Grundstücksbezug hergestellt 
werden. 



 

VBP-32-004 Gastronomie Berliner Chaussee, Frankfurt (Oder)  
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Seite 30 

Im Bereich des Vorhabens wurden eine Baugrunderkundung und eine Voruntersuchung zur Entwässe-
rung des Restaurants - Versickerung, Rückhaltung und Einleitung von Niederschlagswasser durchge-
führt. Im Ergebnis wurden entsprechende Versickerungsanlagen geplant. 
 
6.4.3 Immissionsschutz  
Umgrenzung der Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und 
Abs. 6 BauGB) 
 
Textfestsetzung g):  zum Lärmimmissionsschutz 
Entlang der nordöstlich vom Gebäude verlaufenden Drive-In-Fahrspur auf der in der Planzeichnung mit 
dem Planzeichen Schallschutzwand gekennzeichneten Linie ist eine Schallschutzwand mit einem Min-
�G�H�V�W�V�F�K�D�O�O�G�l�P�P�P�D�‰���Y�R�Q���5�:���•���������G�% zu errichten. Die Höhe der baulichen Anlage darf 2,30 m gemes-
sen von der Oberkante der angrenzenden geplanten Verkehrsfläche der Drive-In-Fahrspur nicht über-
schreiten. 
 
Begründung: 
Besonders für die Wohngebäude nordwestlich der Berliner Chaussee (B5) im Bereich der Lärmeinwir-
kungen aus dem Nachtbetrieb der gastronomischen Einrichtung mit Drive-In ist die bauliche Vorkehrung 
für den Schallschutz entlang der Lärmquelle zu treffen. Diese Maßnahme sollen Sicherheit für die Wohn-
funktionen in diesem Stadtgebiet vor den Lärmbelastungen bieten. 
Auf der Grundlage der Ergebnisse des schalltechnischen Prognosegutachtens (Graner + Partner Inge-
nieure GmbH, vom 26.02.2024) wurde für die Standorte der betroffenen Gebäude der maßgebliche Au-
ßenlärmpegel ermittelt und das Erfordernis der Festsetzung zum Lärmimmissionsschutz abgeleitet. 
 
Hinweise  ohne Normcharakter:  
Das Plangebiet liegt im Bereich folgender Satzungen und Verordnungen: 
"Satzung über die öffentliche Fernwärmeversorgung in Frankfurt (Oder)�³ (Fernwärmeversorgungssat-

zung) vom 19.06.2012); 
"Satzung der Stadt Frankfurt (Oder) über die Herstellung von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahr-

zeuge u. Fahrradabstellplätzen" (Stellplatzsatzung - StplS) vom 09.12.2004, siehe Amtsblatt Nr. 
1 vom 26.01.2005 

�ÄBaumschutzverordnung der Stadt Frankfurt (Oder)�³ (BaumSchVOFF) vom 12.11.2009 (Amtsblatt für 
die Stadt Frankfurt (Oder) Nr. 10 vom 02.12.2009, S. 135) 

 
 
7 BETEILIGUNGEN 
 
Der Aufstellungsbeschluss und der Entwurfsbeschluss wurden durch die Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Frankfurt (Oder) am 16.02.2023 gefasst. Beide Beschlüsse wurden im Amtsblatt Jahrgang 34, 
Nr. 3, Frankfurt (Oder), vom 08.03.2023 bekanntgegeben. 
 
7.1 Frühe Beteiligung am Planverfahren  
7.1.1 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  
Im Verfahren nach § 13a BauGB kann von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 
1 und § 4 Absatz 1 abgesehen werden. Es wurde keine frühzeitige Beteiligung durchgeführt. 
 
7.2  Beteiligung am Planverfahren  
7.2.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 BauGB zum Entwurf ist durch öffentliche Ausle-
gung im Zeitraum vom 16.03.2023 bis einschließlich 17.04.2023 erfolgt. 
Es sind 21 Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit eingegangen. 
 
7.2.2 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
Die Träger öffentlicher Belange wurden im Rahmen der Entwurfsbeteiligung gemäß § 4 Absatz 2 Bau-
gesetzbuch mit Anschreiben am 15.03.2023 im Zeitraum vom 15.03.2023 bis einschließlich 19.04.2023 
um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.  
Es sind 26 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange und Nachbargemeinden eingegangen. 
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8 MASSNAHMEN ZUR PLANVERWIRLICHUNG  
 
Die Vorhabenentwicklung für das Gewerbegebiet obliegt ausschließlich dem privaten Vorhabenträger. 
Eine finanzielle Beteiligung der Stadt Frankfurt (Oder) an der Herstellung / Errichtung der Anlagen und 
eventueller Folgekosten in den Gebieten erfolgt nicht. Zwischen dem privaten Vorhabenträger und allen 
erforderlichen Versorgungsträgern sind für die Errichtung und die Übergabe der technischen Medien 
entsprechende direkte Vereinbarungen zu treffen. 
 
Ausgehend von den bislang erfolgten Abstimmungen soll mit der Realisierung des dargestellten Vorha-
bens im Jahre 2024 begonnen werden. 
 
Im Antrag zur Aufstellung des VBP erklärte der Vorhabenträger, dass er alle durch das Planverfahren 
entstehenden Kosten tragen wird. Des Weiteren erklärt er darin sein Einverständnis zum Abschluss ei-
nes Durchführungsvertrages mit der Stadt Frankfurt (Oder). Für eine effiziente Nutzung der Fläche ist 
die Erschließung zu sichern und zu qualifizieren. 
Die Stadt Frankfurt (Oder) wird vor Satzungsbeschluss gemäß § 12 Absatz 1 Baugesetzbuch mit dem 
Vorhabenträger den Durchführungsvertrag abschließen. Darin verpflichtet sich der Vorhabenträger zur 
Durchführung der für das Vorhaben festgesetzten Maßnahmen und zur Übernahme der durch das Vor-
haben entstehenden Kosten. 
 
 
9 WESENTLICHE AUSWIRKUNGEN DER PLANUNG  
 
Die Belastung durch den gewerblichen Verkehr über den Spitzkrugring und die Berliner Chaussee ändert 
sich nicht. Der Verkehr aus dem neuen GE-Standort wird über den Spitzkrugring zur Berliner Chaussee 
abgeführt, und kann aufgrund keiner Mehrbelastung als nicht störend betrachtet werden. 
Mit der Umsetzung des Planes wird eine gewerbliche Brache und eine potenzielle Gewerbegebietsfläche 
aktiviert und damit ein Beitrag zur Qualifizierung des Angebots an Gastronomie geleistet. 
Die Verkehrserschließung des Vorhabens über die Privatstraße Spitzkrugring ist über Dienstbarkeiten 
zu sichern (siehe Punkt 5.2 Verkehrserschließung). 
Es gibt keine negativen Auswirkungen auf Fauna, Flora und den Menschen (siehe Abschnitte Natur und 
Landschaft sowie Freiflächenplanung, naturschutzfachliche Maßnahmen der Grünordnungsplanung). 
Belange der Nachbargemeinden werden durch die Planung nicht berührt. 
 
Verträglichkeit hinsichtlich Einzelhandels - und Zentrenkonzeptes  der Stadt  
Aufgrund der festgesetzten gastronomischen Nutzung besteht keine Relevanz.  
 
 
10 FLÄCHENBILANZ  UND KOSTENSCHÄTZUNG 
 
Tab. 1: Flächenbilanz / Planungsstatistik  

 Flächenaufgliederung  Absolut (m²)  in Prozent  
1 Gewerbegebiet Vorhabenbereich 5.351 100 
    
 Gesamtfläche des Planungsgebietes 5.351 100 

 
Für die Stadt entstehen keine Investitionskosten (öffentliche Maßnahmen) und es sind keine zusätzli-
chen Unterhaltungskosten für den städtischen Haushalt zu erwarten. 
 
 
  



 

VBP-32-004 Gastronomie Berliner Chaussee, Frankfurt (Oder)  
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Seite 32 

Rechtsgrundlagen : 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist 
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 
geändert worden ist 
 
Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 
3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 
 
Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert worden ist 
 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. 
März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I 
Nr. 88) geändert worden ist 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Er-
schütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 11 Absatz 
3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202) geändert worden ist  
 
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 
2240) geändert worden ist 
 
Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts - Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 5) geändert worden 
ist 
 
Gesetz zur Erhaltung des Waldes und zur Förderung der Forstwirtschaft - Bundeswaldgesetz (BWaldG) 
vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), das zuletzt durch Artikel 112 des Gesetzes vom 10. August 2021 
(BGBl. I S. 3436) geändert worden ist 
 
Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 
1206), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 88) geändert 
worden ist 
 
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (Bundes-
Bodenschutzgesetz - BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306). 
 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 
19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S.6) 
 
Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018 
(GVBl. I/18 [Nr. 39]) zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2021 (GVBl.I/21, [Nr. 5]) 
 
Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz - Brandenburgisches Natur-
schutzausführungsgesetz �± (BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl. I/2013, Nr. 3 ber. GVBl. I/13 
[Nr. 21]) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 25. September 2020 (GVBl. I/20 [Nr. 28]) 
 
Gesetz über die Prüfung von Umweltauswirkungen bei bestimmten Vorhaben, Plänen und Programmen 
im Land Brandenburg (Brandenburgisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - BbgUVPG) 
vom 10. Juli 2002 (GVBl.I/02, [Nr.07], S.62) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 37]) 
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Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. März 2012 
(GVBl. I/12, [Nr. 20]), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 4.12.2017 (GVBl.I/17, [Nr. 28]) 
 
Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20. April 2004 (GVBI.I/04, [Nr.06], S.137) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 30. April 2019 (GVBl.I/19, [Nr.15]) 
 
Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz (BbgAbfBodG) vom 06.06.1997, zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 01.07.2014 (Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes Brandenburg, 
Teil I, 2014, Nummer 25) 
 
Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juli 2009 
(GVBl. I/09 [Nr. 15] S. 358) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GVBl.I/18 [Nr. 37] S.3) 
 
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg (ÖPNV-Gesetz - ÖPNVG) vom 
26.10.1995 (GVBl.I/95, [Nr. 20], S.252) zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.09.2022 (GVBl.I/22, [Nr. 
21]) 
 
Gesetz über den Schutz und die Pflege der Denkmale im Land Brandenburg (Brandenburgisches Denk-
malschutzgesetz - BbgDSchG) vom 24. Mai 2004 (GVBl.I/04, [Nr. 09], S.215) geändert durch Gesetz 
vom 28. Juni 2023 (GVBl.I/23, [Nr. 16]) 
 
Landesentwicklungsprogramm 2007 (LEPro 2007) vom 18.12.2007 mit Rechtskraft 01.02.2008 (GVBl. I 
S. 235) 
 
Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) vom 
28.04.2019 mit Rechtskraft 01.07.2019 (GVBl. II �± 2019, Nr. 35) 
 
Flächennutzungsplan der Stadt Frankfurt (Oder) vom 24.01.2000 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 02.12.2009 zuletzt geändert durch die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Frank-
furt (Oder) vom 27.11.2020, bekannt gemacht am 16.12.2020 
 
Baumschutzverordnung der Stadt Frankfurt (Oder) (BaumSchVOFF) vom 12.11.2009 (Amtsblatt für die 
Stadt Frankfurt (Oder) Nr. 10 vom 02.12.2009, S. 135) 
 
Satzung über die öffentliche Fernwärmeversorgung in Frankfurt (Oder) (Fernwärmeversorgungssat-
zung) vom 19.06.2012 
 
Satzung der Stadt Frankfurt (Oder) über die Herstellung von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge 
und Fahrradabstellplätzen (Stellplatzsatzung - StplS) vom 02.03.2012 
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�7�D�E�H�O�O�H���Ä�:�H�U�W�X�Q�J���G�H�U���Z�l�K�U�H�Q�G���G�H�U���|�I�I�H�Q�W�O�L�F�K�H�Q���$�X�V�O�H�J�X�Q�J���X�Q�G���G�H�U���%�H�W�H�L�O�L�J�X�Q�J���G�H�U���7�U�l�J�H�U��öffentlicher Belange (TÖB) zum erneuten Entwurf  eingegangenen 
�6�W�H�O�O�X�Q�J�Q�D�K�P�H�Q�³ 
 
Hinweis: Die Stellungnahmen und Abwägungsvorschläge zum erneuten Entwurf sind ergänzend zu den Stellungnahmen zum Entwurf blau markiert. 
 

1. Beteiligung der Behörden  
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1.1 HBB Handelsverband  
Berlin-Brandenburg 
e.V. 

05.04. 
2023 

Ziel des städtebaulichen Konzeptes ist es, Planungsrecht für eine weitere Gast-
ronomie mit Drive-�,�Q���G�X�U�F�K���G�L�H���0�F�'�R�Q�D�O�G�¶�V��Deutschland LLC als Vorhabenträ-
ger in unmittelbarer Nähe zum Spitzkrug-Multi-Center zu schaffen. In der Stadt 
Frankfurt (Oder) wären mit der Realisierung dann insgesamt 3 Standorte für 
Fast-Food-�6�\�V�W�H�P�J�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H���P�L�W�����[���0�F�'�R�Q�D�O�G�¶�V���X�Q�G�����[���%�X�U�J�H�U���.�L�Q�J���S�U�l�V�H�Qt. 
Beschränkt auf den fachlichen und sachlichen Aufgabenbereich des HBB erge-
ben sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Einwände. 
 
Aufgrund aktueller Entwicklungen im Bereich Energie und Klimaschutz möch-
ten wir die Entscheidungsträger darauf hinweisen, dass die Möglichkeiten der 
Regenwassergewinnung und -nutzung sowie die Integration von Photovoltaik- 
Dach- oder Fassadenanlagen vom Antragsteller/ den Immobilieneigentümern 
mit eingefordert werden sollten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine gleichzeitig mit der Neunutzung verbundene Herstellung von Parkplätzen 
mit Ladevorrichtungen für E-Mobilität (Auto + Fahrräder) sollte mitgedacht und 
umgesetzt werden. 
�'�L�H���6�W�D�G�W���)�U�D�Q�N�I�X�U�W�����2�G�H�U�����Y�H�U�I�•�J�W���V�H�L�W�������������•�E�H�U���H�L�Q���Ä�,�Q�W�H�J�U�L�H�U�W�H�V���N�R�P�P�X�Q�D�O�H�V��
�.�O�L�P�D�V�F�K�X�W�]�N�R�Q�]�H�S�W�³�����6�W�D�Q�G���0�l�U�]�����������������'�D�U�•�E�H�U���K�L�Q�D�X�V���Z�X�U�G�H���G�L�H���9�H�U�Z�D�O�W�X�Q�J��
�S�H�U���%�H�V�F�K�O�X�V�V���G�H�U���6�9�9���D�P�������������������������E�H�D�X�I�W�U�D�J�W�����H�L�Q���Ä�6�P�D�U�W�H�V���.�O�L�P�D�N�R�Q�]�H�S�W��
für die Stadt Frankfurt (Od�H�U���³�� �H�U�D�U�E�H�L�W�H�Q�� �]�X�� �O�D�V�V�H�Q���� �:�L�U�� �H�P�S�I�H�K�O�H�Q�� �G�H�U��

  Die Hinweise werden beachtet. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Inhalt aus den Hinweisen wurde durch die 
Stadtverwaltung und den Vorhabenträger be-
reits in der frühen Phase des Planungsverfah-
rens beachtet. 
 
Ein Entsprechender Antrag zur Regenwasserver-
bringung (Entwässerungsgesuch) ist gestellt. 
Geplant ist die Versickerung für Niederschlags-
wasser vom Gebäude und von den Außenanla-
gen. 
 
Eine Photovoltaik-Dachanlage ist geplant und ge-
hören zum Ausstattungsstandard bei MC-Do-
nalds. Die Umsetzung erfolgt gemäß Verpflich-
tung aus § 32a BbgBO und ist bereits Bestandteil 
der Begründung. 
 
2 Parkplätze mit Ladevorrichtungen für E-Mobili-
tät sind am Standort geplant. 
 
Die technischen Anlagen wurden in der Begrün-
dung beschrieben. Es ist nicht erforderlich, 
diese in den Durchführungsvertrag aufzuneh-
men. 

ja 
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Stadtverwaltung, den Investor auf die Möglichkeiten der Implementierung von 
Solarenergie in Gebäuden in Verbindung mit dem Klimakonzept hinzuweisen 
und mit ihm vertraglich zu vereinbaren. 
 
Auf die Präsentation in der außerordentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Stadtentwicklung, Verkehr, Umwelt und Klimaschutz am 12. Januar 2022 sei 
vorsorglich verwiesen, um die Ziele der Klimaneutralität erreichen zu können. 
Link: https://klimaschutz.frankfurt-oder.de/Quicknavigation/Startseite/Aspekte-
des-Klimaschutzes-und-der-Anpassung-in-Frankfurt-Oder-.php?ob-
ject=tx,2819.4&ModID=7&FID=2819.186.1&NavID=2819.1 
Wir bitten Sie, den HBB über das Ergebnis der Beteiligung in Kenntnis zu set-
zen. 
 

 
 
 
 
Die Treibhausgasemissionen aus dem Primär-
energiebedarf betragen unter Berücksichtigung 
von PV-Strom und Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung 103,50 kg CO2 -Äquivalent / 
(qm x a). 
 

1.1.
2 

HBB Handelsverband  
Berlin-Brandenburg 
e.V. 
zum erneute n Entwurf  
 

 Vorsorglich vereisen wir auf unsere Stellungnahme vom 05.04.2023 im Rah-
men der Beteiligung im beschleunigten Verfahren mit Stand vom 16.11.2022. 
Beschränkt auf den fachlichen und sachlichen Aufgabenbereich des HBB und 
�D�X�I���G�L�H���b�Q�G�H�U�X�Q�J�H�Q���L�Q���G�H�Q���3�X�Q�N�W�H�Q���Ä�6�W�H�O�O�S�O�l�W�]�H�³���X�Q�G���Ä�:�H�U�E�H�D�Q�O�D�J�H�Q�³���H�U�J�H�E�H�Q��
sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Hinweise. 
Die Festsetzungen dazu nehmen wir zur Kenntnis. Wir bitten Sie, den HBB über 
das Beteiligungsergebnis zu informieren. 
 

  Die Hinweise in der Stellungnahme zum Entwurf 
wurden beachtet. 
Keine weitere Beachtung erforderlich. 
 

 

1.2 Behindertenverband 
Frankfurt (Oder) e.V. 
 

 keine Äußerung   Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich. 

nein 

1.3 Landesbetrieb Straßen-
wesen, Dezernat Pla-
nung Ost, Dienststätte 
Frankfurt (Oder) 

13.04. 
2023 

1. Das Plangebiet befindet sich südlich der Bundesstraße 5 im Abschnitt 040. 
Für die Bundesstraße verwaltet der RB Ost, DS Frankfurt (Oder), die Straßen-
baulast. 
2. Der Bebauungsplan für die Gastronomische Einrichtung liegt innerhalb der 
Ortsdurchfahrt Frankfurt (Oder) und grenzt an den Getränkemarkt und die vor-
�K�D�Q�G�H�Q�H�� �7�D�Q�N�V�W�H�O�O�H�� �Ä�$�U�D�O���� �D�Q���� �=�L�H�O�� �G�H�V�� �9�%�3�� �L�V�W�� �G�L�H�� �6�F�K�D�I�I�X�Q�J�� �Y�R�Q Planungs-
recht für eine Gastronomie, hier: Errichtung eines McDonalds Restaurant mit 
Drive-in und notwendigen Stellplätzen. 
3. Der vorhandene Getränkemarkt ist verkehrlich über das Spitzkrug-Multi-Cen-
ter und die Tankstelle über die B5 und den Spitzkrugring erschlossen. 
Die �J�H�S�O�D�Q�W�H���(�U�V�F�K�O�L�H�‰�X�Q�J���I�•�U���G�H�Q���9�%�3���L�V�W���•�E�H�U���G�L�H���N�R�P�P�X�Q�D�O�H���6�W�U�D�‰�H���Ä�6�S�L�W�]��
krugring" gegeben, diese verfügt in diesem Bereich über 3 vorh. Anbindungen 
an die B 5 mit Linksabbiegespuren: 
a. B 5, Abs. 040, km 0,220 in Stationierungsrichtung links (zum Spitzkrug-Multi-
Center) 
b. B 5, Abs. 040, km 0,560 in Stationierungsrichtung links (ARALTankstelle) 
c. B 5, Abs. 040, km 0,645 in Stationierungsrichtung links (zum Spitzkrug-Multi-
Center) 
4. Die verkehrliche Erschließung der Gastronomie hat über den 
vorhandenen Spitzkrugring, welcher an die B 5 anbindet, zu erfolgen. Die 

   Die Hinweise werden beachtet. 
 
Die verkehrliche Erschließung der Gastronomie 
erfolgt über die vorhandene Grundstückszufahrt 
vom vorhandenen Spitzkrugring, welcher an die 
B 5 anbindet. 
Die Angaben zu den Pkw-Stellplätzen werden in 
der Begründung unter Pkt. 5.1 und Pkt. 5.2 ent-
sprechend korrigiert. 

ja 
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Nutzung dieser Erschließungsstraßen sind für die Gastronomie aus straßen-
rechtlicher Sicht des LS bedenkenlos möglich. 
Wegebeziehungen sind als Querungsmöglichkeit zu den vorhandenen Bushal-
testellen, auf der nördlichen Seite der B 5 und im Spitzkrugring, vorhanden. 
5. Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen, sowie die 
vorzusehenden Pflanzflächen, haben außerhalb des Straßengrundstückes der 
B 5 zu erfolgen. 
6. Die im Plangebiet erforderlichen Stellplätze sind außerhalb des Straßenrau-
mes der B 5 nachzuweisen. Die Angabe zur Stellplatzfläche ist widersprüchlich: 
a. Seite 16 der Begründung Pkt. 5.1 Bebauung und Nutzung weist 41 Stell-
plätze parallel zur Berliner Chaussee aus 
b. Plan- Anlage 5 weist die Stellplätze parallel zur kommunalen �6�W�U�D�‰�H���Ä�6�S�L�W�]��
�N�U�X�J�U�L�Q�J�³���P�L�W����9 Stellplätzen aus 
7. Werbeanlagen, die sich derzeit auf dem Gelände befinden, sind Standortbe-
zogen zu prüfen. 
8. Bauantragsunterlagen sind der Straßenbauverwaltung gesondert zur Stel-
lungnahme einzureichen. 
9. Seitens der Straßenbauverwaltung ergehen keine Hinweise zur Umweltpla-
nung. 
10. Ich weise darauf hin, dass seitens der Straßenbauverwaltung keine Lärm-
schutzmaßnahmen für die vorgesehene Bebauung übernommen werden. 
Diese gehen zu Lasten des Investors. 
11. Der Flächennutzungsplan der Stadt Frankfurt (Oder) weist den Bereich als 
Gewerbegebiet aus und bedarf keiner Änderung (sh. Seite 15 der Begründung 
Pkt. 3). 
12. Vorbehaltlich der Beachtung meiner Forderungen und Hinweise stimme ich 
dem Bebauungsplan grundsätzlich zu. 
 

1.3.
2 

Landesbetrieb Straßen-
wesen, Dezernat Pla-
nung Ost, Dienststätte 
Frankfurt (Oder) 
zum erneute n Entwurf  
 

01.08. 
2024 

1. Die Stellungnahme meines Sachgebietes vom 13.04.2023 (sh. Anlage) bleibt 
weiterhin gültig. 
2. Im Unterschied zur vorangehenden TöB-Beteiligung (Stand 15.03.2023) ist 
nunmehr die Herstellung einer Lärmschutzwand vorgesehen. Das vorliegende 
Schallgutachten berücksichtigt nicht etwaige Reflexionseffekte der Lärmschutz-
wand bezogen auf den Verkehrslärm der angrenzenden Bundesstraße. Es ist 
sicherzustellen, dass durch den Bau der Lärmschutzwand keine Verschlechte-
rung der Lärmbelästigung für die nördlich der B 5 angrenzende Wohnbebauung 
entsteht (Prüfung absorbierende Lärmschutzwand). Alternativ sollte geprüft 
werden, ob eine Reduzierung möglicher Emissionen nicht anders erzielt wer-
den kann (Asphaltbefestigung statt Pflaster für die Fahrgassen, erhöhte Anfor-
derungen an den Schallpegel der Haustechnik wie Lüftung / Klimaanlage..., 
�Ä�0�R�W�R�U���D�X�V�³��- vor Drive-In-Bestellung, Glaseinfassung Außenterrasse usw.). Die 
Anordnung einer 2,30 m hohen Lärmschutzwand ist bei vergleichbaren, inner-
orts angeordneten Objekten unüblich. 
 
 

   
Quelle: Graner+Partner Ingenieure 21.08.2024 
zu 2.) Im vorliegenden �Äschalltechnischen Prog-
nosegutachten wurden die akustischen Anforde-
rungen an die zu errichtende Lärmschutzwand 
unter Ziffer 9 formuliert. Danach wird die Lärm-
schutzwand, auch zur optischen Auflockerung 
des städtebaulichen Erscheinungsbildes, ab-
wechselnd aus transparenten Elementen (Glas) 
und geschlossenen Elementen hergestellt. Die 
Elemente müssen dabei mindestens ein Schall-
dämmmaß in Höhe von RW >= 25 dB aufwei-
sen, zusätzlich sind die geschlossenen Ele-
mente schallabsorbierend auszuführen. Die 
akustische Anforderung an die Schallabsorption 
ist gemäß Ziffer 9 des schalltechnischen Prog-
nosegutachtens für beide Seiten der 

nein 
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Lärmschutzwand zu erfüllen. Hiermit werden zu-
sätzliche Schallreflexionen auch des Verkehrs-
lärms der B5 in Richtung der in größerem Ab-
stand nördlich bestehenden vereinzelten Wohn-
häuser vermieden. Grundsätzlich ist festzustel-
len, dass rechnerische Schallreflexionen des öf-
fentlichen Verkehrslärms durch eine straßenbe-
gleitende Bebauung nie gänzlich ausgeschlos-
sen werden können. Jede, auch jetzt bereits zu-
lässige Bebauung im Bereich des betreffenden 
Baufeldes würde den öffentlichen Verkehrslärm 
mehr oder weniger/teilweise reflektieren. Im vor-
liegenden Fall ist festzustellen, dass die Schall-
schutzwand bereits in einem entsprechenden 
Abstand zur B5 im N�D�K�E�H�U�H�L�F�K���G�H�V���0�F�'�R�Q�D�O�G�µ�V��
Restaurants mit einer relativ geringen Höhe von 
2,30 m geplant wurde. Die maßgeblichen Ver-
kehrslärmimmissionen im Bereich der Wohnhäu-
ser nördlich der B5 entstehen auf dem direkten 
Schallausbreitungsweg von der Straße zu den 
Wohnhäusern. Wir haben vergleichende Be-
rechnungen durchgeführt und auf Basis einer 
fiktiven Verkehrsbelastung im Bereich der B5 er-
mittelt, in welcher Größenordnung zusätzliche 
Schallreflexionen durch das Planvorhaben im 
Bereich der bestehenden Wohnhäuser nördlich 
der B5 rechnerisch zu erwarten sind. Im Ergeb-
nis kann festgestellt werden, dass unabhängig 
von der tatsächlichen Verkehrsbelastung, rech-
nerische Erhöhungen des Verkehrslärms der B5 
in Höhe von maximal 0,2 dB im Vergleich zur Si-
tuation ohne Lärmschutzwand zu erwarten sind. 
Derartig geringe Pegelerhöhungen sind nach 
den allgemeinen Erkenntnissen der Akustik als 
nicht wahrnehmbar zu bezeichnen, sodass 
durch den Bau der Lärmschutzwand keine Ver-
schlechterung der Lärmbelästigung für die nörd-
lich der B5 angrenzende Wohnbebauung ent-
steht. 
In der Stellungnahme des Landesbetrieb Stra-
ßenwesen wird darüber hinaus darauf hingewie-
sen, alternative Schallschutzmaßnahmen auf 
�G�H�P���%�H�W�U�L�H�E�V�J�U�X�Q�G�V�W�•�F�N���Y�R�Q���0�F�'�R�Q�D�O�G�µ�V���]�X�U��
Reduzierung der Geräuschemissionen zu unter-
suchen. Diesbezüglich ist festzustellen, dass 
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3. Grundsätzlich sind Aufgrabungen im Wurzelbereich der zur B 5 gehörenden 
Alleebäume zu vermeiden. Sollten sich trotzdem Wurzeln im Abgrabungsbe-
reich befinden, müssen diese fachgerecht freigelegt und zurückgeschnitten 
werden. Diese Arbeiten sind mit der Straßenmeisterei des Landesbetriebes 
Straßenwesen Brandenburg abzustimmen. 
 
4. Mit der Planung und Ausbildung der Sickeranlagen ist auszuschließen, dass 
das Niederschlagswasser der Grundstücksentwässerung in den Straßenseiten-
graben der Bundesstraße eingeleitet wird. 
5. Vorbehaltlich der Beachtung meiner zuvor gegebenen Forderungen und Hin-
weise und der Berücksichtigung der Stellungnahme vom 13.04.2023 (sh. An-
lage) stimme ich dem Bebauungsplan grundsätzlich zu. 
 
Ergänzender Hinweis: 
Es ist davon auszugehen, dass das Restaurant auch von Gästen besucht wird, 
welche über den SMC-Parkplatz fußläufig das Grundstück betreten. Aus die-
sem Grund sollte ein fußläufiger Anschluss des Grundstücks aus Richtung des 
angrenzenden Geh-/Radweges Spitzkrugring geprüft werden um zu verhin-
dern, dass Fußgänger über die Fahrbahn laufen müssen. Andernfalls werden 
Fußgänger durch den Kfz-Verkehr gefährdet. 
 

bereits im Rahmen der vorangegangenen Pla-
nungen und Abstimmungen zur Einhaltung der 
Immissionswerte an den Wohnhäusern mit dem 
Landesamt für Umwelt, Potsdam, betriebliche 
Möglichkeiten zur Schallreduzierung umfang-
reich überprüft und berücksichtigt wurden. Die 
Fahrgassen auf dem Betriebsgrundstück wer-
den zur Reduzierung der Rollgeräusche der 
Fahrzeuge mit einem ebenen Fahrbahnbelag 
(zum Beispiel Asphalt) hergestellt. Die Anforde-
rungen an den Schallpegel der Haustechnik sind 
bereits hoch angesetzt, zusätzliche Reduzierun-
gen sind betrieblich nicht möglich. Die genannte 
Glaseinfassung im Bereich der Außenterrasse 
ist bereits planungsseitig berücksichtigt. Insge-
samt ist diesbezüglich festzustellen, dass aus 
der Prüfung keine weitergehenden relevanten 
Reduzierungen der Geräuschemissionen auf 
dem Betriebsgrundstück hervorgehen.�³ 
 
Zu 3.) Gebäude und Außenanlagen sind so ge-
plant, dass derartige Eingriffe nicht stattfinden. 
Die Forderung wird außerdem in der Genehmi-
gungsplanung und in der Bauphase beachtet. 
 
 
Zu 4.) Gebäude und Außenanlagen sind so ge-
plant, dass kein NW in den Straßenseitengraben 
der Bundesstraße eingeleitet wird.  
 
 
 
 
Wie bei den benachbarten Vorhaben ist die 
Parkfläche ebenfalls kombiniert geplant. Das 
heißt, unabhängig von der Lage des fußläufigen 
Zugangs laufen Fußgänger und KFZ-Parker 
über die Fahrgassen mit ausschließlich innerem 
Parkverkehr. Der Zugang für die fußläufigen Be-
sucher ist über den großzügig ausgelegten 
Hauptzugang / Hauptzufahrt geplant, wo die für 
Fußgänger kürzeste Wegebeziehung zum Ein-
gang über die Parkplatzanlage vorhanden ist. 
Die Fußgänger laufen, wie sonst im Bereich der 
SMC-Parkplätze üblich auf den Fahrbahnen. 
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1.4 Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben Faci-
lity Management 
 

 keine Äußerung   Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.5 Zentraldienst der Poli-
zei Brandenburg 
Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst 

06.04. 
2023 

zur Beplanung des o. g. Gebietes bestehen keine grundsätzlichen Einwände. 
Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Kampfmittelfreiheitsbe-
scheinigung beizubringen. Darüber entscheidet die für das 
Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage einer vom 
Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkarte. 
Diese Einschätzung gilt auch für zukünftige Änderungen dieses Planes. 
Neuerungen bei der Verlegung von Medienträgern: 
Für die Verlegung von Medienträgern und die damit verbundenen erforderli-
chen Bodeneingriffe in Bestandstrassen in Kampfmittelverdachtsgebieten ist 
eine Freistellung von Anträgen auf Grundstücksüberprüfung möglich. 
Weitere Hinweise hierzu finden Sie unter nachfolgendem Unk: 
Link: https://polizei.brandenburg.de/fm/32/Merkblatt%20Freistellung.pdf 
Die Datenschutzerklärung finden Sie unter dem folgenden Link: 
https://polizei.brandenburg.de/seite/datenschutzerklaerung-fuerkampfmit-
telfr/1295899 
 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.6 Ministerium für Infra-
struktur und Landespla-
nung, Gemeinsame 
Landesplanungsabtei-
lung Potsdam 

29.03. 
2023 

Die Planungsabsicht ist an die Ziele der Raumordnung angepasst.  
Zielemitteilung / Erläuterungen 
Die Stadt Frankfurt (Oder) befindet sich gemäß dem Landesentwicklungsplan 
Hauptstadtregion Berlin-Branden-burg (LEP HR) im Weiteren Metropolenraum 
(Ziel 1.1) und nimmt hier die Funktion eines Oberzentrums wahr (Ziel 3.5 LEP 
HR). 
Für den Geltungsbereich des o. g. VBP sind in der Festlegungskarte des LEP 
HR keine flächenbezogenen Festsetzungen (i. S. v. beachtenspflichtigen Zie-
len) getroffen worden. 
Nach Prüfung der eingereichten Unterlagen wird festgestellt, dass Ziele der 
Raumordnung dem eingereichten Planentwurf (VBP-32-���������Ä�*�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H���%�H�U��
�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�³�����G�H�U�]�H�L�W���Q�L�F�K�W���H�Q�W�J�H�J�H�Q�V�W�H�K�H�Q�� 
 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.7 Regionale Planungsge-
meinschaft Oderland- 
Spree, Regionale Pla-
nungsstelle 
 

12.04. 
2023 

die Stadt Frankfurt (Oder) plant die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplans, um den Bau einer gastronomischen Einrichtung südlich der Ber-
liner Chaussee zwischen der bestehenden Tankstelle sowie dem Getränke-
markt zu realisieren. 
Das Plangebiet umfasst ca. 0,54 ha und schließt an bestehende Siedlungsstruk-
turen im Oberzentrum Frankfurt (Oder) an bzw. stellt eine sinnvolle städtebauli-
che Innenentwicklung dar. 
Das Vorhaben befindet sich in Einklang mit den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung. 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 
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Hinweise zum Sachstand der Regionalplanung in der Region Oderland-Spree: 
�'�H�U���6�D�F�K�O�L�F�K�H���7�H�L�O�U�H�J�L�R�Q�D�O�S�O�D�Q���Ä�5�H�J�L�R�Q�D�O�H���5�D�X�P�V�W�U�X�N�W�X�U���X�Q�G���*�U�X�Q�G�I�X�Q�N�W�L�R�Q�D�O�H��
�6�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W�H�³�����6�D�W�]�X�Q�J�V�E�H�V�F�K�O�X�Vs-Nr. 21/04/23) wurde am 13.09.2021 durch 
die Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg genehmigt. 
Dieser ist durch die Veröffentlichung im Amtsblatt für Brandenburg (Abl. 42) am 
27.10.2021 rechtskräftig geworden. 
Die Regionalversammlung billigte auf ihrer 7. Sitzung am 28.11.2022 den Vor-
entwurf �± Teil 2 �± des Integrierten Regionalplans Oderland-Spree (IRP). 
 

1.8 Handwerkskammer 
Frankfurt (Oder) 
 

 keine Äußerung   Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.9 LBV, Landesamt für 
Bauen und Verkehr 

17.04. 
2023 

Gegen die vorliegende Planung bestehen im Hinblick auf die zum 
Zuständigkeitsbereich des Landesamtes für Bauen und Verkehr gehörenden 
Verkehrsbereiche Eisenbahn/Schienenpersonennahverkehr, Binnenschifffahrt, 
übriger ÖPNV und Luftfahrt keine Bedenken. 
Anlagen der Eisenbahn sowie schiffbare Landesgewässer werden nicht be-
rührt. 
Eine Beurteilung des Entwurfs hinsichtlich der Betroffenheit straßenbaulicher 
und straßenplanerischer Belange liegt in der Zuständigkeit des jeweiligen Stra-
ßenbaulastträgers. 
Für die Verkehrsbereiche übriger ÖPNV, Schienenpersonennahverkehr, ziviler 
Luftverkehr (Flugplätze), Landeswasserstraßen und Häfen liegen mir Informa-
tionen zu Planungen, die das Vorhaben betreffen können, nicht vor. 
Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund anderer Vor-
schriften bestehende Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, Bewil-
ligungen oder Zustimmungen unberührt. 
 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.9.
2 

LBV, Landesamt für 
Bauen und Verkehr 
zum erneute n Entwurf  
 

26.07. 
2024 

Gegen die vorliegende geänderte Planung bestehen im Hinblick auf die zum 
Zuständigkeitsbereich des Landesamtes für Bauen und Verkehr gehörenden 
Verkehrsbereiche Eisenbahn/Schienenpersonennahverkehr, Binnenschifffahrt, 
übriger ÖPNV und Luftfahrt keine Bedenken. 
Anlagen der Eisenbahn sowie schiffbare Landesgewässer werden nicht be-
rührt. 
Eine Beurteilung des Entwurfs hinsichtlich der Betroffenheit straßenbaulicher 
und straßenplanerischer Belange liegt in der Zuständigkeit des jeweiligen Stra-
ßenbaulastträgers. 
Durch die verkehrsplanerische Stellungnahme bleibt die aufgrund anderer Vor-
schriften bestehende Verpflichtung zum Einholen von Genehmigungen, Bewil-
ligungen oder Zustimmungen unberührt. 
 

  Keine Beachtung erforderlich nein 

1.10 Landesamt f. Umwelt, 
Abteilung Techn. Um-
weltschutz 2 

03.04. 
2023 

Immissionsschutz 
Im Geltungsbereich des vorliegenden B-Planes befinden sich nach aktuellem 
Kenntnisstand keine nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) geneh-
migungsbedürftigen Anlagen. In der näheren Umgebung befinden sich diverse 

  Das Schalltechnisches Prognosegutachten 
wurde im Ergebnis der Stellungnahme an das 
LfU übergeben. Es erfolgten Ergänzungen und 
neue Stellungnahmen. 

ja 
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nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Sie sind als Vorbelastung zu berück-
sichtigen. Er liegt im Einwirkungsbereich von Verkehrsimmissionen. 
Der vorliegende Bebauungsplan wurde insbesondere nach den Grundsätzen 
des § 50 BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
geprüft. Demnach sollen Flächen unterschiedlicher Nutzung einander so zuge-
ordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen (§§ 1 und 3 BImSchG) 
auf schutzwürdige Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen 
ausgeschlossen werden. 
Stellungnahme: 
Die nächstgelegene schutzwürdige Nutzung, nachfolgend als Immissionsort 
(IO) bezeichnet, befindet sich in der Berliner Chaussee 90. Der Immissionsort 
liegt rund 50m nördlich des Antragsgegenstandes. Die Abstandsbewertung in 
der Begründung (S.15, 80m) wurde aus �G�H�U���6�W�H�O�O�X�Q�J�Q�D�K�P�H���G�H�V���/�I�8���9�%�3���Ä�*�H��
�W�U�l�Q�N�H�P�D�U�N�W���%�H�U�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�³�� �•�E�H�U�Q�R�P�P�H�Q���� �R�K�Q�H���V�L�H���D�Q���G�H�Q���(�L�Q�]�H�O�I�D�O�O���D�Q��
�]�X�S�D�V�V�H�Q���� �,�P�� �5�D�K�P�H�Q�� �G�H�V�� �$�X�I�V�W�H�O�O�X�Q�J�V�Y�H�U�I�D�K�U�H�Q�� �]�X�P�� �9�%�3�� �Ä�*�H�W�U�l�Q�N�H�P�D�U�N�W��
�%�H�U�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�³���Z�X�U�G�H���H�L�Q���6�F�K�D�O�O�J�X�W�D�F�K�W�H�Q���>���@���H�U�V�W�H�O�O�W���X�Q�G���G�L�H���6�F�K�X�W�]�Z�•�U��
digkeit eines Mischgebietes berücksichtigt. Der Antragsgegenstand rückt noch 
näher an den IO heran, als der Getränkemarkt. Weiterhin liest sich S. 15 als 
�K�l�W�W�H�� �G�D�V�� �/�I�8�� �E�H�U�H�L�W�V�� �H�L�Q�H�� �6�W�H�O�O�X�Q�J�Q�D�K�P�H�� �]�X�P�� �9�%�3�� �Ä�*�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H�� �%�H�U�O�L�Q�H�U��
�&�K�D�X�V�V�H�H�³���D�E�J�H�J�H�E�H�Q�����'�H�P���L�V�W���Q�L�F�K�W���V�R. 
In der Begründung (S.15) wird auf ein Schalltechnisches Prognosegutachten 
(31.03.2022; Graner + Partner Ingenieure GmbH, Lichtenweg 15-17, 51465 
Bergisch Gladbach) abgestellt. Das Gutachten liegt der aktuellen Beteiligung 
nicht bei. Da keine Details bekannt sind, kann der Begründung nicht pauschal 
gefolgt werden, dass keine Überschreitung der Richtwerte der TA Lärm vorliegt. 
Die Parkplätze werden auf der rückwärtigen Gebäudeseite/vom Immissionsort 
abgewandt geplant. Der Sachverhalt wird begrüßt. Der Drive In ist dem IO zu-
gewandt. 
Fazit; 
Ausgehend von Art und Umfang der geplanten Neuentwicklung von Gewerbe-
gebietsflächen und dem bereits in der näheren Umgebung existierenden Nut-
zungsbestand sind Immissionskonflikte infolge der Vorhabensrealisierung nicht 
auszuschließen. Eine abschließende Beurteilung ist seitens des LfU nicht mög-
lich, da das zitierte Schallgutachten von Graner + Partner nicht vorliegt. Eine 
Verschlechterung der Immissionssituation an der Berliner Chaussee 90 kann 
daher nach jetzigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen werden. Das Gutach-
ten ist nachzureichen.  
Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Be-
urteilungsgrundlagen ihre Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die 
Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen. 
 
Wasserwirtschaft - Keine Betroffenheit 
 

Siehe Stellungnahme vom 12.10.2023 
 
Das 1. Gutachten (Graner-Partner Ingenieure 
vom 31.03.2022) wurde am 11.09.2023 per E-
Mail von Architekturbüro Kehrbach an das LfU 
übersendet. 
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 Landesamt f. Umwelt, 
Abteilung Techn. Um-
weltschutz 2 

03.05. 
2023 

Immissionsschutz 
mit E-Mail vom 26.04.2023 haben Sie dem LfU das o.g. Schallgutachten zur 
Prüfung übergeben. Seitens des LfU (fachliche Prüfung Herr Kurtz (Tel.:0335-
60676-5292)) ergeben sich folgende Anmerkungen zum Schallgutachten:  
a) Die prognostizierten Immissionsbeurteilungspegel sind in der Nacht nicht irr-
relevant gemäß TA Lärm. 
b) Die Meinung des Gutachters, wonach in den Nachtstunden keine relevante 
Lärmeinwirkung Dritter zu berücksichtigen wäre, muss widersprochen werden. 
Die beiden Tankstellen werden sehr wohl in der Nacht betrieben. Selbst der 
Gutachter vermerkt eine Öffnungszeit ab 5:00 Uhr. Zudem ist mindestens für 
die SB-Tankstelle festzuhalten, dass dort ein SB-Reinigungsbereich besteht, 
der 24h am Tag benutzt werden kann. Zusätzlich sei hier der 24h-Betrieb der 
Brauerei Frankfurt (Oder) aufzuzeigen. Schließlich ist auch auf haustechnische 
Anlagen benachbarter Gewerbe hinzuweisen.  
c) Die Gespräche auf der Außenterrasse wurden ausschließlich als gehobenes 
Sprechen im Sinne der VDI 3770 modelliert. Dementgegen kann auch Rufen 
und Schreien nicht ausgeschlossen werden. Insofern unterschätzt der gut-
achterliche Modellansatz die Situation. 
d) Im Zusammenhang mit der Anlieferung besteht die Frage, inwieweit hierbei 
der Betrieb von Kühlaggregaten zu berücksichtigen ist. 
e) In Nummer 5.5 des Gutachtens wird die Forderung erhoben, beim Betrieb 
der Anlagen sicherzustellen, dass störende Einzeltonhaltigkeiten im Sinne der 
DIN 45681 sowie störende tieffrequente Geräuscheinwirkungen im Sinne der 
DIN 45680 vermieden werden. Dies wird gutachterlich nicht weiter untersetzt 
und ist folglich keine praktisch bzw. konkret fassbarer Anspruch. Vielmehr 
kann bei technischen Systemen wie z.B. Lüfter, Motore, oder Pumpen eine 
Tonhaltigkeit nicht wirklich ausgeschlossen werden. Mit diesem Hintergrund 
ist anzuraten, Lästigkeitszuschläge maßvoll in das Projekt zu integrieren. Ge-
schieht das, ist allerdings nicht nur die Nichteinhaltung der Irrrelevanz, sondern 
auch die Nichteinhaltung von Nachtimmissionsrichtwerten allein aufgrund 
der Zusatzbelastung zu thematisieren. 
Adäquat ist hier auch der Betrieb der Orderphone zu erwähnen. Denn die Be-
rücksichtigung eines Informationszuschlages gemäß TA Lärm erscheint hier 
erforderlich. 
f) Offen bleibt gutachterlich, inwiefern das Vorhaben für Feiern Dritter genutzt 
wird. Hierbei ist insbesondere die Benutzung von Tongeräten anzusprechen. 
Prüfergebnis: 
Das Gutachten kann keinen Nachweis des Schutzes vor erheblichen Lärmbe-
lästigungen bzw. vor Nachtruhestörungen führen. Das Gutachten ist zwingend 
zu überarbeiten. 
 

  Siehe Stellungnahme vom 12.10.2023 
 
Das entsprechend der Stellungnahme LfU über-
arbeitete Gutachten (Graner-Partner Ingenieure 
vom 07.09.2023) wurde am 06.10.2023 per E-
Mail von Architekturbüro Kehrbach an das LfU 
übersendet. 
Das Gutachten vom 07.09.2024 und die Stellung-
nahme v. 27.09.2024 wurden im finalen Gutach-
ten vom 26.02.2024 zusammengefasst. Maßgeb-
liche Änderung ist die Errichtung einer 100 m lan-
gen, 2,30 m hohen Schallschutzwand entlang der 
Berliner Chaussee (B5). 
 
Eine erneute Offenlage der Entwurfsunterlagen 
gem. § 4a Abs. 3 BauGB wurde festgelegt. 
 
 

ja 

 Landesamt f. Umwelt, 
Abteilung Techn. Um-
weltschutz 2 

12.10. 
2023 

Immissionsschutz 
Die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden intern von der Fachab-
teilung Immissionsschutz (Referat T23, Herr Scherer, Tel.: 0335 60676 5270) 
geprüft.  

  In der Stellungnahme vom 12.10.2023 erfolgte 
die Zustimmung durch das LfU. 
 

ja 
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Es ergeben sich folgende Anmerkungen und Hinweise: 
Laut der gutachterlichen Stellungnahme sind die im Rahmen des erstellten 
schalltechnischen Prognosegutachtens angesetzten Schallemissionen als auf 
der sicheren Seite liegend zu bezeichnen. Ferner wird davon ausgegangen, 
dass die prognostizierten Beurteilungspegel im späteren Betrieb bei tatsächli-
chen M�H�V�V�X�Q�J�H�Q���Ä�L�Q���G�H�U���5�H�J�H�O���H�K�H�U�³���X�Q�W�H�U�V�F�K�U�L�W�W�H�Q���Z�H�U�G�H�Q�� 
Die zuletzt angebrachten Bedenken Seitens T23 bezüglich der verhaltensbezo-
genen Geräusche im Regelbetrieb (Rufen und Schreien) sind laut Gutachter-
seite in der Maximalpegelbetrachtung enthalten. Sofern sichergestellt wird, 
dass es tatsächlich bei kurzzeitige Geräuschspitzen im Ausnahmefall bleibt, 
kann dieser Sichtweise gefolgt werden. 
Bezüglich der lautstarken Autoradiomusik handelt es sich aus Sicht der Gut-
achterseite nicht um Geräuschemissionen, welche im Zusammenhang mit dem 
bestimmungsgemäßen Betrieb des beantragten Schnellrestaurants stattfinden. 
Entsprechende Zuschläge sind jedoch in den Berechnungsansätzen des Park-
platzes nach den Vorgaben der Bayerischen Parkplatzlärmstudie bereits be-
rücksichtigt. Eine Berücksichtigung solcher Zuschläge kann ich bei den vorlie-
genden Unterlagen aber nicht erkennen. Jedoch geht das LfU davon aus, dass 
auch hier die Maximalpegelbetrachtung gemeint ist. 
Die Möglichkeit einer Schallschutzwandverlängerung wurde von der Gutachter-
seite aufgegriffen. Sofern die bisher angesetzte Schallschutzwand um ca. 12 m 
in westlicher Richtung (Außensitzbereich) verlängert wird, kommen laut den er-
gänzenden Berechnungen Beurteilungspegel an beiden Immissionspunkten 
von ca. 38 dB(A) in der Nacht zu Stande. Sofern die auf der Dachfläche vorge-
sehenen haustechnischen Anlagen einen Gesamt-Schallleistungspegel von 75 
dB(A) �± Reduzierung um 5 dB(A) �± nicht überschreiten, kommen Beurteilungs-
pegel für beide Immissionspunkte von aufgerundet 37 dB(A) in der Nacht zu 
Stande. Unter Berücksichtigung dieser beiden weiteren Minderungsmaßnah-
men kann laut Gutachterseite das Irrelevanzkriterium etwas deutlicher einge-
halten werden (Unterschreitung der Immissionsrichtwerte um ca. 8 dB(A)). 
Fazit: 
Den gutachterlichen Ausführungen kann gefolgt werden. Sofern das geplante 
Vorhaben mit den berücksichtigten Minderungsmaßnahmen realisiert wird, ist 
eine Einhaltung der Irrelevanz gemäß Nr. 3.2.1 TA Lärm relativ gesichert mög-
lich. Die haustechnischen Anlagen sollten so ausgeführt werden, dass die 
Hauptemissionsausrichtung nicht direkt auf zu betrachtende Immissionsorte 
weist. Der Grundkonflikt kann mit den angezeigten Minderungsmaßnahmen 
gelöst werden. 
Weitere Anmerkungen: 
Die Thematik der Nutzung von Tongeräten und informationshaltigem, verhal-
tensbezogenem Lärm sind besonders im sensiblen Nachtzeitraum relevant. 
Um Beschwerdesituationen zu vermeiden, ist auf der nachgeordneten Pla-
nungsebene die Thematik zu berücksichtigen. 
 

Das schalltechnische Prognosegutachten, die 
Planzeichnung und die Begründung wurden ent-
sprechend ergänzt. 
 
Die Schallschutzwand wird auch textlich festge-
setzt. Die Festsetzung enthält zudem Aussagen 
über die Ausgestaltung der Lärmschutzwand: 
Höhe, Material, Bepflanzung, etc. 
 
Materialien: Holz, Stahl, Beton und Glas 
transparente Scheiben: ca. 50 m 
geschlossene Wandflächen: ca. 50 m 
 
Es wird ein Mindestanteil von 40 % transparenter 
Elemente festgesetzt werden, um noch entspre-
chenden Spielraum für z.B. statische Erforder-
nisse zu haben. 
 
Eine Begrünung ist auf Grund der Vorschriften 
der FWA für das Leitungsrecht nicht möglich, da 
Pflanzungen im Leitungskorridor untersagt sind. 
Bepflanzung durch Landschaftsplaner nicht ge-
fordert, da Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, 
bzw. Kompensationsmaßnahmen bereits erfüllt 
sind. 
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1.10
.2 

Landesamt f. Umwelt, 
Abteilung Techn. Um-
weltschutz 2 
zum erneute n Entwurf  
 

17.07. 
2024 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilun-
gen Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Be-
langs Wasserwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirt-
schaftsamtes gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Lan-
desamtes für Umwelt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis 
dieser Prüfung wird für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie 
deren Umsetzung beiliegende Stellungnahme der Fachabteilung Immissions-
schutz übergeben. Die Fachabteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffen-
heit an. 
Die fachliche Zuständigkeit für den Naturschutz obliegt der unteren Natur-
schutzbehörde der Stadt Frankfurt/Oder. 
 
Immissionsschutz 
Im Geltungsbereich des vorliegenden B-Planes befinden sich nach aktuellem 
Kenntnisstand keine nach Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) geneh-
migungsbedürftigen Anlagen. In der näheren Umgebung befinden sich diverse 
nicht genehmigungsbedürftige Anlagen. Sie sind als Vorbelastung zu berück-
sichtigen. Er liegt im Einwirkungsbereich von Verkehrsimmissionen. Das Lan-
desamt für Umwelt (LfU) hat zuletzt am 03.04.2023 zum oben genannten 
Sachverhalt im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung Träger öffentlicher Be-
lange eine Stellungnahme abgegeben. 
Weiterhin erfolgten drei Zwischenabstimmungen zum Schallgutachten. Zuletzt 
hat das LfU dazu am 12.10.2023 eine Stellungnahme abgegeben. Die Begrün-
dung, Planzeichnung und das Schallgutachten1 wurden ergänzt. 
Der vorliegende Bebauungsplan wurde insbesondere nach den Grundsätzen 
des § 50 BImSchG i.V.m. § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
geprüft. Demnach sollen Flächen unterschiedlicher Nutzung einander so zuge-
ordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen (§§ 1 und 3 BImSchG) 
auf schutzwürdige Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen 
ausgeschlossen werden. 

Fazit 
Aus Kapazitätsgründen erfolgt im Zusammenhang mit der aktuellen Beteili-
gung, keine erneute, detaillierte hausinterne Prüfung des Schallgutachtens. Auf 
Grundlage des Schallgutachten wird eine 100m lange Schallschutzwand zeich-
nerisch und textlich festgesetzt. Die erforderlichen technischen und baulichen 
Vorkehrungen der Schallschutzwand werden auf S.18, Nr.9 im Gutachten zur 
Gewährleistung der Irrelevanz der Anlage definiert. Im Rahmen des Baugeneh-
migungsverfahren werden weitere bauordnungsrechtliche Festsetzungen in 
Aussicht gestellt. 
Mit dem vorgelegten Gutachten kann der Nachweis geführt werden, dass der 
grundsätzliche Immissionskonflikt im Rahmen des Bebauungsplanes gelöst 
werden kann. Die Errichtung der Schallschutzwand ist obligatorisch. Weiterhin 
gelten die Betreiberpflichten gem. §22 BImSchG für nicht genehmigungsbe-
dürftige Anlagen. Der vorliegenden Planung wird bei Einhaltung der erarbeite-
ten Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen zugestimmt. 

  Die Einwände in den Stellungnahmen zum Ent-
wurf wurden im Rahmen des erneuten Entwurfs 
mit der Schallschutzwand und entsprechenden 
Festsetzungen dazu ausgeräumt. 
Keine weitere Beachtung erforderlich. 
 

nein 
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Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Be-
urteilungsgrundlagen ihre Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die 
Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB mitzuteilen. 
 

1.11 Industrie- und Handels-
kammer Ostbranden-
burg  

13.04. 
2020 

keine Einwände 
grundsätzlich schätzt die IHK ein, dass das geplante Vorhaben eine Aufwer-
tung und Bereicherung des Standortes SMC darstellt. 
Gleichzeitig teilen wir nicht die Feststellung, das Einzelhandels- und Zentren-
konzept ist ohne Relevanz (sh. Seite 16 und 31) bzw. wird berücksichtigt (sh. 
Seite 25). Aus der Begründung ist für uns nicht zu erkennen, wie sich die An-
siedlung auf den Bereich der Innenstadt auswirkt. Auch wenn das EHZK in 
erster Linie die Konzentration von großflächigem Einzelhandel in den Zentra-
len Versorgungsbereichen definiert, wissen wir nicht erst seit der Pandemie, 
dass eine lebendige Innenstadt ein wichtiger Standortfaktor für die wirtschaftli-
che Entwicklung der Stadt im Allgemeinen ist. Dabei spielt ein vielfältiges An-
gebot an Geschäften, Dienstleistungen und eben gerade der Gastronomie 
eine entscheidende Rolle. 
Wir würden uns wünschen, dass diese Thematik entweder in der Begründung 
berücksichtigt wird oder zumindest einen Hinweis auf Überarbeitung des 
EHZK aus dem Jahre 2013 enthält. 
 

  Das Einzelhandels- und Zentrenkonzept (EHZK) 
kann in dieser Form keine Regelungswirkung auf 
Gastronomie entfalten. In die Begründung kann 
kein Hinweis auf das Erfordernis der Überarbei-
tung des EHZK aufgenommen werden, da hier 
Zuständigkeitsgrenzen überschritten werden. In-
sofern ist die bereits vorhandene Begründung 
ausreichend.  
 

nein 

1.11
.2 

Industrie- und Handels-
kammer Ostbranden-
burg 
zum erneute n Entwurf  

19.07. 
2024 

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eige-
nen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils 
mit Begründung und Rechtsgrundlage:  
Möglicherweise könnte die Änderung der Brandenburgischen Bauordnung be-
reits im Planungsprozess zu berücksichtigen sein: § 32a BbgBO 
Photovoltaikanlagen für die Stromerzeugung auf Dächern 
(1) Bei der Errichtung von Gebäuden, die mindestens eine Dachfläche von 50 
Quadratmeter aufweisen, sind mindestens 50 Prozent der Dachfläche mit Pho-
tovoltaikanlagen auszustatten. Die Verpflichtung nach Satz 1 besteht ab dem 
1. Juni 2024 auch bei vollständiger Erneuerung der Dachhaut. Satz 1 gilt, wenn 
der Antrag auf Baugenehmigung 
1. bei Gebäuden, die überwiegend öffentlich genutzt werden, ab dem 1. Juni 
2024 und 
2. bei Gebäuden, die überwiegend gewerblich genutzt werden, ab dem 1. Juni 
2024 
bei der Bauaufsichtsbehörde eingeht. 
(2) Bei der Errichtung einer für eine Solarnutzung geeigneten offenen Stell-
platzanlage, welche einem Gebäude dient, bei dem es sich nicht um ein Wohn-
gebäude handelt, mit mehr als 35 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge ist über der 
für eine Solarnutzung geeigneten offenen Stellplatzfläche eine Photovoltaikan-
lage zu installieren, wenn der Antrag auf Baugenehmigung ab dem 1. Juni 
2024 bei der Bauaufsichtsbehörde eingeht. Die Installation einer solarthermi-
schen Anlage zur Wärmeerzeugung steht der Erfüllung nach Satz 1 gleich. 
(3) Die Pflichten nach den Absätzen 1 und 2 entfallen, 

  Keine weitere Beachtung erforderlich. 
Eine Photovoltaik-Dachanlage ist geplant und ge-
hören zum Ausstattungsstandard bei MC-Do-
nalds. Die Umsetzung erfolgt gemäß Verpflich-
tung aus § 32a BbgBO und ist bereits Bestandteil 
der Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine weitere Beachtung erforderlich.  
Der Hinweis wurde fachamtlich geprüft. Im Ergeb-
nis besteht unter Beachtung der hierfür geltenden 
Stichtagsfristen und des bereits laufenden An-
tragsverfahrens keine Relevanz für das geplante 
Vorhaben. 

nein 
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1. wenn ihre Erfüllung im Einzelfall 
a. anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht, 
b. technisch unmöglich ist oder 
c. wirtschaftlich nicht vertretbar ist oder 
2. soweit auf der Dachfläche solarthermische Anlagen errichtet werden sollen. 
Die Bauaufsichtsbehörde kann für Parkplätze, insbesondere aus städtebauli-
chen Gründen, Ausnahmen oder Befreiungen von den Anforderungen nach 
den Absätzen 1 und 2 erteilen. 
 

1.12 Landesbüro anerkann-
ter Naturschutzver-
bände GbR, Potsdam 

14.04. 
2023 

Das Planvorhaben befindet sich im Innenbereich der Stadt Frankfurt (Oder). 
Geplant ist die Errichtung einer McDonalds-Gastronomie zwischen einem Ge-
tränkemarkt und einer Tankstelle. 
Die Fläche ist derzeit eine Brache und ist unbebaut. Ursprünglich befand sich 
hier eine Gärtnerei mit Gewächshäusern und hoher Versiegelung auf der Flä-
che. Nach deren vollständigem Rückbau wurde der Bereich für kleinere Veran-
staltungen genutzt. 
Das Plangebiet ist flächenmäßiger Bestandteil eines ausgewiesenen Gewerbe-
gebietes. 
Die Verbände erheben keine Bedenken gegenüber der Errichtung einer gast-
ronomischen Einrichtung auf dieser Fläche. Eine grünordnerische Einbindung 
des Grundstückes sollte erfolgen. Die Versiegelung der Grundfläche ist zu mi-
nimieren. Befestigungen der Stellflächen, Zuwegungen etc. sind weitestgehend 
im luft- und wasserdurchlässigen Zustand zu errichten. Das anfallende Ober-
flächenwasser ist vor Ort zu versickern. 
Darüber hinaus ist zu prüfen, ob auf der Dachfläche eine Photovoltaikanlage 
installiert werden kann. 
Wir bitten auch weiterhin um Beteiligung am laufenden Verfahren. 

  Die Hinweise werden beachtet. 
 
Es ist die Versickerung des gesamten Nieder-
schlagswasser vom Gebäude und von den Au-
ßenanlagen am Standort geplant. 
Die Ausführung der Versickerung erfolgt entspre-
chend den Ergebnissen der Baugrunduntersu-
chung im Baugrundgutachten durch Mulden und 
Rigolen, sodass eine Verbringung am Standort 
gesichert ist. Eine zusätzliche wasserdurchläs-
sige Ausführung der befestigten Flächen würde 
dem Baugrundgutachten widersprechen und 
Staunässe könnte nicht ausgeschlossen werden. 
 
Die fachliche Beurteilung erfolgte durch den 
Baugrundgutachter (Gutachten v. 09.05.22), 
welcher ausführt: "Nach längeren Niederschlä-
gen können sich Stau- und Sickerwasserhori-
zonte ausbilden." Durch das gewählte Versicke-
rungskonzept durch Mulden und Rigolen wird 
das anfallende Oberflächenwasser wie behörd-
lich gefordert, vollständig versickert. 
Siehe auch: 
Entwässerungskonzept zur Regenwasserver-
bringung v. 22.09.2023 (A-W-K Ingenieurgesell-
schaft mbH, Berlin) 
Baugrundgutachten und Entwässerungskonzept 
wurden inzwischen an das Bauamt übersendet. 
Ein Entsprechender Antrag zur Regenwasserver-
bringung (Entwässerungsgesuch) ist gestellt. 
Eine Photovoltaik-Dachanlagen ist geplant und 
gehören zum Ausstattungsstandard bei Vorha-
benträger. 
 

ja 
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1.12
.2 

Landesbüro anerkann-
ter Naturschutzver-
bände GbR, Potsdam 
zum erneute n Entwurf  
 

23.07. 
2024 

die Verbände bedanken sich für die Beteiligung an o.g. Planvorhaben und ver-
weisen auf unsere Stellungnahme vom 14.04.2024, die weiterhin volle Gültig-
keit behält. 
Dem Abwägungsprotokoll kann entnommen werden, dass unsere Hinweise 
größtenteils Berücksichtigung gefunden haben. Insbesondere die Photovolta-
ikanlage auf der Dachfläche sollte rechtsverbindlich festgesetzt werden. 
Die vorgestellten Änderungen sind naturschutzfachlich nicht bedeutsam. Die 
Errichtung einer Lärmschutzwand wird begrüßt. 
 

  Keine weitere Beachtung erforderlich. 
Die Umsetzung erfolgt gemäß Verpflichtung aus 
§ 32a BbgBO und ist bereits Bestandteil der Be-
gründung. 

nein 

1.13 Landesamt für Denk-
malpflege und Archäo-
logisches Landesmu-
seum, Denkmal- und 
Bodendenkmalpflege 
Zossen OT Wünsdorf 
 

 keine Äußerung    Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.14 Brandenburgischer 
Landesbetrieb für Lie-
genschaften und Bauen 
BLB 
 

16.03. 
2023 

Keine Einwände   Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.14
.2 

Brandenburgischer 
Landesbetrieb für Lie-
genschaften und Bauen 
BLB 
zum erneute n Entwurf  
 

10.07. 
2024 

Keine Einwände   Keine Beachtung erforderlich nein 

1.15 Bodenverwertungs- 
und -verwaltungs- 
GmbH (BVVG) 
 

23.03. 
2023 

Keine Belange berührt   Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.16 Landkreis Oder-Spree, 
untere Bauaufsichtsbe-
hörde 
 

31.03. 
2023 

Keine Bedenken und Anregungen   Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.17 Stadtwerke Frankfurt 
(Oder) GmbH, Fern-
wärme 
 

 keine Äußerung    Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.18 Netzgesellschaft Frank-
furt (Oder) mbH, Netz-
planung Gas 
 

 keine Äußerung    Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 
 

nein 
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1.18
.2 
 

Netzgesellschaft Frank-
furt (Oder) mbH, Netz-
planung Gas 
zum erneute n Entwurf  
 

31.07. 
2024 

Im Bereich des Bebauungsplanes sind keine Gasleitungen vorhanden und es 
gibt derzeit keine Planungen, dort Gasleitungen zu verlegen. 

  Keine Beachtung erforderlich nein 

1.19 Netzgesellschaft Frank-
furt (Oder) mbH, Strom 
 

 keine Äußerung   Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 
 

nein 

1.19
.2 

Netzgesellschaft Frank-
furt (Oder) mbH, Strom 
zum erneute n Entwurf  
 

31.07. 
2024 

Im Bereich des Bebauungsplanes sind nur am nördlichen Rand Mittelspan-
nungsanlagen vorhanden. 
Abstimmungen zum Verbleib dieser Anlagen bzw. weiterer Nutzung der Trasse 
und zum Netzanschluss des geplanten Gebäudes sind bereits mit dem Eigentü-
mer erfolgt. 
 

  Keine weitere Beachtung im VBP-Verfahren er-
forderlich 

nein 

1.20 Deutsche Telekom 
Technik GmbH, T NL 
Ost 

15.03. 
2023 

Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Tele-
kom. Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplänen auf-
zunehmen: 
In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit 
einer Leitungszone in einer Breite von ca. 0,5 m für die Unterbringung der Te-
lekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 
Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das �ÄMerkblatt über Baumstandorte 
und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen�³ der Forschungsgesellschaft 
für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013; siehe insbesondere Abschnitt 
6, zu beachten. 
Wir bitten sicherzustellen, dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Un-
terhaltung und Erweiterung der Telekommunikationslinien der Telekom nicht 
behindert werden. 
Zur Versorgung des neu zu errichtenden Gebäudes mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikati-
onslinien im Plangebiet und außerhalb des Plangebiets erforderlich. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koor-
dinierung mit den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwen-
dig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungspl-
angebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der nachfolgenden E-
Mail-Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn zu be-
antragen: T-NL-Ost-PTI-32-Team-AS@telekom.de 
 

  Die Begründung wurde hinsichtlich der Hinweise 
zu Leitungstrassen ergänzt. 
 
Die Hinweise werden in der Genehmigungspla-
nung beachtet. 

ja 

1.20
.2 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
zum erneute n Entwurf  
 

02.07. 
2024 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzei-
gentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deut-
sche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. 
Zur o. a. Planung haben wir bereits mit Schreiben Ost32_2023_36322 vom 
22.03.2023 Stellung genommen. Diese Stellungnahme gilt unverändert weiter. 

  Die Hinweise aus der Stellungnahme zum Ent-
wurf werden in der Genehmigungsplanung be-
achtet. 

nein 
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1.21 FWA mbH 23.01 
2023 

keine Einwände 
Trink-, Schmutz- und Regenwasser 
Im Abschnitt 2.7 ist zu präzisieren, dass lediglich Trinkwasseranlagen der 
FWA mbH im Grundstücksbereich anliegen. Für die Erschließung mit 
Schmutzwasser ist eine ca. 100m lange Anschlussleitung (ab ca. Berliner 
Straße 99/100) zu errichten Hierfür ist die Einholung eines objektspezifischen 
Angebotes einer Baufirma erforderlich Längere Realisierungszeiten sind ein-
zuplanen. 
Regenwasser ist auf dem Grundstück zu versickern. Gründächer sind zu be-
vorzugen Eine Einleitung in öffentliche Anlagen ist nicht möglich. Sämtliche 
Grundstücksanlagen sind generell m Trennsystem anzulegen. 
Löschwasser 
Die Bereitstellung von Löschwasser am Standort ist in einem Umfang von Q > 
96 m3/h bei einem Restdruck von 1,5 bar in der Versorgungsleitung gegeben. 
Die Löschwasserbereitsteilung kann über einen Zeitraum von 2 Stunden erfol-
gen. 
Baumpflanzungen 
Für die Erstellung des B-Planes ist zu beachten, dass Baumpflanzungen im 
Bereich unterirdischer Ver- und Entsorgungsleitungen gem. DVGW-Regel-
werk GW 125 vom März 1989 nur in einem Abstand von 2,50 m möglich sind 
Abstände unter 2,50 m sind nicht zulässig. 
 

  Siehe auch Stellungnahme vom 24.05.2023 
Die Hinweise werden in der Genehmigungspla-
nung beachtet. 
Die Begründung wird hinsichtlich der Informatio-
nen zu Trink-, Schmutz- und Regenwasser, so-
wie zum Löschwasser ergänzt. 

ja 

 FWA mbH 24.05 
2023 

Mit Datum vom 22.05.2023 beantragten Sie die Errichtung einer Schallschutz-
wand aus Glaselementen mit Punktfundamenten innerhalb des Schutzstrei-
fens (ca. 20m) der vorhandenen Trinkwasserleitung GG DN400. 
Gemäß eingetragenem Leitungsrecht dürfen innerhalb des Schutzstreifens 
keine baulichen oder sonstigen Anlagen errichtet oder sonstige Einwirkungen, 
die den Bestand oder Betrieb beeinträchtigen oder gefährden könnten, vorge-
nommen werden. Die würde einer Errichtung widersprechen. 
Die FWA mbH würde jedoch unter nachfolgender Bedingung einer Errichtung 
der Schallschutzwand innerhalb des Schutzstreifens im Einzelfall zustimmen: 
Durch den Grundstückseigentümer wird schriftlich gegenüber der FWA mbH 
bestätigt, dass sofern Tiefbauarbeiten an der Trinkwasserleitung den Rück-
bau/Neubau der Schallschutzwand incl. Fundamente erforderlich machen, die 
dafür anfallenden Kosten durch den Grundstückseigentümer getragen wer-
den. Diese Verpflichtung muss bei einem Verkauf der Flurstücke 978 oder 
980 Flur 116 im Kaufvertrag an den Erwerber weitergegeben werden. 
 

  Diese Bedingung der FWA wird sowohl vom Vor-
habenträger wie auch vom Grundstückeigentü-
mer akzeptiert. Eine formale Vereinbarung wird 
vor Bauausführung mit der FWA geschlossen. 
Dies wurde bereits mit der FWA besprochen. 
 
Die Vereinbarung wird getroffen. Die FWA hat in-
zwischen unterzeichnet. Die beidseitig unter-
zeichnete Vereinbarung muss vor Satzungsbe-
schluss vorliegen und wird dem Durchführungs-
vertrag als Anlage beigefügt. 
 
Die Hinweise werden in die Begründung über-
nommen. 
 

ja 

1.21
.2 

FWA mbH 
zum erneute n Entwurf  
 

01.08. 
2024 

keine Einwände 
Die in den bisherigen Stellungnahmen formulierten Auflagen und Hinweise 
wurden soweit ersichtlich berücksichtigt. 
 

  Keine weitere Beachtung erforderlich nein 

1.22 Ericsson Services 
GmbH 

12.04. 
2023 

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH beauf-
tragt, in ihrem Namen, Anfragen zum Thema Trassenschutz zu bearbeiten. 
Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 



  

 
PBP GmbH, Baumschulenweg 48, 15236 Frankfurt (Oder) Seite 17 von 31 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan VBP-32-004 �ÄGastronomie Berliner Chaussee�³ Frankfurt (Oder)   Anlage 4 
Wertung der während der öffentlichen Auslegung zum erneuten Entwurf eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der TÖB  Stand: 16.10.2024 

bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 
Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des Ericsson �± Netzes 
und für Richtfunkverbindungen des Netzes der Deutschen Telekom. 
 

1.22
.2 

Ericsson Services 
GmbH 
zum erneute n Entwurf  
 

03.07. 
2024 

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH beauf-
tragt, in ihrem Namen, Anfragen zum Thema Trassenschutz zu bearbeiten. 
Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson be-
züglich ihres Richtfunks keine Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 
Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des Ericsson �± Netzes 
und für Richtfunkverbindungen des Netzes der Deutschen Telekom.  
Bitte richten Sie Ihre Anfragen (Ericsson und Deutsche Telekom) ausschließ-
lich per E-Mail an die: bauleitplanung@ericsson.com 
 

  Keine Beachtung erforderlich nein 

1.23 Stadtteilkonferenz Nord 
Frankfurt (Oder) 
 

 keine Äußerung    Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.24 Stadt Frankfurt (Oder) 
Abt. Denkmalschutz u. 
Denkmalpflege 
 

03.04. 
2023 

Von dem Bebauungsplan sind weder bau- noch bodendenkmalrechtliche Be-
lange betroffen. 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.24
.2 

Abt. Denkmalschutz u. 
Denkmalpflege 
zum erneute n Entwurf  
 

04.07. 
2023 

Mit E-Mail vom 28.06.2024 bat die Abteilung 61-2 Stadtplanung die Abteilung 
Denkmalschutz und Denkmalpflege im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung 
um Stellungnahme zu den Änderungen des o.g. Vorhabens.  
Von den Änderungen des Entwurfs des Bebauungsplans sind weder bau- 
noch bodendenkmalrechtliche Belange betroffen. 
 

  Keine Beachtung erforderlich nein 

1.25 Umweltamt der Stadt 
Frankfurt (Oder), untere 
Abfallwirtschafts- und 
Bodenschutzbehörde 
(uAWB/uB) 

27.03 
2023 

uAWB/uB, Bereich Altlasten/ Bodenschutz �± untere Bodenschutzbehörde (uB)  
Die uB stimmt dem VBP-32-���������Ä�*�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H���%�H�U�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�³���X�Q�W�H�U���%�H��
achtung nachfolgender Hinweise zu: 
 
1. Der Text des Punktes 2.9 Altlasten auf der Seite 14 der Begründung ist 

durch den nachfolgenden Textteil zu ersetzen. Die im Punkt 2.9 Altlasten 
gemachten Aussagen sind nicht richtig. 

 
Die Flurstücke 937, 939, 969, 978 und 980 auf der Flur 116 sind nicht im Alt-
lastenkataster des Landes Brandenburg (ALKATonline) vermerkt. Kontamina-
tionen des Bodens können auf Grund der temporären gewerblichen Nutzung 
nicht vollständig ausgeschlossen werden.  
 
Gemäß § 31 Abs. 1 S. 1 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz 
(BbgAbfBodG) sind die nach § 4 Abs. 3 und 6 Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BbodSchG) genannten Personen verpflichtet, bei Vorliegen konkreter An-
haltspunkte einer schädlichen Bodenveränderung die zuständige Behörde zu 
informieren. Konkrete Anhaltspunkte sind Geruch, Konsistenz oder Farbe des 
Bodens. 

  Die Hinweise werden beachtet. 
  
Die Begründung wird entsprechend den Textvor-
gaben korrigiert. 
 
Die Rechtsgrundlagen werden in der Begrün-
dung ergänzt. 
 

ja 
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�E�����'�D�V���%�E�J�$�E�I�%�R�G�*���X�Q�G���G�D�V���%�E�R�G�6�F�K�*���V�L�Q�G���L�Q���G�D�V���9�H�U�]�H�L�F�K�Q�L�V���Ä�5�H�F�K�W�V��
grundlag�H�Q�³���D�X�I�]�X�Q�H�K�P�H�Q�� 
 

1.26 Umweltamt der Stadt 
Frankfurt (Oder), untere 
Abfallwirtschafts- und 
Bodenschutzbehörde 
(uAWB/uB) 

18.04 
2023 

die untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde (uAWB/uB), hier Be-
reich Abfallwirtschaft (untere Abfallwirtschaftsbehörde �± uAWB), stimmt der 
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VBP-32-���������Ä�*�D�V�W��
�U�R�Q�R�P�L�H���%�H�U�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�³���]�X�����0�R�P�H�Q�W�D�Q���E�]�Z�����]�X�P���M�H�W�]�L�J�H�Q���9�H�U�I�D�K�U�H�Q�V��
stand gibt es seitens der uAWB keine Hinweise und Belange. 
 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.27 Umweltamt der Stadt 
Frankfurt (Oder), untere 
Wasserbehörde (uWB) 

13.04. 
2023 

Die untere Wasserbehörde der Stadt Frankfurt (Oder) stellt fest, dass wasser-
rechtliche Belange berührt werden. 
Es ist u.a. des Schutzgut Wasser in der Umweltprüfung zu berücksichtigen. 
 
Im Rahmen der Erstellung des VBP ist eine Erschließungskonzeption zwin-
gend erforderlich. 
Vorsorglich wird mit Bezug auf die wasserrechtliche Festsetzung Punkt f) im 
Teil B �± Textliche Festsetzung der Anlage 3 (Das anfallende nicht schädlich 
verunreinigte Niederschlagswasser ist auf den Baugrundstücken, auf denen 
es anfällt, zu versickern, sofern sonstige Belange nicht entgegenstehen.) auf 
die Notwendigkeit einer ausreichenden Planungsgrundlage hingewiesen, d. h. 
Bodengutachten mit Ermittlung des kf-Wertes und der Grundwasserstände 
am geplanten Standort der Versickerungsanlagen. 
Gemäß dem Vorhaben- und Erschließungsplan sollen auch die Baumpflan-
zungen im Bereich der geplanten unterirdischen Entwässerungsanlagen etab-
liert werden. 
Hier besteht einen Konflikt. Zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit der 
Versickerungsanlagen (Rigole und Mulden-Rigole), ist gemäß DWA-A 138 
eine Bepflanzung mit Bäumen innerhalb des möglichen Kronendurchmessers 
zu unterlassen. Die Wurzeln von tiefwurzelnden Sträuchern und Bäumen 
wachsen in die Rigole, das Speichervolumen der Rigole geht durch Wur-
zeleinwuchs und Sedimenteintrag verloren und die Rigole verliert komplett 
ihre Funktionsfähigkeit. Schon das Niederschlagswasser von kleineren Rege-
nereignissen kann dann nicht mehr schadlos abgeleitet werden. 
Im Rahmen der weiteren Entwurfserarbeitung ist dieser Konflikt zu lösen. 
 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass zur Beachtung der allgemeinen 
Anforderungen gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1, Abs. 7 BauGB an gesunde Wohnver-
hältnisse und dem Eigentumsschutz die Gemeinde schon bei der Erstellung 
des Bebauungsplanes (Erschließungskonzeption) und nicht erst bei der bau-
ordnungsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit eines Bauvorhabens Gefahren-
situationen zu ermitteln und in die planerische Abwägung einzustellen hat, die 
als Folge des Bebauungsplanes entstehen oder verfestigt werden können 
(BverwG, Urteil vom 21.03.2002, Az.: 4 CN 14/00 Rn. 13 m. w. N.). Bei Erlass 
des Satzungsbeschlusses (B-Plan) muss die Gemeinde davon ausgehen 

  Ein Entsprechender Antrag zur Regenwasserver-
bringung (Entwässerungsgesuch) ist gestellt. 
Geplant ist die Versickerung für Niederschlags-
wasser vom Gebäude und von den Außenanla-
gen über verschiedene Anlagen am Standort. 
Die FWA lässt keine Einleitung von Nieder-
schlagswasser in ihre Anlagen zu. 
 
Auf der Grundlage einer Baugrunduntersuchung 
wurde für den Standort eine Voruntersuchung zur 
Entwässerung des Restaurants - Versickerung, 
Rückhaltung und Einleitung von Niederschlags-
wasser (A-W-K Ingenieurgesellschaft mbH, Herr 
Harald Weiher, Borkumstraße 2, 13189 Berlin 
vom 28.10.2022) durchgeführt. Darin werden die 
erforderlichen Mulden und die Füllkörperrigole 
ausgewiesen. 
Das Entwässerungskonzept zur Regenwasser-
verbringung v. 22.09.2023 (A-W-K Ingenieurge-
sellschaft mbH, Berlin) liegt inzwischen vor. 
Eine Grundstücksentwässerungsplanung wird im 
Rahmen der Genehmigungsplanung erstellt. 
 
In der Planzeichnung des VEP sind die mögli-
chen Flächen für eine Niederschlagswasserversi-
ckerung ausgewiesen, nicht jedoch die konkrete 
Ausführungsart oder genaue Verortung. Die Di-
mensionierung dieser Flächen ermöglicht zum 
gegenwärtigen Planungsstand eine Nieder-
schlagswasserversickerung über Mulden am 
Standort, der eine Bepflanzung mit Bäumen nicht 
entgegensteht. 
Seit dem Jahr 2005 besteht an der Bundesstraße 
B5 zwischen dem SMC und der Ortslage 
Kliestow auf der Nordseite eine einseitige 

ja 
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können, dass das für das Baugebiet notwendige Entwässerungssystem in 
dem Zeitpunkt tatsächlich vorhanden und funktionstüchtig sein wird, in dem 
die nach dem Plan zulässigen baulichen Anlagen fertig gestellt und nutzungs-
reif sein werden (a.a.O. Rn. 16). 
Diese Funktionstüchtigkeit ist durch die gleichzeitige Nutzung von Flächen für 
unterirdische Versickerungsanlagen und Baumpflanzungen nicht gegeben. 
Hinweis: 
Im Rahmen der Erstellung einer Erschließungskonzeption ist zu prüfen, ob 
das Kanalsystem für die Ableitung von Schmutz- und Regenwasser über die 
öffentliche Kanalisation im Bestand ausreichend vorhanden und nutzbar ist. 
 

straßenbegleitenden Pflanzung, bei der Eschen 
direkt in die Versickerungsmulde gepflanzt wur-
den. Die Pflanzung und auch die Versicherungs-
leistung sind hervorragend, es sind keinerlei Aus-
fälle und keinerlei Schäden weder an der Straße 
noch am Radweg und auch keine Beschwerden 
von den Anliegern bekannt. 
Durch die Stadt wurde in Nachbarbauvorhaben 
(VBP-32-003 Getränkemarkt) die Umsetzung 
dieser Entwässerungslösung genehmigt. 
 
Für die Versickerung über Mulden mit Baum-
pflanzungen liegen ausreichend gesicherte An-
gaben vor, sodass eine fachgerechte Abwägung 
gemäß den Angaben in den Planungsunterlagen 
�H�U�I�R�O�J�H�Q���N�D�Q�Q���� �'�D�V�� �D�N�W�X�H�O�O�H�� �Ä�3�U�R�E�O�H�P�³�� �O�L�H�J�W�� �D�O�V�R��
darin, dass die Regelwerke es noch nicht ge-
schafft haben, zeitgemäße Konstruktionen von 
Versickerungsanlagen aufzunehmen. Dies sollte 
jedoch kein Hindernis dafür sein, innovative Lö-
sungen von vornherein auszuschließen. 
 
Die Stellungnahme und die Unterlagen vom 
Landschaftsarchitekt GALAG liegen vor (Verweis 
auf Forschungsergebnisse Umweltbundesamt). 
 

1.27
.2 

Umweltamt der Stadt 
Frankfurt (Oder), untere 
Wasserbehörde (uWB) 
zum erneute n Entwurf  

15.07.
2024 

mit Bezug auf die erneute Beteiligung der städtischen Ämter und Einrichtun-
gen am Verfahren zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
VBP-32-���������Ä�*�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H���%�H�U�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�³���Lm beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) stellt die untere Wasserbehörde fest, 
dass der geänderte Entwurf des VBP eine Erschließungskonzeption mit Bo-
dengutachten, Entwässerungsplan und Grobdimensionierungen für die ver-
schiedenen Versickerungsanlagen beinhaltet. Hiernach soll das von allen be-
bauten oder befestigten Flächen des Vorhabensgebietes abfließende Nieder-
schlagswasser ins Grundwasser eingeleitet werden. Das Schmutzwasser soll 
in die öffentliche Schmutzwasserkanalisation der FWA über einen Hausan-
schlussschacht eingeleitet werden. 
Somit ist festzustellen, dass die für das Vorhabengebiet notwendigen Entwäs-
serungssysteme grundsätzlich möglich sind und vom Vorhabenträger errichtet 
werden können, so dass sie ab dem Zeitpunkt tatsächlich vorhanden und 
funktionstüchtig sein werden, zu dem die nach dem Plan zulässigen baulichen 
Anlagen fertig gestellt und nutzungsreif sein werden.  
Bzgl. der Einleitung des von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt 
abfließenden, nicht schädlich verunreinigten Niederschlagswassers über Ver-
sickerungsanlagen in das Grundwasser ist ein entsprechendes 

  Der Hinweis wird beachtet.  Ansonsten ist keine 
weitere Beachtung erforderlich. 
Bzgl. der Einleitung des von bebauten oder be-
festigten Flächen gesammelt abfließenden, nicht 
schädlich verunreinigten Niederschlagswassers 
über Versickerungsanlagen in das Grundwasser 
wird eine entsprechende wasserrechtliches Er-
laubnis im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens beantragt. 

nein 
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wasserrechtliches Erlaubnisverfahren im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens erforderlich. 
 

1.28 Umweltamt der Stadt 
Frankfurt (Oder), 
untere Naturschutzbe-
hörde 

18.04. 
2023 

Gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes VBP-32-
���������Ä�*�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H���%�H�U�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�³���L�P���5�D�K�P�H�Q���H�L�Q�H�V���†�������D BauGB-Ver-
fahrens bestehen seitens der unteren Naturschutzbehörde keine grundsätzli-
chen Bedenken. 
Die Begründung zum VBP-32-���������Ä�*�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H���%�H�U�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�³���Z�X�U�G�H��
bzgl. der naturschutzrechtlichen Belange geprüft. Die artenschutzrechtlichen 
Belange sind vollständig abgearbeitet. Die in der Begründung genannten 
Maßnahmen sind einzuhalten und umzusetzen.  
Weitergehende Vorschriften des Brandenburgischen Naturschutzausfüh-
rungsgesetzes und des Bundesnaturschutzgesetzes bleiben von dieser Stel-
lungnahme unberührt. Sie entbindet nicht von der schriftlichen Beantragung 
von ggf. erforderlichen Befreiungen oder Genehmigungen. 
Gesetzliche Grundlagen: 
-Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 geändert worden ist 
-Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. 
Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 25. September 2020 (GVBl.I/20, [Nr. 28]) 
-Baumschutzverordnung Frankfurt (Oder) (BaumSchVOFF), Amtsblatt 20, 
Nr.10 vom 02.12.2009 
 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 
 

nein 

1.28
.2 

untere Naturschutzbe-
hörde (Amt 39) 
zum erneute n Entwurf  
 

01.08.
2024 

Seitens der uNB sind folgende Hinweise zu beachten: 
Von dem Bebauungsplan sind - bei Einhaltung der textlichen Festsetzungen 
der Grünordnungsplanung - keine naturschutzrechtlichen Belange betroffen. 

  Keine Beachtung erforderlich 
 

nein 

1.29 Gesundheitsamt der 
Stadt Frankfurt (Oder) 

04.04. 
2023 

Nach Prüfung vorliegender Unterlagen ergeben sich aus Sicht des Gesund-
heitsamtes keine Belange, die der Umsetzung des Planvorhabens entgegen-
stehen. 
 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 

nein 

1.30 Amt für Tief-, Straßen-
bau und Grünflächen 

12.12. 
2022 

Es gibt grundsätzlich keine Einwände gegen die Aufstellung des VBP. Je-
doch sind folgende Hinweise zu beachten: 
 
Hinweis aus dem Bereich Verkehrsanlagenplanung: 
Der auf der Zufahrtstraße Spitzkrugring vorhandene Mittelstreifen, der beide 
Fahrspuren trennt, ist unter Berücksichtigung der für die Ein- und Ausfahrten 
von PKW- und Lieferverkehr benötigten Fläche dauerhaft zu befestigen, so 
dass eine Ein- und Ausfahrt ohne Inanspruchnahme der unbefestigten Flä-
che möglich ist. 
 
Hinweis aus dem Bereich Grünanlagen: 
Die zeichnerische Darstellung im Plan für den möglichen Zufahrtsbereich 

  Die Hinweise werden in der Genehmigungspla-
nung beachtet. 
Der auf der Zufahrtstraße Spitzkrugring vorhan-
dene Mittelstreifen liegt außerhalb des Geltungs-
bereichs und nicht in Zuständigkeit des Vorha-
benträgers. 
In der verkehrlichen Planung (Anlieferung, Feu-
erwehr, Pkw-Zufahrten, Stellplätze) wurde vom 
Anlagenplaner nach bisherigen Erfahrungen den 
Erfordernissen für MC-Donalds entsprochen. 
 

ja 
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kollidiert links unten mit der Festsetzung der Grünfläche. Warum wird der 
Zufahrtsbereich nicht nach oben verschoben? Die Darstellung der festge-
setzten Bäume und auch die Kurvenradien (die ja auch für die Anlieferung 
relevant sind) erscheinen nicht maßstabsgerecht, so dass die Größe der tat-
sächlich übrigbleibenden Grünflächen teilweise wahrscheinlich nicht 
ausreichend für die festgesetzte Begrünung ist. 
 

Die Darstellung der Sichtdreiecke (Sichtweiten 
bei 30 km/h) für die Ausfahrt aus dem Gelände 
der Gastronomie ergab, dass die Sicht weder 
durch den Werbeaufsteller, noch durch die 
Bäume eingeschränkt ist. 
Die Darstellung der Sichtdreiecke und der 
Schleppkurven für ein 3-achsiges Müllfahr-
zeug/Feuerwehr werden als Planausschnitt in die 
Begründung aufgenommen. 
 
Der Zufahrtsbereich kann nicht nach oben (bzw. 
nach Norden verschoben werden, da hier Kon-
flikte mit der Terrasse entstehen und die geradli-
nige Ausfahrt der Fahrzeuge behindert würde. 
In der Planzeichnung werden die Maße für die 
maximale Anschlussbreite und die minimale 
Durchfahrtsbreite der Zufahrt angegeben. 
Die Radien und die Breite der Zufahrt sind für 
Lieferfahrzeuge, Feuerwehr, Müllfahrzeug aus-
reichend, ohne die Grünflächen überfahren zu 
müssen. Es werden entsprechende Schleppkur-
ven im VEP dargestellt. 

1.30
.2 

Amt für Tief-, Straßen-
bau und Grünflächen 
(Amt 66) 
zum erneute n Entwurf  
 

29.07. 
2024 

seitens des Amtes 66 gibt es keinen Einwand.   Keine Beachtung erforderlich nein 

1.31 Stadt Frankfurt (Oder) 
Amt für Ordnung und 
Sicherheit - Straßen-
verkehrsbehörde 
 

29.03. 
2023 

Mit der Betreibung der geplanten Gastronomie entsteht eine zusätzliche 
Lärmquelle. Auf der Grundlage, dass hier die zulässigen Immissionsricht-
werte durch die Gesamtheit aller einwirkenden Anlagen nach TA-Lärm ein-
gehalten werden, erheben wir keine Bedenken gegen den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan. 
Die Schleppkurven sind den Nutzungserfordernissen sowohl auf dem Grund-
stück als auch im Ein- und Ausfahrtsbereich anzupassen. Die Sichtdreiecke 
sind bei sich kreuzenden Verkehrsachsen frei zu halten, hier auch insbeson-
dere bei der Ausfahrt vom Grundstück auf die Zufahrtsstraße.  
Bei der Erforderlichkeit von verkehrsregelnden Maßnahmen ist rechtzeitig 
vor Verkehrsfreigabe ein Beschilderungs- und Markierungsplan der Straßen-
verkehrsbehörde zu Genehmigung vorzulegen. 
Weitere Anmerkungen sind gegenwärtig nicht erkennbar. 
 

  Die Hinweise werden in der Genehmigungspla-
nung (Bauantragsverfahren) beachtet. 
 
Eine Lärmschutzwand ist inzwischen geplant. 
 
Für Darstellungen und Ergänzungen zu Sicht-
dreiecken und Schleppkurven im Begrün-
dungstext siehe Lfd.-Nr. 1.30  
 

ja 

1.32 Amt Zentrales Immobili-
enmanagement 

23.03. 
2023 

nach Rücksprache mit den jeweiligen Abteilungen zu der o. g. Anfrage gebe 
ich eine Fehlmeldung für das Zentrale Immobilienmanagement ab 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 
 

nein 
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1.32
.2 

Amt Zentrales Immobili-
enmanagement 
zum erneute n Entwurf  
 

01.07. 
2024 

Belange des Amtes 65 sind von der Maßnahme nicht betroffen. Ich gebe 
eine Fehlmeldung ab. 

  Keine Beachtung erforderlich nein 

1.35
.2 

Amt 61 - untere Bauauf-
sicht 
zum erneute n Entwurf  
 

02.08. 
2024 

Teil B �± textliche Festsetzungen 
- b) Maß der baul. Nutzung 
- durch Festsetzung darf auch durch die Nebenanlagen nach § 14 BauNVO, 
die Stellplätze die festgesetzte GRZ von 0,7 nicht überschritten werden. 
Diese Regelung ist nochmals zu prüfen. Es wird vorgeschlagen diese Ein-
schränkung zu streichen. Damit wäre ohnehin nur eine GRZ von insge-
samt 0,8 möglich.  
 
 
 
- e) bauordnungsrechtl. Festsetzungen                              
  e4.) �± Festsetzung auf mind. 40 % transparente, durchschaubare Materia-
lien würde bedeuten, dass 40 % aus Glas hergestellt werden müssen, die 
Wirkung einer Glaswand zum Schallschutz ist damit eingeengt und von der 
Wirkung nicht effektiv.  
       
VEP 
- Firsthöhe... über angrenzender Verkehrsfläche, welche Verkehrsfläche ist 
hier gemeint, Berliner Chaussee / B 5 oder Spitzkrugring, bezogen zur Mitte 
des Gebäudes (Gebäudelänge 35 m)? Höhe der Verkehrsfläche in der Mitte, 
am Rand??=> genaue Bezugspunkt ist festzulegen  
 
 
 
Fläche für Werbeanlagen: 
- für die Höhenbegrenzung der Werbeanlage fehlt der Bezugspunkt oder ist 
nur die reine Konstruktionshöhe der Anlage gemeint? => genauen Bezugs-
punkt ist festzulegen  
 
 
Schallschutzwand 
- Das Mindestschalldämm -Maß der Lärmschutzwand ist als Festset-
zung aufzunehmen  (dann kann auch die o.g. Feststellung zu e4.) als hinfäl-
lig betrachtet werden) 
 
Hinweis: gegenwärtig bilden die betroffenen Grundstücke noch kein einheitli-
ches Grundstück (unterschiedliche lfd. Nr. im Grundbuch), eine Vereinigung 
der Grundstücke ist zum Genehmigungsverfahren erforderlich 
 

  In der Festsetzung der GRZ 0,70 sind Nebenan-
lagen nach § 14 BauNVO, wie Stellplätze, Fahr-
gassen und sonstige befestigte Flächen analog 
den VBP´s der realisierten Nachbarvorhaben be-
reits enthalten. Die Festsetzung ist unter ande-
rem das Ergebnis der Grünordnungsplanung und 
deren Bilanz/Berechnung. Eine Änderung ist da-
her nach Prüfung nicht erforderlich und nicht 
sinnvoll. 
 
Die Feststellung ist hinfällig durch die Angabe 
des Mindestschalldämmmaßes in der textlichen 
Festsetzung g) zum Lärmimmissionsschutz in 
der VBP-Planzeichnung und der Begründung. 
 
 
 
Punkt 2. der Zeichenerklärung (Maß der bauli-
chen Nutzung) wird wie folgt ergänzt: �Ä6,00 - 
Firsthöhe als Obergrenze über angrenzender 
Verkehrsfläche der geplanten Drive-In-Fahrspur 
gemessen von der Oberkante am nächstgelege-
nen Höhenbezugspunkt 54,38 m ü.HN�³ (ca. Ge-
bäudemitte). 
 
Punkt 6. der Zeichenerklärung (Sonstige Planzei-
chen) wird wie folgt ergänzt: 
�Ä�)�O�l�F�K�H���I�•�U���:�H�U�E�H�D�Q�O�D�J�H�Q��mit Höhe 15,00 m als 
Obergrenze über angrenzender vorhandener Zu-
fahrtstraße Tankstelle mit OK 54,22 m ü.HN�³ 
 
Ergänzung der textlichen �)�H�V�W�V�H�W�]�X�Q�J�� �J���� �Ä�« ist 
eine Schallschutzwand mit einem Mindestschall-
dämmmaß von �5�:���•���������G�% zu errichten���³ 
 
Dieser Hinweis wird beachtet. Im Baugenehmi-
gungsverfahren erfolgt eine grundbuchliche Ver-
einigung der Flurstücke oder die Eintragung einer 
Vereinigungsbaulast. 
 

ja 
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2. Beteiligung der Öffentlichkeit  

2.35 Ortsbeirat Kliestow, der 
Ortsvorsteher 

18.04. 
2023 

Die Stellungnahme wurde mit den Anwohnern der Berliner Chaussee im Be-
reich der "Gastronomie Berliner Chaussee" erarbeitet. 
Änderungsforderungen zur geplanten Bebauung: 
1. Das Gebäude sollte als Lärmschutz direkt an das straßenbegleitende Grün 
der B5 platziert werden, so dass keine Umfahrung des Gebäudes möglich ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Die Zufahrt über die Kreuzung Berliner Chaussee / Eisenwerk realisieren. 
Eine Nutzung der Tankstellenzufahrt ist nicht ratsam. Gegenüber dieser ist 
bereits eine Zufahrt für Gewerbe und 4 Anliegern. Außerdem in weniger als 
70 Metern die hochfrequentierte Kreuzung westlicher Spitzkrugring, die in der 

  Zu 1.) Eine Lärmschutzwand ist inzwischen ge-
plant und festgesetzt. 
Für den Vorhabenträger erachtet die Umfahrung, 
die Lage der Zufahrt und die Lage Bestell- und 
Abholschalter auf der Nordseite als erforderlich. 
Eine Varianten-/Alternativenprüfung wurde im 
Auftrag des Vorhabenträgers durchgeführt.  
Die Umsetzung der alternativen Variante ist ver-
kehrstechnisch nicht möglich. Sie ist darüber hin-
aus immissionsschutzrechtlich nicht genehmi-
gungsfähig.  
Die Darstellung und die Beschreibung der Alter-
native und das Prüfungsergebnis wurden in die 
Begründung aufgenommen. 
 
Zu 2.) Für die Prüfung der Verkehrserschließung 
und der Außenanlagenplanung sind die jeweili-
gen Behörden zuständig (siehe Stellungnahmen 
der Behörden). 

ja 

1.33 Amt Brieskow-Finken-
heerd, Der Amtsdirek-
tor    

22.03. 
2023 

�'�H�U���N�•�Q�I�W�L�J�H���*�H�O�W�X�Q�J�V�E�H�U�H�L�F�K���G�H�V���9�%�3���Ä�*�D�V�W�U�R�Q�R�P�L�H���%�H�U�O�L�Q�H�U���&�K�D�X�V�V�H�H�����L�V�W��
Teil des Vorhaben- und Erschließungsplanes VEP-7.7-���������Ä�6�S�L�W�]�N�U�X�J-Mul-
ticenter", welcher für diesen Bereich ein Gewerbegebiet mit der Zweckbe-
stimmung Büronutzung festsetzte Entsprechend der Bedarfsermittlung geht 
die Stadt Frankfurt (Oder) davon aus, dass dieser Zweckbestimmung nicht 
mehr entsprochen werden wird und ändert daher den bestehenden Plan. 
Den bisher vorliegenden Unterlagen ist zu entnehmen, dass es zu keiner 
weiteren Inanspruchnahme von Flächen über den bisherigen Vorhaben- und 
Erschließungsplan hinauskommt. Aus Sicht des Amtes Brieskow-Finken-
heerd kommt es hier nur zu einer Aufwertung der Fläche und zu einem wei-
teren Angebot gastronomischer Einrichtungen im Umfeld. 
Planungen der amtsangehörigen Gemeinden Brieskow-Finkenheerd und 
Groß Lindow werden von diesen Planungen nicht berührt. 
Diese Mitteilung gilt solange sich die Aussagen, die zur Beteiligung geführt 
haben, unverändert bleiben. 
 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 
 

nein 

1.34 Amt Lebus, Der Amts-
direktor    

14.04. 
2023 

es sind, nach Prüfung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen 
zum o.g. Aufstellungsverfahren, keine unmittelbaren Auswirkungen auf die 
städtebauliche Ordnung und Entwicklung für die Gemeinde Treplin zu erken-
nen. Aus diesem Grund gibt es für den VBP keine Einwendungen oder Hin-
weise. 
 

  Keine Beachtung im erneuten Entwurf erforder-
lich 
 

nein 
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Vergangenheit schon viele Unfälle hatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Bestell- und Abholschalter auf der Südseite anordnen. Die Lautsprecher 
stellen eine Belästigung der Anwohner dar, keine "Beschallung" der Anwoh-
ner. 
 
 
4. Keine Geruchsbelästigung der Anwohner. 
 
 
 
 
 
5. Bäume und Hecken stehen in keinem Verhältnis zu den Versiegelungen! 
Als Hecken werden von den Anliegern keine Bodendecker akzeptiert. Lärm- 
und Staubschutz muss garantiert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Öffnungszeiten dem SMC anpassen. Den Anliegern steht Ruhe nach 22.00 
Uhr und am Wochenende zu. Andere Gewerbebetriebe halten dieses ein. 
Wir bitten diese Änderungsforderungen zur geplanten Bebauung zu berück-
sichtigen. 
 

Es treten keine Fahrspuren hinzu. Eine starke 
Mehrbelastung des Verkehrs ist nicht zu erwar-
ten. Eventuelle Verkehrsregelungen sind durch 
die zuständigen Behörden vorzunehmen. 
Siehe auch Punkt 1 
Besuchern sowie Anlieferfahrzeugen stehen zu-
sätzlich zur Zufahrt an der ARAL-Tankstelle die 
beiden Zufahrten "Spitzkrugring" zur Verfügung 
sodass nicht der gesamte Verkehr über die Zu-
fahrt an der ARAL erfolgen wird. 
 
Die Begründung wurde entsprechend ergänzt.  
 
Zu 3) Die Alternativenprüfung lässt eine andere 
Anordnung nicht zu. Im Ergebnis der Einwände 
und der Stellungnahme des LfU wird deshalb 
eine Lärmschutzwand errichtet. 
 
Zu 4.) Vom Gesundheitsamt wurden die Fachfra-
gen bereits beurteilt. 
Hinsichtlich Geruchsbelästigung sind entspre-
chende Filter geplant. Die Anlagen werden regel-
mäßig gereinigt. 
 
Zu 5) Die GRZ-Berechnung liegt vor. Die GRZ 
und damit das Verhältnis zw. versiegelter Fläche 
und Grün wird eingehalten, Rasengittersteine 
widersprechen den Baugrundverhältnisse 
(Staunässe) und bringen keinen zusätzlichen 
positiven ökologischen Effekt für die Entwässe-
rung, da bereits 100% des anfallenden Oberflä-
chenwassers in dafür geeigneter konstruktiver 
Weise am Standort versickert werden. 
Kompensationsmaßnahmen entsprechend der 
Eingriffe wurden vom Fachplaner geplant und 
festgesetzt. 
 
Zu 6.) Entsprechende durchgängige Öffnungs-
zeiten (24 Stunden/7 Tage die Woche) sind sei-
tens des Vorhabenträgers wirtschaftlich notwen-
dig. 
 
Zu 1., 2., und 6.) Das Schalltechnische Progno-
segutachten vom 07.09.2023 nebst Ergänzung 
vom 27.09.2023 weist die deutliche 
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Unterschreitung und damit Einhaltung der TA- 
Lärm für die benachbarten Immissionsstandorte 
im gesamten Tag- und Nachtzeitraum aus. Die 
Planung der Lärmschutzwand erfolgte vor allem 
für den Nachtzeitraum. Die abschließende Prü-
fung durch das Landesamt für Umwelt Potsdam 
liegt mit Datum v. 12.10.2023 bereits vor. Das 
Angebotskonzept Gastronomie ist nicht den Öff-
nungszeiten des Handels angepasst, sondern 
bezieht auch Verbraucher mit Schichtdienst, Be-
rufspendler etc. ein. Weitere in der Nähe befind-
liche gewerbliche Nutzungen sind die Brauerei 
"Frankfurter Brauhaus" mit 24 h Betrieb sowie 
die gegenüberliegende SB-Waschanlage ohne 
zeitliche Betriebsbeschränkung. Die eventuelle 
Schließung der beiden Tankstellen um 22.00 
entspricht dem bundesweiten Trend und basiert, 
unabhängig von der Betriebsgenehmigung, auf 
der Wirtschaftlichkeit. Die Öffnung der Tankstel-
len mit 5:00 Uhr erfolgt in der Nachtzeit. 
 

2.35
.2 

Ortsbeirat Kliestow, der 
Ortsvorsteher 
zum erneute n Entwurf  
 

 Beteiligung des Ortsbeirates Kliestow am geänderten (erneuten) Entwurf 
- Der geänderte Entwurf und dessen öffentliche Auslegung zum o.g. vorha-
benbezogenen Bebauungsplan wurde in der Stadtverordnetenversammlung 
am 30.05.2024 beschlossen. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange beschlossen. 
- Gemäß § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) sind die Stellungnahmen ent-
sprechend der ersten Behördenbeteiligung erneut einzuholen. Der betroffene 
Ortsbeirat �± hier Kliestow �± wurde am ersten Entwurf am 15.03.2023 beteiligt. 
- Am 09.06.2024 fand die Kommunalwahl der Stadt Frankfurt (Oder) und der 
damit verbundenen Wahl der Ortsbeiräte statt. Nach Aussage des für Ortsbei-
räte zuständigen Büros für Stadtverordnetenangelegenheiten erfolgt die kon-
stituierende Sitzung für den Ortsteil erst am 03.07.2024. 
- Zum Zeitpunkt der erneuten Beteiligung am 28.06.2024 fehlt es somit an ei-
ner tatsächlichen Besetzung des Ortsbeirates Kliestow. Eine direkte Beteili-
gung des Ortsbeirates Kliestow ist somit nicht möglich. 
- Die betroffenen Einwohner des Ortsteiles haben jedoch die Möglichkeit der 
Beteiligung und Abgabe einer Stellungnahme im Rahmen der Öffentlichkeits-
beteiligung während der öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 27.06.2024 
bis einschließlich 29.07.2024. Diese wurde im Amtsblatt Nr. 6 vom 19.06.2024 
bekannt gegeben. 
- Eine Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit ist somit gewährleistet. 
 

  Es wurde keine Stellungnahme im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung während der öffentli-
chen Auslegung in der Zeit vom 27.06.2024 bis 
einschließlich 29.07.2024 abgegeben. 

nein 

2.36 5 Anlieger 
gleichlautender Text 

19.04. 
2023 

Änderungsforderungen der Anlieger für den Fall der Baubestätigung: 
1. Das Gebäude ist als Lärmschutz direkt an das straßenbegleitende Grün der 

  Zu 1 und 2.) Eine Lärmschutzwand ist inzwischen 
geplant. 

ja 
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B5 zu platzieren -KEINE Umfahrung des Gebäudes! 
 
2. Bestell- und Abholschalter sind auf der Südseite anzuordnen. Die Lautspre-
cher �V�W�H�O�O�H�Q���H�L�Q�H���%�H�O�l�V�W�L�J�X�Q�J���G�H�U���$�Q�Z�R�K�Q�H�U���G�D�U�����.�H�L�Q�H���Ä�%�H�V�F�K�D�O�O�X�Q�J�³���G�H�U���$�Q��
wohner. 
 
3. Keine Geruchsbelästigung der Anlieger! 
 
4. Keine Zufahrt von der Tankstellen-Seite, sondern über die Kreuzung Berli-
ner Chaussee/ Eisenwerk. Die Kreuzung westlicher Spitzkrugring ist jetzt 
schon hoch frequentiert und dann würde in ca. 70m ein weitere dazu kom-
men, zumal gegenüber der Tankstellenzufahrt schon die Zufahrt für 4 Anlieger 
und Gewerbe besteht. 
 
5. Bäume und Hecken stehen in keinem Verhältnis zu den Versiegelungen!! 
Als Hecken werden von den Anliegern keine Bodendecker akzeptiert. Lärm- 
und Staubschutz muss garantiert werden. 
 
6. Öffnungszeiten sind dem SMC anzupassen. 
Fastfood ist kein Ausflugslokal! 
Den Anliegern steht Ruhe am Wochenende zu. 
Andere Gewerbebetriebe halten dieses ein. 
Beide Tankstellen in unmittelbarer Nähe schließen 22.00Uhr! 
 

siehe auch Lfd.-Nr. 2.35 
Eine Varianten-/Alternativenprüfung wurde im 
Auftrag des Vorhabenträgers durchgeführt.  
Die Umsetzung der alternativen Variante ist ver-
kehrstechnisch nicht möglich. Sie ist darüber hin-
aus immissionsschutzrechtlich nicht genehmi-
gungsfähig. 
Die Darstellung und die Beschreibung der Alter-
native und das Prüfungsergebnis wurden in die 
Begründung aufgenommen. 
 
Zu 3.) Vom Gesundheitsamt wurden die Fachfra-
gen bereits beurteilt. 
Hinsichtlich Geruchsbelästigung sind entspre-
chende Filter geplant. Die Anlagen werden regel-
mäßig gereinigt. 
 
Zu 4.) Für die Prüfung der Verkehrserschließung 
und der Außenanlagenplanung sind die jeweili-
gen Behörden zuständig (siehe Stellungnahmen 
der Behörden). 
Siehe auch Ausführungen zur Alternativenprü-
fung 
 
Zu 5.) Die GRZ-Berechnung liegt vor. 
Kompensationsmaßnahmen entsprechend der 
Eingriffe wurden vom Fachplaner geplant und 
festgesetzt. 
 
Zu 6.) Entsprechende durchgängige Öffnungs-
zeiten 24 Stunden/7 Tage die Woche sind sei-
tens des Vorhabenträgers notwendig. 
Im Schallschutzgutachten wurden die durchgän-
gigen Öffnungszeiten berücksichtigt. 
 

2.37 Einwohner 16.04 
2023 

wir erheben Einspruch gegen den Neubau einer weiteren Mac Donalds Filiale 
in der Stadt Frankfurt (Oder). Die Doppelstadt hat bereits 2 Filialen und einen 
Burger King. In der Filiale auf polnischer Seite gibt es auch einen Drive in.  
Mac Donalds ist ein großer US Konzern, dessen Essen u.a. dafür verantwort-
lich ist, dass weltweit Kinder ungesund leben und übergewichtig sind. Aber 
nicht nur das, die Reste dieser Mahlzeiten liegen regelmäßig am Straßenrand 
und sind nicht nur nicht umweltfreundlich, sondern auch ganz und gar nicht 
nachhaltig.  
Dazu kommt, dass ein US Konzern vermutlich seine Steuern auch nicht vor 
Ort zahlt und somit die Einnahmen für die Stadt gering sein werden.  

  Dem Einspruch kann auf Grundlage des Bebau-
ungsplanes nicht abgeholfen werden. Der Be-
bauungsplan regelt ausschließlich bodenrechtli-
che Spannungen. Wirtschaftliche Belange oder 
Belange der Ernährung zählen nicht zu seinen 
Reglungsbereichen. 

nein 
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Kinder sollten gesunde Ernährung lernen und einen verantwortungsvollen 
Umgang mit der Umwelt. Dazu kommt, dass die Werbeangebote, in Form von 
Spielzeug, die Kinder beeinflussen und die Eltern erpressen. Was wiederum 
zu einer ungesunden, bequemen Fast food Ernährung beiträgt.   
Die Stadt hat sich eine Kindercharta gegeben, schon deshalb sollten wir nicht 
noch eine Filiale dieses Konzerns hier eröffnen. Die Gesundheit und damit 
eine gesunde Ernährung von Kindern sollte uns das wert sein. 
 

2.38 Einwohner 17.04 
2023 

die Gesundheit unserer Jugend und Kinder sollte uns wichtig sein. 
Der Nährwert und die Qualität der Angebote von Mc Donalds ist schlimm. 
Mit dem Bau der Filiale unterstützen wir eine falsche Lebensweise, Arterio-
sklerose, Folgeerkrankungen, Fettleibigkeit und folgende Gelenk- und Ske-
letterkrankungen, Diabetes. Muss das sein? 
Ich bitte Sie höflichst, den Bau einer weiteren Filiale zu überdenken. 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.39 Einwohner 17.04 
2023 

ich spreche mich gegen den Bau einer weiteren Mc Donalds Filiale in Frank-
furt (Oder) aus! Ich bin Mutter und Zurückkehrende und möchte mit meinen 
Mitteln und Kräften dazu beitragen, dass diese Stadt weiter vorankommt. Ein 
derartiges Bauvorhaben ist sowas von rückschrittig, dass ich fassungslos er-
schrocken bin, dass uns für unsere weitreichend bekannte Stadt nichts besse-
res einfällt. Wir wollen weg vom Massenbilligwahn der uns alle krank und 
schlapp macht, hin zu fairtrade town, nachhaltiger Stadt und aufsteigendem 
Lebensstandard!! Dafür brauchen wir gesunde, andersdenkende Menschen, 
die ihr Geld für gesundes Essen und sinnvollen Projekten ausgeben! Die 
Stadt stellt dafür die Maßstäbe mit dem Bau und sollte erstmal vorhandene 
Bauten allumfassend erneuern. So zum Beispiel ist der Zustand unserer Bür-
gersteige katastrophal!!! 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.40 Einwohner 17.04 
2023 

hiermit stimme ich gegen den Bau des geplanten McDonald's beim SMC. 
McDonald's bietet leider kein gesundes Essen an und der Bau ist deshalb 
unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit nicht förderlich. 
Ich bitte Sie hiermit meine Stimme zu berücksichtigen. 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.41 Einwohner 17.04 
2023 

Ich habe gehört, dass möglicherweise eine Filiale der Kette Mc Donald er-
richtet werden soll. Ich bitte zu bedenken, dass es in unserer Stadt und in 
Slubice bereits jeweils eine Filiale dieser Kette gibt und im Bereich Spitzkrug 
auch mehrere Restaurants und Schnellimbisse gibt. 
Ich finde zwar, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber es soll sich hier mei-
nes Wissens um ein Drive Inn handeln, was ja auch noch gegen eine um-
weltfreundliche Position dieser Stadt wirken würde. 
Über die gesundheitsbewusste Ernährung dieser Kette möchte ich mich hier 
nicht äußern finde es aber dennoch bedenklich. Ich bin gegen einen zusätzli-
chen Bau einer solchen Filiale und bitte das zu bedenken. 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 
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2.42 Einwohner 17.04 
2023 

Ich bin strikt gegen den Bau einer weiteren Filiale und bitte, das als Ein-
spruch zu werten. 
Mc Donald steht für ungesunde Ernährung par Excellence und fördert - vor 
allem bei Kindern und Jugendlichen - Übergewicht und eine falsche Einstel-
lung zu Ernährung. 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.43 Einwohner 17.04 
2023 

In Bezug auf die Planung einer weiter McDonalds-Filiale in Frankfurt (Oder) 
möchte ich folgendes zu bedenken geben: 
Mit der Bebauung wird eine Fläche von etwa 0,5 ha versiegelt. In Anbetracht 
der Klimaveränderungen erscheint es mir sinnvoller, freie Flächen z.B. mit 
Bäumen zu bepflanzen. 
McDonalds trägt nicht zur gesunden Ernährung bei. Insbesondere Familien 
mit Kindern und Jugendliche nutzen das Angebot. Ein regionaler Anbieter ge-
sunder Speisen wäre meiner Meinung nach viel sinnvoller. Dieser würde si-
cher im SMC Platz finden. 
Da die Filiale als Drive-in geplant ist, trägt sie außerdem zum verstärkten Indi-
vidualverkehr bei. Auch das kann doch eigentlich nicht gewollt sein. Es gibt 
bereits eine McDonalds-Filiale in Frankfurt (Oder) und eine Burger-King-Fili-
ale. Sind diese Fast-Food-Angebote nicht ausreichend? 
Ich bitte Sie diese Bedenken bei der Entscheidung über den Bebauungsplan 
nicht außer Acht zu lassen. 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.44 Einwohner 17.04 
2023 

Der Trend geht überall ins Nachhaltige, Biologische, Regionale und gesund-
heitsbewusste. Fast Food ist schlecht für die Umwelt und für die Gesund-
heit!!! 
Es wäre wirklich kein gutes Aushängeschild für die jetzige Zeit, zumal wir 
schon 2 Fastfood Ketten in der Stadt haben. Ich bitte dies zu überdenken 
und keine weitere Fastfood-Kette in Frankfurt zu errichten. 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.45 Einwohner 17.04 
2023 

Sicherlich ist es schön eine Stadt weiter Vorran zu treiben und ein gutes Ge-
fühl, wenn sich Firmen niederlassen möchten. 
Aber ein McDonalds in der heutigen Zeit, wo man ökologisch, nachhaltig an-
bauen und sich gesund ernähren sollte, gegen Adipositas schon bei Kindern 
kämpft, eines der schlechtesten Zeichen überhaupt. 
Ich befürworte den Bau nicht und hoffe auf eine bessere Nutzung der Grün-
fläche!  
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.46 Einwohner 17.04 
2023 

Ich bin Gesundheitsberaterin GGB und finde es skandalös, dass in Frank-
furt/Oder eine nächste Filiale gebaut werden soll. Die Gesundheit steht an 
erster Stelle und die ist gefährdet durch solche Fertigprodukte. 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.47 Mitglieder des Runden 
Tisch Klima und Um-
welt Frankfurt (Oder) 

17.04 
2023 

hiermit legen wir Einwendungen gegen den Bau einer weiteren McDonald's 
Filiale auf dem Gelände des SMC ein. 
Wir würdigen die Anstrengungen des Oberbürgermeisters und der Verwal-
tungsspitze in Bezug auf die Umsetzung der Kinder-Charta und weisen in 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 
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diesem Zusammenhang darauf hin, die Gesunderhaltung der Kinder und al-
ler Bürger*innen unserer Stadt im Blick zu haben. 
Weitere ausführlich beschriebene Einwendungen befinden sich im anhängi-
gen Text. Vielen Dank. 
 

2.48 Einwohner 17.04 
2023 

ich bin gegen den Bau einer Mc Donalds Filiale am Spitzkrug.  Ausfolgenden 
Gründe: 
a) schlecht für die persönliche Gesundheit der KonsumentInnen 
b) Schlechte Arbeitsbedingungen für die Angestellten 
c) ein völlig unpassendes Zeichen der Entwicklung unserer Stadt. Durch die  
Drive in �± Filiale wird der Individuelle  Auto Verkehr gefördert und ist gegen 
die Bemühungen von Verwaltung und Zivilgesellschaft, die Doppelstadt kli-
mafreundlicher zu entwickeln. 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.49 Einwohner 17.04 
2023 

ich bin gegen den Bau einer Mc Donaldsfiliale am Spitzkrug. 
Die weitere Filiale von McDonalds ist schlecht für unsere Gesundheit, ge-
rade für unsere Kinder- und Jugendlichen in der Oderstadt. VORALLEM 
ein völlig unpassendes Zeichen für die Klimaentwicklung unserer Stadt. Ich 
brauche ihnen sicherlich nicht weitere Infos über den Konzern und seine Ak-
tivitäten senden. 
Es soll auch noch eine Drive-In Filiale werden. Das steht im völligen Gegen-
satz zu den Bemühungen, die Doppelstadt klimafreundlicher zu entwickeln. 
Denken Sie auch an die anfallenden Müllberge! 
Bitte verhindern Sie diesen Bau bzw. Planung. Lassen Sie uns Ffo zu einem 
Ort der Vielfalt, auch im kulinarischen Sinne, machen! Die Stadt wird durch 
Mc. Donalds und Co nicht attraktiver!  
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.50 2 Einwohner 
gleichlautender Text 

17.04 
2023 
und 
20.04 
2023 

Liebe Stadtverwaltung, liebe Stadtverordnete, BewohnerInnen der Doppel-
stadt, hiermit spreche ich mich gegen den Bau einer weiteren McDonalds Fili-
ale am Spitzkrug aus! 
1. Argument: In unserer Doppelstadt Frankfurt (Oder) - Slubice gibt es bereits 
2 McDonalds - Filialen + Burger King. Somit hat jede/r die Möglichkeit, diese 
Art "Gastronomie" zu nutzen. 
2. Argument: Als Großmutter und als Bildungsreferentin im Bereich der nach-
haltigen Entwicklung der Vereinten Nationen habe ich Kontakt zu vielen Kin-
dern und Jugendlichen. Viele junge Menschen ernähren sich wenig gesund 
und haben Übergewicht mit den daraus resultierenden Folgen. Durch die 
Corona Pandemie und - Maßnahmen wurde dem weiter Vorschub geleistet. 
3. Argument: Der Hauptschwerpunkt meiner Bildungsarbeit ist die Agenda 
2030 der Vereinten Nationen. Als meine Aufgabe sehe ich dabei, die Teilneh-
menden an den Bildungsprojekten, für Gutes Leben = das "Buen Vivir" welt-
weit zu begeistern. 
Das bedeutet auch, sich mit der Ernährung und ihren lokalen und globalen 
Wirkungen/ Folgen auseinander zu setzen und auf gesunde Ernährung hin zu 
wirken. Auch auf ministerieller Ebene im Land Brandenburg wird an einem 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 
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Konzept zur gesunden Ernährung in Kita, Schule und öffentlichen Einrichtun-
gen gearbeitet. In diesem Sinne und im Sinne des Umweltschutzes hat 
McDonalds wenig bis nichts zu bieten. 
Fazit:  Die weitere Filiale von McDonalds ist a) schlecht für die persönliche 
Gesundheit unserer Bürger*innen und Gäste der Stadt besonders für Kinder 
und Jugendliche im Wachstum 
b) diese Gastronomie verursacht besonders viel Müll 
c) die Stadt würde mit dem Bau ein völlig unpassendes Zeichen ihrer Entwick-
lung im 21. Jahrhundert auf dem Weg zur nachhaltigen Kommune     (wie z.B. 
Storkow) und zur klimaneutralen Stadt setzen.. Noch dazu soll das ja auch 
eine Drive in �± Filiale werden. Das steht im völligen Gegensatz zu den Bemü-
hungen von Verwaltung und Zivilgesellschaft, die Doppelstadt klimafreundli-
cher zu entwickeln. 
So bitte ich Sie, mein Herzensanliegen für eine Entwicklung in Richtung Ge-
sundheit, Nachhaltigkeit im Sinne der UN und für eine lebenswerte Stadt in 
die Entscheidung einzubeziehen! 
 

2.51 Einwohner 19.04 
2023 

Ist es wirklich nötig ein weiteres MCDonald zu bauen,? Ich glaube dies brau-
chen wir wirklich nicht. Es gibt genug Fastfoodrestaurants in Frankfurt (Oder) 
Wollen wir der Innenstadt jede Atraktion nehmen und alles auf der grünen 
Wiese kaufen und unsere Innenstadte zu Schlafstädten degreatieren. Nein. 
Ich spreche mich dagegen aus. 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.52 Einwohner 15.05 
2023 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  
ich bin gegen den Bau einer Mc Donalds filiale am Spitzkrug.  
Die weitere Filiale von McDonalds bedeutet ein weiteres Refugium an Ein-
wegmüll, ist schlecht für die persönliche Gesundheit der Menschen und  
ein völlig unpassendes Zeichen für die Entwicklung unserer Stadt.  
Es soll auch noch eine Drive-In Filiale werden. Das steht im völligen Gegen-
satz zu den Bemühungen, die Doppelstadt klimafreundlicher zu entwickeln. 
Außerdem geht ein Teil der Steuern in die USA.  
Bitte verhindern Sie diesen Bau! 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.53 Einwohner 15.05 
2023 

Sehr geehrter Hr. Oberbürgermeister, 
ich bin zutiefst entsetzt über den geplanten Bau einer weiteren Mc Donalds 
Filiale in Frankfurt (Oder).  
Im Gesundheitsamt Frankfurt (Oder) und ärztlichen Praxen der Stadt, den 
Kitas und Schulen wird jeder Interessierte ein hohes Maß an Informationen 
zum physischen und psychischen Zustand, vor allem der Kinder und Ju-
gendlichen erfahren.  
Ich spreche mich entschieden gegen den geplanten Bau aus! 
Als Gesundheitsberaterin für Vitalität & Entspannung, Cellagon Beratung, 
HRV Professional, Reikimeister/-lehrer, setze ich mich seit Jahren aktiv für 
ein Ganzheitliches Gesundheitsmanagement, neben kostenfreien Informatio-
nen, bezahlbaren Anwendungen und Coachings ein. 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 
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2.54 Einwohner 15.05 
2023 

wir sind gegen den Bau einer Mc Donalds filiale am Spitzkrug.  
Die weitere Filiale von McDonalds ist schlecht für die persönliche Gesund-
heit der Menschen und ein völlig unpassendes Zeichen für die Entwicklung 
unserer Stadt.  
Es soll auch noch eine Drive-In Filiale werden. Das steht im völligen Gegen-
satz zu den Bemühungen, die Doppelstadt klimafreundlicher zu entwickeln. 
Außerdem entstehen neue Müllberge. Bitte verhindern Sie diesen Bau 
 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 

2.55 Einwohner 15.05 
2023 

ich bin gegen den Bau einer Mc Donalds filiale am Spitzkrug.  
Die weitere Filiale von McDonalds ist schlecht für unsere Gesundheit, ge-
rade für unsere Kinder- und Jugendlichen in der Oderstadt. VORALLEM 
ein völlig unpassendes Zeichen für die Klimaentwicklung unserer Stadt. Ich 
brauche ihnen sicherlich nicht weitere Infos über den Konzern und seine Ak-
tivitäten senden. 
Es soll auch noch eine Drive-In Filiale werden. Das steht im völligen Gegen-
satz zu den Bemühungen, die Doppelstadt klimafreundlicher zu entwickeln. 
Außerdem geht ein Teil der Steuern in die USA.  
Bitte verhindern Sie diesen Bau! Lassen Sie uns Ffo zu einem Ort der Viel-
falt, auch im kulinarischen Sinne, machen! 

  Behandlung der Stellungnahmen der Einwohner 
siehe Behandlung der Stellungnahmen unter 
Lfd.-Nr. 2.35 bis 2.37 

nein 
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�0�1

�G�m�b�H
�P�R�O�J�E�K�T�E�N�T�W�I�C�K�L�U�N�G
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�A�n�l�a�g�e� �5� � � � 

�U�n�t�e�r�s�c�h�r�i�f�t�A�r�t� �d�e�r� �Ä�n�d�e�r�u�n�g� �/� �E�r�g�ä�n�z�u�n�g�N�r�. �D�a�t�u�m

�. �. �.

�N�a�m�e

�F�r�a�n�k�f�u�r�t� �(�O�d�e�r�)

�V�e�r�s�i�c�k�e�r�u�n�g�s�f�l�ä�c�h�e� �f�ü�r� �N�i�e�d�e�r�s�c�h�l�a�g�s�w�a�s�s�e�r

�Z�e�i�c�h�e�n�e�r�k�l�ä�r�u�n�g
�1�.

�2�.

�G�E

�3�.

�4�.

�

�5�.

�G�1

�6�.

�F�l�u�r�s�t�ü�c�k�s�g�r�e�n�z�e� �u�n�d� �F�l�u�r�s�t�ü�c�k�s�n�u�m�m�e�r
���

�D�a�r�s�t�e�l�l�u�n�g� �o�h�n�e� �F�e�s�t�s�e�t�z�u�n�g�s�c�h�a�r�a�k�t�e�r�7�.

�A

�T�r�i�n�k�w�a�s�s�e�r�l�e�i�t�u�n�g� �F�W�A��������������		�

�g�e�p�l�a�n�t�e� �P�K�W�-�S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e� �u�n�d� �Z�u�f�a�h�r�t�e�n

�g�e�p�l�a�n�t�e� �G�e�b�ä�u�d�e�g�r�u�n�d�f�l�ä�c�h�e

�K�u�n�d�e�n�-�E�i�n�g�a�n�g

�A�r�t� �d�e�r� �b�a�u�l�i�c�h�e�n� �N�u�t�z�u�n�g
�§� �9� �A�b�s�.� �1�,� �N�r�.� �1� �B�a�u�G�B� �u�n�d� �§�§�1�-�1�5� �B�a�u�N�V�O

�G�e�w�e�r�b�e�g�e�b�i�e�t� � �(� �§� �8� � �B�a�u�N�V�O� �)

�M�a�ß� �d�e�r� �b�a�u�l�i�c�h�e�n� �N�u�t�z�u�n�g
�§� �9� �A�b�s�.� �1�,� �N�r�.� �1� �B�a�u�G�B� �u�n�d� �§� �1�6� �u�n�d� �§� �1�7� �B�a�u�N�V�O

�G�r�u�n�d�f�l�ä�c�h�e�n�z�a�h�l� �(�G�R�Z�)

�Z�a�h�l� �d�e�r� �V�o�l�l�g�e�s�c�h�o�s�s�e� �a�l�s� �H�ö�c�h�s�t�m�a�ß

�F�i�r�s�t�h�ö�h�e� �a�l�s� �O�b�e�r�g�r�e�n�z�e� �ü�b�e�r� �a�n�g�r�e�n�z�e�n�d�e�r� �V�e�r�k�e�h�r�s�f�l�ä�c�h�e� �d�e�r� �g�e�p�l�a�n�t�e�n� �D�r�i�v�e�-�I�n�-�F�a�h�r�s�p�u�r� �g�e�m�e�s�s�e�n� �v�o�n
�d�e�r� �O�b�e�r�k�a�n�t�e� �a�m� �n�ä�c�h�s�t�g�e�l�e�g�e�n�e�n� �H�ö�h�e�n�b�e�z�u�g�s�p�u�n�k�t� �5�4�,�3�8� �m� �ü�.�H�N

�F�i�r�s�t�h�ö�h�e�n�ü�b�e�r�s�c�h�r�e�i�t�u�n�g� �d�u�r�c�h� �t�e�c�h�n�i�s�c�h�e� �A�u�f�b�a�u�t�e�n� �b�i�s� �2�,�5�0� �m� �a�l�s� �O�b�e�r�g�r�e�n�z�e

�B�a�u�w�e�i�s�e�,� �B�a�u�l�i�n�i�e�,� �B�a�u�g�r�e�n�z�e
�§� �9� �A�b�s�.� �1�,� �N�r�.� �2� �B�a�u�G�B� �u�n�d� �§�§� �2�2� �u�n�d� �2�3� �B�a�u�N�V�O

�o�f�f�e�n�e� �B�a�u�w�e�i�s�e

�B�a�u�g�r�e�n�z�e� �§� �2�3� �A�b�s�.� �3� �S�.�1� �B�a�u�N�V�O

�V�e�r�k�e�h�r�s�f�l�ä�c�h�e�n� �u�n�d� �V�e�r�k�e�h�r�s�f�l�ä�c�h�e�n� �b�e�s�o�n�d�e�r�e�r� �Z�w�e�c�k�b�e�s�t�i�m�m�u�n�g� � �§� �9� �A�b�s�.� �1�,� �N�r�.� �1�1� �B�a�u�G�B

�E�i�n�f�a�h�r�t�b�e�r�e�i�c�h

�P�l�a�n�u�n�g�e�n�,� �N�u�t�z�u�n�g�s�r�e�g�e�l�u�n�g�e�n�,� �M�a�ß�n�a�h�m�e�n� �u�n�d� �F�l�ä�c�h�e�n� �f�ü�r� �M�a�ß�n�a�h�m�e�n� �z�u�m� �S�c�h�u�t�z�,� �z�u�r� �P�f�l�e�g�e� �u�n�d� �z�u�r
�E�n�t�w�i�c�k�l�u�n�g� �v�o�n� �N�a�t�u�r� �d�e�r� �L�a�n�d�s�c�h�a�f�t
�§� �5� �A�b�s�.� �2�,� �N�r�.� �1�0� �u�n�d� �A�b�s�.� �4�,� �§� �9� �A�b�s�.� �1�,� �N�r�.� �2�0�,� �2�5� �u�n�d� �A�b�s�.� �6� �B�a�u�G�B

�A�n�l�a�g�e� �v�o�n� �G�e�h�ö�l�z�f�l�ä�c�h�e�n� �(�u�.� �a�.� �m�i�t� �l�a�n�d�s�c�h�a�f�t�s�t�y�p�i�s�c�h�e�n�,� �s�t�a�n�d�o�r�t�g�e�r�e�c�h�t�e�n� �G�e�h�ö�l�z�e�n� �u�n�d
�g�e�b�i�e�t�s�h�e�i�m�i�s�c�h�e�n� �G�e�h�ö�l�z�e�n�)� �u�n�d� �R�a�s�e�n�f�l�ä�c�h�e�n� �(�A�n�t�e�i�l� �G�e�h�ö�l�z�f�l�ä�c�h�e� �m�i�n�d�.� �3�0� �v�.�H�.�)� �-� �G�1
�§� �9� �A�b�s�.� �1�,� �N�r�.� �2�0�,� �2�5�,� �A�b�s�.� �6� �B�a�u�G�B

�U�m�g�r�e�n�z�u�n�g� �v�o�n� �F�l�ä�c�h�e�n� �z�u�m� �A�n�p�f�l�a�n�z�e�n� �v�o�n� �B�ä�u�m�e�n�,� �S�t�r�ä�u�c�h�e�r�n� �u�n�d� �s�o�n�s�t�i�g�e�n� �B�e�p�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n
�§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.� �2�5� �B�u�c�h�s�t�a�b�e� �a�)� �u�n�d� �A�b�s�.� �6� �B�a�u�G�B

�8� �B�a�u�m�p�f�l�a�n�z�u�n�g�e�n� �(�H�S�t�.� �2�x�v� �1�2�-�1�4� �S�t�U�,� �m�B�)�,� �K�r�o�n�e�n�a�n�s�a�t�z� �a�b� �2�,�0�0� �m�,� �d�u�r�c�h�g�e�h�e�n�d�e�r� �L�e�i�t�t�r�i�e�b�,� �g�l�e�i�c�h�m�ä�ß�i�g
�a�u�s�g�e�b�i�l�d�e�t�e� �K�r�o�n�e�,� �k�l�e�i�n�-� �b�i�s� �m�i�t�t�e�l�k�r�o�n�i�g�e�r� �B�a�u�m� �-� �G�2

�S�o�n�s�t�i�g�e� �P�l�a�n�z�e�i�c�h�e�n
�§� �9� �A�b�s�.� �6�,� �§� �1�7�2� �A�b�s�.� �1� �B�a�u�G�B

�U�m�g�r�e�n�z�u�n�g� �v�o�n� �F�l�ä�c�h�e�n� �f�ü�r� �N�e�b�e�n�a�n�l�a�g�e�n� �u�n�d� �S�t�e�l�l�p�l�ä�t�z�e� �§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.� �4� �u�n�d� �A�b�s�.� �2�2� �B�a�u�G�B

�F�l�ä�c�h�e� �f�ü�r� �S�t�e�l�l�p�l�a�t�z�a�n�l�a�g�e

�F�l�ä�c�h�e� �f�ü�r� �W�e�r�b�e�a�n�l�a�g�e�n� �m�i�t� �H�ö�h�e� �1�5�,�0�0� �m� �a�l�s� �O�b�e�r�g�r�e�n�z�e� �ü�b�e�r� �a�n�g�r�e�n�z�e�n�d�e�r� �v�o�r�h�a�n�d�e�n�e�r� �Z�u�f�a�h�r�t�s�t�r�a�ß�e
�T�a�n�k�s�t�e�l�l�e� �m�i�t� �O�K� �5�4�,�2�2� �m� �ü�.�H�N

�F�l�ä�c�h�e� �f�ü�r� �t�e�c�h�n�i�s�c�h�e� �A�n�l�a�g�e�n� �-� �E�l�e�k�t�r�i�z�i�t�ä�t
�§� �5� �A�b�s�.� �2� �N�r�.� �4� �u�n�d� �A�b�s�.� �4� �B�a�u�G�B� �§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.� �1�2�,� �1�4� �u�n�d� �A�b�s�.� �6� �B�a�u�G�B

�M�i�t� �G�e�h�-�,� �F�a�h�r�-� �u�n�d� �L�e�i�t�u�n�g�s�r�e�c�h�t�e�n� �z�u� �b�e�l�a�s�t�e�n�d�e� �F�l�ä�c�h�e�n� �§� �9� �A�b�s�.� �1� �N�r�.� �2�1� �u�n�d� �A�b�s�.� �6� �B�a�u�G�B
�L�e�i�t�u�n�g�s�r�e�c�h�t� �z�u�g�u�n�s�t�e�n� �d�e�r� �V�e�r�s�o�r�g�u�n�g�s�u�n�t�e�r�n�e�h�m�e�n� �(�T�r�i�n�k�-� �u�n�d� �A�b�w�a�s�s�e�r�l�e�i�t�u�n�g�e�n�)

�G�r�e�n�z�e� �d�e�s� �r�ä�u�m�l�i�c�h�e�n� �G�e�l�t�u�n�g�s�b�e�r�e�i�c�h�e�s� �d�e�s� �V�o�r�h�a�b�e�n�b�e�z�o�g�e�n�e�n� �B�e�b�a�u�u�n�g�s�p�l�a�n�e�s� �§� �9� �A�b�s�.� �7� �B�a�u�G�B

�g�e�p�l�a�n�t�e� �G�r�ü�n�f�l�ä�c�h�e�n

�A�n�m�e�r�k�u�n�g�:
�D�i�e� �v�o�r�h�a�n�d�e�n�e�n� �L�e�i�t�u�n�g�e�n� �u�n�d� �K�a�b�e�l� �w�u�r�d�e�n� �a�u�s� �d�e�n� �Z�e�i�c�h�n�u�n�g�s�u�n�t�e�r�-
�l�a�g�e�n� �d�e�r� � �U�n�t�e�r�n�e�h�m�e�n� �ü�b�e�r�n�o�m�m�e�n�.� �D�i�e� �g�e�n�a�u�e� �L�a�g�e� �u�n�d� �T�i�e�f�e� �i�s�t� �v�o�r
�B�a�u�b�e�g�i�n�n� �z�u� �p�r�ü�f�e�n�.

�M�c�D�o�n�a�l�d ��s� �G�m�b�H
�Z�w�e�i�g�n�i�e�d�e�r�l�a�s�s�u�n�g� �M�ü�n�c�h�e�n
�D�r�y�g�a�l�s�k�i�-�A�l�l�e�e� �5�1�,� �8�1�4�7�7� �M�ü�n�c�h�e�n

�T�r�i�n�k�w�a�s�s�e�r�l�e�i�t�u�n�g� �F�W�A� �s�t�i�l�l�g�e�l�e�g�t
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�7�7 �M�i�t�t�e�l�s�p�a�n�n�u�n�g�s�k�a�b�e�l�t�r�a�s�s�e
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�K�o�o�r�d�i�n�a�t�e�n�s�y�s�t�e�m�:�E�T�R�S� �8�9
�H�ö�h�e�n�s�y�s�t�e�m�: �D�H�H�N�2�0�1�6

�V�e�r�m�e�s�s�u�n�g� �:

�F�l�u�r�:
�G�e�m�a�r�k�u�n�g�:� 

�F�l�u�r�s�t�ü�c�k�e�:
�1�1�6
�F�r�a�n�k�f�u�r�t� �(�O�d�e�r�)

�v�o�m� �1�8�.�0�8�.�2�0�2�2 �9�3�7�,� �9�3�9�,� �9�6�9�,� �9�7�8�,� �9�8�0

�Ö�f�f�e�n�t�l�i�c�h� �b�e�s�t�e�l�l�t�e�r� �V�e�r�m�e�s�s�u�n�g�s�i�n�g�e�n�i�e�u�r
�H�o�r�s�t� �M�ö�h�r�i�n�g
�H�a�u�p�t�s�t�r�a�ß�e� �7� �,� � �1�5�2�3�4� � �F�r�a�n�k�f�u�r�t� �(�O�d�e�r�)� �-� �R�o�s�e�n�g�a�r�t�e�n
�T�e�l�.�:� �(�0�3�3�5�)� �4�1� �4�0� �8�0� � � � �F�a�x�:� �(�0�3�3�5�)� �4�1� �4�0� �8�8�8� 

�S�c�h�a�l�l�s�c�h�u�t�z�w�a�n�d

�S�c�h�a�l�l�s�c�h�u�t�z�w�a�n�d�,� �V�e�r�s�c�h�i�e�b�u�n�g� �d�e�r� �A�n�l�a�g�e�n� �u�m� �1� �m� �n�a�c�h� �S�ü�d�w�e�s�t�e�n�A �0�8�.�1�1�.�2�0�2�3�T�h�i�e�r�b�a�c�h�/�L�i�n�d�e

�1
�2

�I
�0�,�7�0

�6�,�0�0

�2�,�5�0

�O�b�e�r�k�a�n�t�e� �(�O�K�)� �F�a�h�r�s�p�u�r� �(�D�r�i�v�e�-�I�n�-�S�p�u�r�)
�O�K� �F�a�h�r�s�p�u�r
�+�5�4�,�3�8� �ü�H�N

�A�n�g�a�b�e�n� �z�u� �H�ö�h�e�n�b�e�z�u�g�s�p�u�n�k�t�e�n�B �0�5�.�0�9�.�2�0�2�4�T�h�i�e�r�b�a�c�h�/�L�i�n�d�e


